
 

  

# 06 
10.02.2017 

 
28.03.2014 

Seite 1 von 8 

 

 

BMF: Neue Selbsterklärung zu staatlichen Beihilfen im Energie- und Strom-

steuerrecht 

Ab dem 01.01.2017 ist für die Inanspruchnahme von den unter das Beihilferecht 

fallenden Steuerentlastungen das neue amtliche Formblatt 1139 (Selbsterklärung 

zu staatlichen Beihilfen) beim zuständigen Hauptzollamt einzureichen. Nach An-

sicht der Finanzverwaltung stellt die Selbsterklärung eine zwingende Antragsvo-

raussetzung für die Entlastungsanträge dar. Betroffen sind z.B. die Steuerentlas-

tungen für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach §§ 9b, 10 

StromStG bzw. §§ 54, 55 EnergieStG und die Steuerentlastungen für KWK-

Anlagen nach §§ 53a, 53b EnergieStG.  

Mit dem neuen Vordruck 1139 soll sichergestellt werden, dass Unternehmen in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten keine Steuerbegünstigungen mehr erhalten. Ein 

Unternehmen soll sich dabei nicht nur in Schwierigkeiten befinden, wenn die Vo-

raussetzungen der Insolvenzordnung für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

vorliegen, sondern bei Unternehmen u.a. auch, wenn in den letzten beiden Ka-

lenderjahren der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und das Verhält-

nis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1 lag. Auch Unternehmen, die 

Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben, soll zukünftig keine 

energie- und stromsteuerrechtlichen Beihilfen mehr gewährt werden, solange die 

diesbezüglichen Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die entsprechenden 

Voraussetzungen sind jeweils im Einzelfall zu prüfen. 

Außerdem wird mit dem neuen Vordruck 1139 abgefragt, ob die Unternehmen 

sämtliche zu Unrecht erhalten staatlichen Beihilfen zurückgezahlt haben. Sofern 

die Europäische Kommission die Unvereinbarkeit einer Beihilferegelung mit dem 

Unionsrecht festgestellt und die entsprechende Beihilfe zurückgefordert hat, sol-

len den betroffenen Unternehmen keine staatlichen Beihilfen im Energie- und 

Stromsteuerrecht mehr gewährt werden dürfen, solange die Rückforderungsan-

sprüche bestehen. Der amtliche Vordruck 1139 schränkt die Anforderung dabei 

weder hinsichtlich der Art der zu berücksichtigenden Beihilfen (z.B. Betriebs-, In-

vestitions-, Regional-, Umstrukturierungs- und Ausbildungsbeihilfen) noch hin-

sichtlich der gewährenden nationalen Institution oder des Zeitraums ein.  

Bereits bei der Beantragung der Anrechnung voraussichtlicher Steuerentlastun-

gen auf die Strom- und Energiesteuervorauszahlungen ist der neue Vordruck 

1139 beim zuständigen HZA einzureichen. Die Selbsterklärung stellt selbst kei-

nen Antrag auf Anrechnung nach § 80 EnergieStV bzw. § 6 StromStV dar. Bei 

der Beantragung der Anrechnung sind dabei lediglich die Felder 1, 2, 8 und 9 des 

Vordrucks 1139 auszufüllen, während bei der späteren Beantragung der Steu-

erentlastung die Felder 1, 2, 4 bis 6 des Vordrucks 1139 auszufüllen sind. 

Daneben sind neuerdings unter www.zoll.de zudem die amtlichen Vordrucke 

1461, 1462 und 1463 abrufbar, mit denen die Meldepflichten aus der Verordnung 

zur Umsetzung unionsrechtlicher Transparenzpflichten im Energie- und 

Stromsteuergesetz (EnSTransV) erfüllt werden sollen. Die EnSTransV verpflich-

tet die Begünstigten, jährlich die von ihnen in Anspruch genommenen staatlichen 

Beihilfen an die Zollverwaltung zu melden. Die EnSTransV unterscheidet dabei 

zwischen einer Anzeigepflicht für Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen 

(Vordruck 1461) sowie einer Erklärungspflicht für Steuerentlastungen (Vordruck 
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1462). Die gemeldeten Daten sollen zukünftig in einer allgemein zugänglichen 

Online-Datenbank der Europäischen Kommission veröffentlicht werden. Sofern 

bestimmte Wertgrenzen nicht überschritten werden, können sich Begünstigte zu-

dem auf Antrag von der Anzeige- und Erklärungspflicht befreien lassen (Vordruck 

1463). 

 

BFH: Großer Senat verwirft Sanierungserlass des BMF  

Der X. Senat hatte mit Entscheidung vom 25.03.2015 (X R 23/13) dem Großen 

Senat des BFH die Frage vorgelegt, ob der sog. Sanierungserlass (BMF-

Schreiben vom 27.03.2003 ergänzt durch BMF-Schreiben vom 22.12.2009) ge-

gen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. 

Mit Beschluss vom 28.11.2016 (GrS 1/15) hat der Große Senat des BFH nun 

entschieden, dass die im Sanierungserlass des BMF vorgesehene Steuerbe-

günstigung von Sanierungsgewinnen gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung verstößt (vgl. auch Pressemitteilung des BFH vom 07.02.2017). 

Im Streitfall hatten Gläubigerbanken des Klägers im Streitjahr 2007 teilweise auf 

ihre Forderungen verzichtet. Die Forderungen wurden daraufhin insoweit er-

tragswirksam bzw. mit Gewinn (im Folgenden „Sanierungsgewinn“) ausgebucht. 

Im Erhebungsverfahren beantragte der Kläger den Erlass der auf den Sanie-

rungsgewinn entfallenden Einkommensteuer. Der gegen die Ablehnung dieses 

Antrags erhobene Einspruch wurde von der Finanzverwaltung mit der Begrün-

dung zurückgewiesen, dass die Voraussetzungen des Sanierungserlasses nicht 

vorlägen. Insbesondere fehle es an der Sanierungseignung, da im Folgejahr wie-

derum ein Verlust erzielt worden sei. Zudem hätte der Kläger durch Vornahme 

von Teilwertabschreibungen auf Grundbesitz die Besteuerung des Sanierungs-

gewinns umgehen können. 

Die gegen die Einspruchsentscheidung erhobene Klage blieb erfolglos. Das Fi-

nanzgericht ließ offen, ob die Voraussetzungen des Sanierungserlasses vorlie-

gen. Einem Erlass der Einkommensteuerschuld stehe schon entgegen, dass der 

Gesetzgeber mit der Abschaffung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. zum Ausdruck ge-

bracht habe, dass Sanierungsgewinne unterschiedslos besteuert werden sollen. 

Der vorlegende X. Senat hatte jedoch – ebenso wie die Finanzverwaltung und 

der wohl überwiegende Teil der Literatur – in der Anwendung des Sanierungser-

lasses keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-

tung gesehen. Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung der verschiedenen 

Senate des BFH und der Finanzgerichte war die Vorlage zum Großen Senat an-

gezeigt. 

Nach dem nunmehrigen Beschluss des Großen Senats des BFH verstößt der 

Sanierungserlass jedoch gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-

tung. Einer Stellungnahme zu sich im Zusammenhang mit dem Sanierungserlass 

stellenden beihilferechtlichen Fragen bedurfte es nicht.  

Dass Sanierungsgewinne der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen 

sollen, habe der Gesetzgeber im Jahr 1997 ausdrücklich entschieden, indem er 

die bis dahin hierfür geltende gesetzliche Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 66 EStG a.F.) 

abgeschafft habe. Der Finanzverwaltung sei es verwehrt, diese Gewinne auf-
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grund eigener Entscheidung gleichwohl von der Besteuerung zu befreien. Sie 

verstoße gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, indem sie 

mit dem Sanierungserlass die Besteuerung eines trotz Ausschöpfung der Ver-

lustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinns unter Bedin-

gungen, die der damaligen gesetzlichen Steuerbefreiung ähnlich sind, allgemein 

als sachlich unbillig erklärt und von der Besteuerung ausnimmt.  Die im Sanie-

rungserlass aufgestellten Voraussetzungen für einen Steuererlass aus Billigkeits-

gründen beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO. 

Mit der Schaffung typisierender Regelungen für einen Steuererlass außerhalb der 

nach §§ 163 und 227 AO im Einzelfall möglichen Billigkeitsmaßnahmen nehme 

das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und verletze damit das sowohl 

verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) als auch einfachrechtlich (§ 85 S. 1 AO) 

normierte Legalitätsprinzip. 

Aus der Entscheidung des Großen Senats folgt aber nicht, dass Billigkeitsmaß-

nahmen auf der Grundlage einer bundesweit geltenden Verwaltungsanweisung 

generell unzulässig sind. Vorauszusetzen ist nur, dass in jedem davon betroffe-

nen Einzelfall tatsächlich ein Billigkeitsgrund für die Ausnahme von der Besteue-

rung vorliegt. Die Entscheidung des Großen Senats steht auch nicht einem im 

Einzelfall möglichen Erlass von Steuern auf einen Sanierungsgewinn aus persön-

lichen Billigkeitsgründen entgegen. 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Großen Senats ist davon auszugehen, 

dass finanzgerichtliche Klagen auf Gewährung einer Steuerbegünstigung nach 

dem Sanierungserlass keinen Erfolg mehr haben werden. Unberührt bleiben indi-

viduelle Billigkeitsmaßnahmen, die auf besonderen, außerhalb des Sanierungser-

lasses liegenden Gründen des Einzelfalls wie etwa auf persönlichen Billigkeits-

gründen beruhen.  

Es sei hier noch darauf hingewiesen, dass sich die Entscheidung des Großen 

Senats grundsätzlich nicht mehr auswirken wird, wenn ein Schulderlass bereits 

ausgesprochen und das Sanierungsverfahren abgeschlossen wurde. Sofern nach 

Sanierung die Steuer zwar noch nicht erlassen, jedoch vor dem Schulderlass ei-

ne verbindliche Auskunft zur steuerlichen Behandlung des Sanierungsgewinns 

erteilt worden ist, sollte die Entscheidung ebenfalls in der Regel ohne Folgen 

bleiben. In diesen Fällen wirkt die Selbstbindung der Verwaltung durch die ver-

bindliche Auskunft gerade zugunsten des Steuerpflichtigen. 

Auch der Gesetzgeber scheint nun kurzfristig aktiv werden und möglicherweise 

eine gesetzliche Regelung schaffen zu wollen. Ob sich die Politik noch rechtzeitig 

vor der Bundestagswahl im September 2017 auf das weitere Vorgehen verstän-

digen kann, ist allerdings noch nicht absehbar. Sollten sich Bund und Länder 

schnell einig werden, würde die Zeit bis zur Sommerpause 2017 noch ausreichen 

für ein Gesetzgebungsverfahren. 

 

BFH: Wirtschaftliches Eigentum bei Sale-and-lease-back-Gestaltungen 

Der BFH hatte im Urteil vom 13.10.2016 (IV R 33/13) darüber zu entscheiden, ob 

bei den streitbefangenen Sale-and-lease-back-Gestaltungen den Leasingneh-
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mern das – vom Zivilrecht – abweichende wirtschaftliche Eigentum gemäß § 39 

Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO an Leasinggegenständen zuzurechnen war.  

Im Streitfall war Gegenstand des von einer KG betriebenen Unternehmens das 

Verleasen von Wirtschaftsgütern. Im Streitjahr 2007 gewann die KG die A-GmbH 

und die B-GmbH als Leasingnehmerinnen, von denen sie die Leasinggegenstän-

de ankaufte und sogleich an diese als Leasinggeberin zurückverleaste ("Sale-

and-lease-back-Verfahren"). Die in Rede stehenden Leasingverträge ließen da-

rauf schließen, dass die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Leasinggegen-

stände länger als die Grundmietzeit war. In den Leasingverträgen wurden dem 

Leasinggeber auch Andienungsrechte zu für ihn sehr günstigen Konditionen ein-

geräumt. Bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung war also mit der 

Ausübung des Andienungsrechts durch den Leasinggeber zu rechnen. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht kamen zur Auffassung, dass das wirt-

schaftliche Eigentum an den Leasinggegenständen dem Leasingnehmer zuzu-

rechnen sei. Den von der KG geltend gemachten Abschreibungsbeträgen auf die 

Leasinggegenstände wurde die Anerkennung versagt.  

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweiti-

gen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Nach Überzeugung des 

BFH hatte das Finanzgericht die Vorschrift des § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO rechts-

fehlerhaft ausgelegt, was dazu geführt habe, dass das Finanzgericht zu Unrecht 

zum Schluss gekommen sei, das wirtschaftliche Eigentum würde im Rahmen der 

gewählten Sale-and-lease-back-Gestaltung beim Leasingnehmer liegen. Entge-

gen der vom Finanzgericht vertretenen Auffassung komme es für die Frage des 

wirtschaftlichen Eigentums nicht darauf an, ob die Ausübung dieses Andienungs-

rechts für den Leasinggeber wirtschaftlich vorteilhaft sei. Denn auch in einem sol-

chen Fall wäre der Leasingnehmer gerade rechtlich nicht in der Lage, den Lea-

singgeber i.S.d. § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO für die gesamte Nutzungsdauer von 

der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich auszuschließen. Vielmehr 

stehe es im freien Ermessen des Leasinggebers, wie er nach Ablauf der Grund-

mietzeit mit dem Wirtschaftsgut verfahren möchte. Selbst wenn von vornherein 

eine vertragliche Gestaltung gewählt worden sei, welche die Ausübung des An-

dienungsrechts als wirtschaftlich vernünftig habe erscheinen lassen, bleibe es 

dabei, dass es sich hierbei um eine rechtliche Befugnis des Leasinggebers und 

nicht – wie dies bei Mietverlängerungsoptionen oder Kaufoptionen der Fall sei – 

um eine solche des Leasingnehmers handele.  

Die Zurückverweisung der Sache an das Finanzgericht erfolgte aufgrund des 

Umstands, dass bei einem der streitbefangenen Leasingverträge noch nicht zwei-

felsfrei die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ermittelt werden konnte, infolge 

dessen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das wirtschaftliche Eigentum 

doch beim Leasingnehmer geblieben sei, nämlich dann, wenn sich die betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer nicht auf einen längeren Zeitraum als die Grund-

mietzeit belaufen hätte und die Leasinggegenstände mit Ablauf der Grundmietzeit 

keinen nennenswerten Verkaufswert mehr besessen hätten. 
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BFH: Erbschaft als Betriebseinnahme einer Pflegeheim-GmbH 

Nach dem Urteil des BFH vom 06.12.2016 (I R 50/16) ist der Erwerb einer Erb-

schaft durch eine GmbH auch dann körperschaftsteuerpflichtig, wenn der Erban-

fall zugleich der Erbschaftsteuer unterliegt. 

Im Streitfall betrieb eine GmbH ein Seniorenpflegeheim. Sie wurde mit notariell 

beurkundetem Testament von einem ledigen Heimbewohner mit der Auflage zu 

dessen Alleinerbin eingesetzt, das Erbvermögen ausschließlich für Zwecke des 

Heimbetriebs zu verwenden. Nach dem Versterben des Heimbewohners setzte 

das Finanzamt zum einen Erbschaftsteuer in Höhe von 300.510 € fest. Zum an-

deren erhöhte es den von der GmbH erklärten Gewinn um das ihr nach Abzug 

der Testamentsvollstreckungskosten verbliebene Erbvermögen von gut € 1 Mio. 

und setzte dementsprechend Körperschaftsteuer fest. Einspruch und Klage blie-

ben ohne Erfolg. 

Der BFH bestätigte die Klageabweisung. Nach seinem Urteil verfügt die GmbH 

als Kapitalgesellschaft ertragsteuerrechtlich über keine außerbetriebliche Sphäre. 

Der Bereich ihrer gewerblichen Gewinnerzielung umfasst sämtliche Einkünfte und 

damit auch Vermögensmehrungen, die nicht unter die Einkunftsarten des EStG 

fallen. Dies gilt auch für Vermögenszugänge aufgrund unentgeltlicher Zuwendun-

gen einschließlich eines Erbanfalls. 

Nach dem Urteil des BFH liegt keine verfassungsrechtlich unzulässige Kumulati-

on von Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer vor. Das Verfassungsrecht gebie-

tet nicht, alle Steuern aufeinander abzustimmen und Lücken sowie eine mehrfa-

che Besteuerung des nämlichen Sachverhalts zu vermeiden. So ist es beispiels-

weise nicht zu beanstanden, dass der nämliche Gewinn sowohl der Einkommen- 

oder Körperschaftsteuer sowie zusätzlich der Gewerbesteuer unterworfen wird. 

Dies gilt auch für eine Kumulation von Ertrag- und Erbschaftsteuer, wie die Milde-

rungsregelung des § 35b EStG verdeutlicht. 

Der BFH verneint auch einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG im Hinblick auf ei-

ne unterschiedliche Behandlung von Erbanfällen bei natürlichen und juristischen 

Personen. Denn Art. 3 Abs. 1 GG enthält kein allgemeines Verfassungsgebot ei-

ner rechtsformneutralen Besteuerung. Es obliegt dem Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers, ob er die progressive Einkommensteuerbelastung gemäß § 32a 

EStG mit Rücksicht auf die Erbschaftsteuerbelastung der Einkünfte abfedert 

(§ 35b EStG) und ob sowie in welcher Form er diese Entlastung auf den linearen 

Körperschaftsteuertarif gemäß § 23 Abs. 1 KStG (im Streitjahr: 15 %) erstreckt. 

Schließlich verneint der BFH auch einen Verstoß gegen die Eigentumsgarantie 

des Art. 14 GG. Im Streitfall kam dies bereits deshalb nicht in Betracht, da die 

Klägerin von der Gewerbesteuer befreit (§ 3 Nr. 20 GewStG) war und der Erban-

fall deshalb insgesamt mit Erbschaft- und Körperschaftsteuer in Höhe von ledig-

lich 45 % belastet war.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.01.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑26/16 01.02.2017 

(Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Exemptions — 
Intra-Community transactions — Supply of new means of transport — Condi-
tions for the grant of the exemption to the vendor — Residence of the purchas-
er in the Member State of destination — Temporary registration in the Member 
State of destination — Risk of tax evasion — Good faith — Obligation of dili-
gence on the part of the vendor) 

 

 

Alle am 08.02.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

GrS 1/15 28.11.2016 

Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach dem sog. Sanierungserlass des BMF 
- Entscheidungserheblichkeit einer dem Großen Senat vorgelegten Rechtsfra-
ge  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 10/17 vom 8.2.2017 

I R 50/16 06.12.2016 
Pflegeheim-GmbH: Erbschaft als Betriebseinnahme - rechtsformneutrale Be-
steuerung - Halbteilungsgrundsatz  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 8/17 vom 8.2.2017 

V R 53/15 30.11.2016 
Keine Zweckbetriebseigenschaft einer Kostümparty in der Karnevalswoche  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 9/17 vom 8.2.2017 

IV R 33/13 13.10.2016 
Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale-and-
lease-back-Gestaltungen 

VIII R 4/14 02.08.2016 
Zur steuerlichen Behandlung von in einem Verlagsvertrag vereinbarten sog. 
Vorschusszahlungen 

IX R 48/15 06.12.2016 
Übergangsregelung zur Verrechnung von Verlusten aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften mit Aktien - Verfassungsgemäßheit der Übergangsregelung 

XI R 35/14 16.11.2016 Zur Steuerfreiheit von Umsätzen im Zahlungs- und Überweisungsverkehr 

 

 

Alle am 08.02.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 21/15 03.08.2016 
Unterbliebene Auflösung einer Ansparabschreibung bei Gewinnermittlung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187351&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508619
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34228&pos=0&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34227&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34229&pos=1&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34225&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34230&pos=2&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34226&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34231&pos=3&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34232&pos=4&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34233&pos=5&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34234&pos=6&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34235&pos=7&anz=52
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

I R 9/15 07.09.2016 Kein gewerbesteuerrechtlicher Korrespondenzausgleich bei Teilwertaufholung 

V B 100/16 07.12.2016 Kindergeld und Aufenthaltstitel 

I B 16, 17/16 28.11.2016 Antrag auf Aufhebung des Termins zur mündlichen Verhandlung 

 

 

Alle bis zum 10.02.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 4 - S 
2223/07/0012 

06.02.2017 

Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens; Erteilung von Zu-

wendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster in Form von 

schreibgeschützten Dateien (§ 10b EStG, § 50 EStDV) 

III C 2 - S 
7100/07/1003
1 :006 

03.02.2017 
Umsatzsteuer; Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Sale-and-lease-back-

Geschäften; Konsequenzen des BFH-Urteils vom 6. April 2016, V R 12/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34236&pos=8&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34237&pos=9&anz=52
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34238&pos=10&anz=52
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-02-03-Sale-and-lease-back-Geschaefte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Unternehmensnummer:


Selbsterklärung zu staatlichen Beihilfen nach
§§ 3, 3a, 28 Satz 1 Nummer 1, 50, 53a, 53b, 54,
55, 56, 57 EnergieStG und §§ 9 Absatz 2,
Absatz 3, 9b, 10 StromStG sowie § 14a
StromStV


1139/1 Selbsterklärung zu staatlichen Beihilfen (2017)


Eingangsstempel - Hauptzollamt


Vor dem Ausfüllen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen [x] oder ausfüllen


1. An das Hauptzollamt


2. Angaben zum Unternehmen (Name, Anschrift und Rechtsform) Bearbeiter/in (Name, Telefon, ggf. Fax und E-Mail-Adresse)


Agrardieselnummer:


3. Die  Steuerentlastungen  nach  §§  50,  53a,  53b,  54,  55,  56,  57  EnergieStG  und  §§  9b,  10  StromStG  sowie  §  14a  StromStV,  die
Steuerermäßigungen nach §§ 3, 3a EnergieStG sowie § 9 Absatz 2 und 3 StromStG und die Steuerbefreiung nach § 28 Satz 1 Nummer 1
EnergieStG  stellen  staatliche  Beihilfen  im  Sinn  des  Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  (AEUV)  dar.  Diese
Steuerbegünstigungen können daher nur gewährt oder in Anspruch genommen werden, wenn alle europarechtlichen Vorgaben, die an die
Vergabe einer staatlichen Beihilfe geknüpft sind, eingehalten werden.
Die nachfolgende Selbsterklärung stellt sicher, dass die unter 5. und 6. angeführten Voraussetzungen zur Gewährung einer staatlichen Beihilfe
in Ihrem Unternehmen vorliegen.
Die  Restriktionen,  die  an die  Gewährung einer  staatlichen Beihilfe  geknüpft  sind,  beziehen sich  ausschließlich  auf  Unternehmen im
beihilferechtlichen Sinn. Als Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn gelten alle Einheiten, soweit diese wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.
Der Begriff „wirtschaftliche Tätigkeit“ wird als „Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt“ definiert. Der beihilferechtliche
Unternehmensbegriff ist damit rein funktional, d.h. nur von der Art der ausgeübten Tätigkeit abhängig. So werden z.B. auch Unternehmen, die
als gemeinnützig anerkannt  (Verein,  Stiftung,  gGmbH) oder in einer als Hoheitsträger ausgestalteten Rechtsform (z.B.  Anstalten des
öffentlichen Rechts) tätig werden, dann vom Unternehmensbegriff erfasst, soweit sie einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Dies gilt auch
für kommunale Regie- oder Eigenbetriebe.


Ich gelte nicht als Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn. In diesem Fall ist das Ausfüllen der Felder 4 bis 9 nicht erforderlich.


Ort/Datum/Unterschrift


4. Die nachfolgenden Selbsterklärungen unter 5. bis 9. beziehen sich auf folgende Steuerbegünstigungen
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begünstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)


§ 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen)


§ 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung für gasförmige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begünstigten Anlagen)


§ 9 Absatz 2 StromStG (Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder für den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)


§ 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt)


§ 50 EnergieStG


§ 53a EnergieStG


§ 53b Absatz 1 EnergieStG


§ 53b Absatz 4 EnergieStG


§ 54 EnergieStG


§ 55 EnergieStG


§ 56 EnergieStG


§ 57 EnergieStG


§ 9b StromStG


§ 10 StromStG


§ 14a StromStG


Ich versichere,  dass ich alle Steuerbefreiungen/-ermäßigungen sowie Steuerentlastungen, die als staatliche Beihilfe im Energie-  bzw.
Stromsteuerrecht gelten und die von mir in Anspruch genommen werden bzw. gewährt worden sind, bei meiner Erklärung berücksichtigt
(angekreuzt) habe.


Ort/Datum/Unterschrift


A
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5. Selbsterklärung "Erhalt von unzulässigen/unvereinbaren Beihilfen"
Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches für Sie zutrifft.


5.1 Ich versichere, dass ich keinerlei staatliche Beihilfen erhalten habe, deren Unzulässigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch
die EU-Kommission festgestellt worden ist.


5.2 Ich habe eine staatliche Beihilfe erhalten, deren Unzulässigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch die EU-Kommission
festgestellt worden ist. Ich versichere, dass ich der Rückzahlungsanordnung der zuständigen nationalen Institution nachgekommen bin
und gegen mich keine offenen Forderungen hieraus vorliegen.


5.3 Ich habe eine staatliche Beihilfe erhalten, deren Unzulässigkeit und Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt durch die EU-Kommission
festgestellt worden ist und bin der Aufforderung der gewährenden Institution zur Rückzahlung nicht nachgekommen.


Erklärung zu Feld 5:


Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe. Mir ist bewusst, dass eine
gewährte Steuerbegünstigung zurück gefordert werden kann, wenn sich im Nachhinein heraus stellt, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung einer staatlichen Beihilfe im maßgebenden Zeitraum nicht erfüllt waren. Die Hinweise zum Vordruck habe ich zur Kenntnis
genommen und beachtet.


Ort/Datum/Unterschrift


6. Selbsterklärung "Unternehmen in Schwierigkeiten"
Ein Unternehmen gilt als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist.
Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches für Sie zutrifft. Sofern keines zutrifft, kann in Zeile 6.6 das Feld „Nein“ angekreuzt werden. Sofern für
Sie die Angaben in den Feldern 6.1 bis 6.5 zutreffen, sind Sie verpflichtet, in Feld 6.6 Angaben zum zeitlichen Rahmen zu machen.


6.1 Mein Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens bzw. erfüllt die Voraussetzungen der Insolvenzordnung für die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens


6.2 Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Sinn des  Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU (z.B. AG, GmbH und KGaA):
Mehr als die Hälfte meines gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.
(Dies ist  der Fall,  wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im
Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte
des gezeichneten Stammkapitals entspricht.). Der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios.


6.3 Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften (z.B. OHG,
KG,  GbR):  Mehr  als  die  Hälfte  der  in  meinen  Geschäftsbüchern  ausgewiesenen  Eigenmittel  ist  infolge  aufgelaufener  Verluste
verlorengegangen.


6.4 Bei meinem Unternehmen (ausgenommen KMU) lag in den vergangenen beiden Kalenderjahren
i)  der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und
ii) das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1,0


6.5 Mein Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht
erloschen beziehungsweise hat mein Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Um-
strukturierungsplan.


6.6 Ich bin oder war nach Artikel 2 Nr. 18 AGVO bzw. Ziffer 17 der Leitlinie für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014 – 2020
(UEBLL; ABl. C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1) in Verbindung mit den Ziffern 20 und 24 der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung ein Unternehmen in Schwierigkeiten.


Ja Nein


Ich befinde mich seit in Schwierigkeiten im Sinn der o.g. Leitlinien.


Ich befand mich von in Schwierigkeiten im Sinn der o.g. Leitlinien.bis


7. Ich gelte als Kleinstunternehmen bzw. als kleines oder mittleres Unternehmen und bestehe weniger als 3 Jahre.


8. Ich bin als Lieferer von Erdgas Steuerschuldner nach dem Energiesteuerrecht und leiste gemäß § 39 Absatz 2 in Verbindung mit § 39
Absatz 5 EnergieStG auf die entstehende Energiesteuer Vorauszahlungen. Bei der Festsetzung der Höhe der Vorauszahlungen sollen
nach § 80 Absatz 2 EnergieStV voraussichtlich im gleichen Zeitraum zu gewährende Steuerentlastungen nach §§ 53a, 53b, 54 und/oder
55 EnergieStG berücksichtigt werden. Ich versichere, dass ich derzeit weder eine zu Unrecht erhaltene Beihilfe im Sinn des Feldes 5 nicht
zurückgezahlt habe, noch dass ich nach Feld 6 als Unternehmen in Schwierigkeiten gelte.


9. Ich bin als Versorger oder Eigenerzeuger Steuerschuldner nach dem Stromsteuerrecht und leiste gemäß § 8 Absatz 4 in Verbindung mit §
8 Absatz 6 StromStG auf die entstehende Stromsteuer Vorauszahlungen. Bei der Festsetzung der Höhe der Vorauszahlungen sollen nach
§ 6 Absatz 2 StromStV voraussichtlich im gleichen Zeitraum zu gewährende Steuerentlastungen nach §§ 9b und/oder 10 StromStG
berücksichtigt werden. Ich versichere, dass ich derzeit weder eine zu Unrecht erhaltene Beihilfe im Sinn des Feldes 5 nicht zurückgezahlt
habe, noch dass ich nach Feld 6 als Unternehmen in Schwierigkeiten gelte.


Erklärung zu den Feldern 6 bis 9:


Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe. Mir ist bewusst, dass eine
gewährte Steuerbegünstigung zurück gefordert werden kann, wenn sich im Nachhinein heraus stellt, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung einer staatlichen Beihilfe im maßgebenden Zeitraum nicht erfüllt waren. Die Hinweise zum Vordruck habe ich zur Kenntnis
genommen und beachtet.


Ort/Datum/Unterschrift







Bitte beachten Sie folgende Hinweise
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Zu Feld 3 – Rechtsgrundlagen nach dem Unionsrecht und zum Unternehmensbegriff
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a und c in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – sog. „Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“ (AGVO; ABl. L 187 vom
26. Juni 2014, Seite 1)


Ziffer 17 und 16 der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (UEBLL; ABl. C 200 vom 28. Juni 2014,
Seite  1)  in  Verbindung  mit  den  Ziffern  20  und  24  der  Leitlinien  für  staatliche  Beihilfen  zur  Rettung  und  Umstrukturierung
nichtfinanzieller  Unternehmen  in  Schwierigkeiten  (RuU-LL;  ABl.  C  249  vom  31.  Juli  2014,  Seite  1)


Privatpersonen, z.B. Betreiber privater KWK-Anlagen in Eigenheimen, gelten im Sinn des Unionsrechts nicht als Unternehmen, selbst
wenn sie dem nationalen Umsatzsteuerrecht unterliegen. Auch Wohnungseigentümergesellschaften sind in der Regel nicht unter den
Unternehmensbegriff nach dem Unionsrecht zu fassen.


Zu Feld 4
Da die Voraussetzungen für die Gewährung der staatlichen Beihilfen auf alle unter 4. angeführten Rechtsnormen gleichermaßen
gelten, sind Sie verpflichtet, alle zutreffenden Tatbestände anzukreuzen, die für Ihr Unternehmen zutreffend sind.


Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an. Trifft 5.3. für Sie zu, wird Ihr Antrag auf Steuerentlastung abgelehnt bzw. in Anspruch
genommene Steuerbegünstigungen können zurückgefordert werden.


Zu Feld 5


Bitte kreuzen Sie das Feld an, welches für Sie zutrifft. Sofern keines zutrifft, kann in Zeile 6.6 das Feld „Nein“ angekreuzt werden.
Sofern für Sie Angaben in den Feldern 6.1 bis 6.5 zutreffen, sind Sie verpflichtet, in Feld 6.6 Angaben zum zeitlichen Rahmen zu
machen.


Zu Feld 6


Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt
für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates genannten Arten von Unternehmen.


Zu Feld 6.2


Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt
für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates genannten Arten von Unternehmen.


Zu Feld 6.3


Maßgeblich für die Einstufung als KMU ist die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden
Fassung.  Weitere  Information  zur  Einstufung als  KMU können Sie  auch dem Benutzerleitfaden zur  Definition  von KMU der
Europäischen Kommission entnehmen.


Zu Feld 6.4 und Feld 7


Zu Feld 6.5
Das in diesem Feld angeführte Kriterium ist nicht maßgeblich, wenn Sie eine Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG bzw. eine
Steuerbefreiung nach § 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG in Anspruch nehmen. Die Angaben beziehen sich auf Beihilfen im Sinne der
Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom
31.Juli 2014; RuU-LL).


Für den Zeitraum, in dem sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befand oder befindet, kann keine Beihilfe gewährt oder in
Anspruch  genommen werden.  Bei  Entlastungsanträgen  ist  daher  eine  tagegenaue  Aufteilung  der  zu  entlastenden  Mengen
vorzunehmen, wenn sich das Unternehmen im Entlastungszeitraum nur zeitweise in Schwierigkeiten befunden hat. Solange sich das
Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, wird eine Entlastung nicht ausgezahlt.


Zu Feld 6.6


Die steuerfreie Verwendung von Energieerzeugnissen ist für den Zeitraum, in dem sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befindet,
ausgeschlossen. Sachgemäße Schätzungen sind zulässig, sofern keine Zähler o.ä. installiert sind.


Zu Felder 8 und 9
Diese  Felder  sind  nur  auszufüllen,  wenn  Sie  als  Lieferer  von  Erdgas  nach  dem Energiesteuergesetz  bzw.  als  Versorger/
Eigenerzeuger nach dem Stromsteuerrecht Steuerschuldner sind und Sie die Anrechnung voraussichtlicher Steuerentlastungen, die
als staatliche Beihilfe gelten, auf die Vorauszahlungen beantragen. Diese Felder sind bei Beantragung der Anrechnung gemäß § 80
EnergieStV bzw. § 6 StromStV auszufüllen. Bei der Beantragung der Steuerentlastung sind die Felder 4 bis 6 auszufüllen. Diese
Selbsterklärung stellt keinen Antrag nach § 80 EnergieStV bzw. § 6 StromStV dar.


Die mit der Selbsterklärung angeforderten Daten werden auf Grund unionsrechtlicher Vorschriften erhoben.
Hinweis nach § 4 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.10.2016, IV R 33/13


ECLI:DE:BFH:2016:U.131016.IVR33.13.0


Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale-and-lease-back-Gestaltungen


Leitsätze


Wirtschaftliches Eigentum nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO des Leasingnehmers an dem Leasinggegenstand 
kommt nicht in Betracht, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes länger als die 
Grundmietzeit ist und dem Leasinggeber ein Andienungsrecht eingeräumt ist.


Tenor


Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 3. Juli 2013  4 K 188/11 
aufgehoben.
Die Sache wird an das Niedersächsische Finanzgericht zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist als ehemaliger und einziger Kommanditist prozessualer 
Rechtsnachfolger der während des Revisionsverfahrens im Jahr 2014 vollbeendeten ... GmbH & Co. KG 
(KG).


2 Die KG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 12. Dezember 2006 gegründet. Der Kläger war an der KG als 
einziger Kommanditist mit einer Kommanditeinlage von 160.000 EUR beteiligt. Alleinige persönlich haftende 
Gesellschafterin war zunächst die X-GmbH. Ihr oblag die Geschäftsführung und Vertretung der KG. Sie war 
am Kapital der KG nicht beteiligt und erhielt u.a. eine jährliche Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung in 
Höhe von 4.000 EUR sowie Aufwendungsersatz. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr 
Vermögen durch Beschluss vom ... Dezember 2008 schied die X-GmbH --wie im Gesellschaftsvertrag 
vereinbart-- aus der KG aus. An ihre Stelle trat durch Vertrag vom 25. August 2008 die Y-GmbH.


3 Gegenstand des von der KG betriebenen Unternehmens war das Verleasen von Wirtschaftsgütern. Im 
Streitjahr 2007 gewann die KG die A-GmbH und die B-GmbH als Leasingnehmerinnen, von denen sie die 
Leasinggegenstände ankaufte und sogleich an diese als Leasinggeberin zurückverleaste ("Sale-and-lease-
back-Verfahren").


4 Die A-GmbH stellte aus erworbenen Komponenten elektronische Informationssysteme bestehend aus 
Plasmabildschirmen, Medienrechnern und Wandhalterungen zusammen, die zur Ausstrahlung von 
Informationsprogrammen und Werbesendungen an werbewirksamen Standorten aufgestellt wurden. Der 
Neupreis der verschiedenen Hardware-Komponenten eines Informationssystems belief sich auf 
ca. 3.000 EUR. Die KG erwarb im April 2007 zwölf und im Juli 2007 ein weiteres dieser Informationssysteme 
zum Preis von jeweils ... EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Auf die Rechnungsbeträge von brutto gesamt ... EUR 
zahlte die KG Teilbeträge von gesamt ... EUR. In Höhe der Restkaufpreise von gesamt ... EUR gewährte die 
A-GmbH der KG ein Lieferantendarlehen, das in seiner jeweiligen Höhe mit 4,5 % jährlich zu verzinsen war. 
Die Darlehen sollten in 48 gleichbleibenden --Zins und Tilgung enthaltenden-- Raten zurückgeführt werden. 
Aufgrund von im April und August 2007 geschlossenen Leasingverträgen überließ die KG die erworbenen 
Informationssysteme der A-GmbH zur Nutzung. Die Leasingverträge hatten eine Laufzeit von 48 Monaten. 
Die monatliche Leasingrate pro Gerät belief sich auf ... EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Ferner schloss die KG 
mit der A-GmbH Rückkaufvereinbarungen ab. Danach war die A-GmbH auf Verlangen der KG verpflichtet, die 
Leasingobjekte bei Beendigung des Leasingvertrags zurückzukaufen. Bei Ausübung des Rückkaufverlangens 
zum Ende der vereinbarten Leasinglaufzeit sollte der Rückkaufpreis 20 % des Nettoverkaufspreises abzüglich 
eventueller Zulassungs- und Überführungskosten betragen. Durch Beschluss des Amtsgerichts im Oktober 
2009 wurde über das Vermögen der A-GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet, so dass es nicht zu einer 
vollständigen Durchführung der Verträge kam.


5 Die B-GmbH stellte Bakterienkulturen her, die im Bereich der Aquaristik eingesetzt wurden, um die für die 
Aufzucht und Erhaltung der Fischpopulationen erforderlichen Bedingungen zu schaffen. Die Bakterienkulturen 
konnten dem Wasser entweder in Tablettenform oder in flüssiger Form zugeführt werden. Die Zuführung in 
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flüssiger Form erfolgte durch Dosierautomaten, die vor allem in Zoofachhandlungen aufgestellt wurden und 
dort zugleich als Verkaufsautomaten für die flüssigen Bakterienkulturen dienten. Die KG schloss im März 
2007 mit der B-GmbH Verträge ab, die den mit der A-GmbH getroffenen Vereinbarungen entsprachen. Sie 
erwarb 46 Dosierautomaten zum Stückpreis von ... EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Über zwei Drittel des 
Nettokaufpreises gewährte die Verkäuferin der KG ein mit 4,5 % jährlich zu verzinsendes und in 
48 Monatsraten zurückzuführendes Lieferantendarlehen. Die Laufzeit des Leasingvertrags betrug ebenfalls 
48 Monate, die Leasingrate belief sich auf monatlich ... EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Am Ende der 
Vertragslaufzeit war die B-GmbH auf Verlangen der KG verpflichtet, die Dosierautomaten zu einem Preis 
von ... EUR zuzüglich Umsatzsteuer zurückzukaufen.


6 Im Juni 2010 reichte die KG bei dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) für das Jahr 2007 
(Streitjahr) eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und 
einen Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2007 ein. In der Bilanz waren die Leasinggegenstände 
(Informationssysteme und Dosierautomaten) als ihr Anlagevermögen ausgewiesen. In den erklärten 
Einkünften aus Gewerbebetrieb (Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft) in Höhe von ./. ... EUR war die 
der Komplementärin zustehende Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung in Höhe von 4.000 EUR 
enthalten, so dass sich die Höhe des laufenden --allein dem Kläger zuzurechnenden-- Gesamthandsgewinns 
auf ./. ... EUR belief. Bei der Ermittlung der Einkünfte hatte die KG auf die Leasinggegenstände degressive 
Absetzungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten vorgenommen. Dies entsprach 
einem Betrag von ... EUR.


7 In dem Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen 
(Gewinnfeststellungsbescheid) 2007 vom 5. August 2010 stellte das FA u.a. einen laufenden 
Gesamthandsgewinn der KG in Höhe von ... EUR fest. Darin nicht berücksichtigt war die als Betriebsausgabe 
erklärte AfA in Höhe von ... EUR, da die Leasinggegenstände nach Ansicht des FA nicht der KG zuzurechnen 
seien. Den hiergegen gerichteten Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 20. Juli 2011 als 
unbegründet zurück.


8 Die daraufhin erhobene Klage hatte teilweise Erfolg (Urteil des Finanzgerichts --FG-- vom 3. Juli 
2013  4 K 188/11). Zur Begründung führte das FG im Wesentlichen aus, das FA habe zwar in dem 
angefochtenen Bescheid zu Recht das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenständen nicht der KG 
zugerechnet, aus den durchgeführten "Sale-and-lease-back-Verfahren" aber keine vollständig zutreffenden 
Folgerungen für ihre Gewinnermittlung gezogen. So hätte nicht allein die AfA rückgängig gemacht werden 
dürfen. Die "Sale-and-lease-back-Verfahren" seien insgesamt als jeweils ein verzinsliches Darlehen der KG 
an die Leasingnehmerinnen in Höhe der jeweils geleisteten Anzahlungen zu werten. Diese Darlehen seien 
durch die sich im Laufe der weiteren Vertragsabwicklung --aus Leasingraten und Raten der 
Lieferantendarlehen-- ergebenden monatlichen Zahlungsüberschüsse zugunsten der KG verzinst und getilgt 
worden. Das zivilrechtliche Eigentum an den Leasinggegenständen sei nur zu Sicherungszwecken auf die KG 
übertragen worden. Danach ergebe sich ein laufender Gesamthandsgewinn der KG in Höhe von ... EUR.


9 Mit der Revision rügt der Kläger eine Verletzung materiellen und formellen Bundesrechts.


10 Er beantragt,


das FG-Urteil aufzuheben und den Feststellungsbescheid 2007 vom 5. August 2010 und die hierzu 
ergangene Einspruchsentscheidung vom 20. Juli 2011 dahingehend abzuändern, dass der laufende 
Gesamthandsgewinn auf ./. ... EUR festgestellt wird.


11 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12 Die Y-GmbH schied am ... Juni 2014 aus der KG aus. Hiervon wurde der Senat erst mit Schreiben der 
Prozessbevollmächtigten vom 1. Dezember 2016 unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die 
mündliche Verhandlung durchgeführt, ebenso die Urteilsformel den Beteiligten formlos bekanntgegeben 
worden.


Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im Rubrum ist Herr ... als ehemaliger Kommanditist der KG als Kläger 
aufzunehmen (dazu 1.). Soweit das FG zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das wirtschaftliche Eigentum 
an den Informationssystemen im Rahmen des gewählten "Sale-and-lease-back-Verfahrens" bei der A-GmbH 
verblieben sei, hat es § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) rechtsfehlerhaft ausgelegt (dazu 2. 
bis 5.). Mangels Spruchreife ist die Sache an das FG zurückzuverweisen (dazu 6.).
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14 1. Aufgrund der Vollbeendigung der KG sind die Beteiligtenstellung und Prozessführungsbefugnis der KG 
uneingeschränkt auf den Kläger --den ehemaligen Kommanditisten-- übergegangen. Eine 
Verfahrensunterbrechung nach § 155 FGO i.V.m. § 239 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) ist nicht 
eingetreten. Das Rubrum war entsprechend zu ändern.


15 a) Die KG, die zulässigerweise gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO Klage gegen den Feststellungsbescheid 2007 
erhoben und Revision gegen die Vorentscheidung eingelegt hatte, ist während des Revisionsverfahrens 
erloschen. Wie sich aus den vom FA vorgelegten Unterlagen ergibt, ist die Y-GmbH am ... Juni 2014 aus der 
KG ausgeschieden. Damit ist deren Gesamthandsvermögen auf den verbliebenen Gesellschafter --den 
Kläger-- im Wege der Anwachsung gemäß § 161 Abs. 2, § 105 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs (HGB) i.V.m. 
§ 738 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ohne Liquidation übergegangen. Die KG wurde damit 
sofort vollbeendet (z.B. Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 18, 
m.w.N.).


16 b) Erlischt eine Personengesellschaft durch Vollbeendigung ohne Abwicklung, kann nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH ein Gewinnfeststellungsbescheid nur noch von den früheren Gesellschaftern 
angefochten werden, deren Mitgliedschaft die Zeit berührt, die der anzufechtende 
Gewinnfeststellungsbescheid betrifft. Die Befugnis der Personengesellschaft, in Prozessstandschaft für ihre 
Gesellschafter Rechtsbehelfe gegen die Gewinnfeststellungsbescheide einzulegen, ist mit deren 
Vollbeendigung daher erloschen. Insoweit lebt die bis zum Zeitpunkt der Vollbeendigung überlagerte 
Klagebefugnis der einzelnen Gesellschafter wieder auf. Die Klagebefugnis geht deshalb auch nicht auf den 
Gesamtrechtsnachfolger der Personengesellschaft über (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013 
IV R 25/10, Rz 19, m.w.N.).


17 c) Tritt die Vollbeendigung --wie im Streitfall-- während des Revisionsverfahrens ein, sind grundsätzlich die 
durch den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid beschwerten Gesellschafter, die im Streitzeitraum an 
der Personengesellschaft beteiligt waren, als deren prozessuale Rechtsnachfolger anzusehen (vgl. BFH-
Urteil vom 28. Oktober 2008 VIII R 71/06, unter III.1.b). Die Beteiligtenstellung und Prozessführungsbefugnis 
gehen mit der Vollbeendigung auf diese ehemaligen Gesellschafter über (BFH-Urteil vom 25. April 2006 
VIII R 52/04, BFHE 214, 40, BStBl II 2006, 847, unter II.A.1.a). Dabei erstreckt sich die prozessuale 
Rechtsnachfolge nicht auf solche Gesellschafter, die bereits vor Klageerhebung aus der Gesellschaft 
ausgeschieden sind (BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 20, m.w.N.).


18 d) Der Eintritt der ehemaligen Gesellschafter ist verfahrensrechtlich wie ein Fall der Gesamtrechtsnachfolge 
i.S. von § 155 FGO i.V.m. § 239 ZPO zu beurteilen (grundlegend BFH-Urteil vom 22. November 1988 
VIII R 90/84, BFHE 155, 250, BStBl II 1989, 326, unter 2.).


19 aa) War die Prozessstandschafterin, hier die KG, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten, so greift 
insoweit § 246 ZPO ein. Danach tritt in den Fällen des § 239 ZPO eine Unterbrechung des Verfahrens nicht 
ein, wenn ein postulationsfähiger Prozessbevollmächtigter bestellt war und dieser und der Prozessgegner 
keinen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemäß § 246 Abs. 1 ZPO stellen.


20 bb) Nach § 155 FGO i.V.m. § 86 ZPO wird die Vollmacht durch den Wegfall des Vollmachtgebers nicht 
aufgehoben. Die Vollmacht behält im Verhältnis zu den Rechtsnachfolgern, die anstelle des Vollmachtgebers 
Kläger geworden sind, ihre Wirkung (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10, Rz 23, m.w.N.). 
§ 86 ZPO gilt entsprechend bei einem Wegfall der gesetzlichen Prozessstandschaft.


21 cc) Macht der Prozessbevollmächtigte von der Aussetzungsmöglichkeit (§ 155 FGO i.V.m. § 246 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 ZPO) keinen Gebrauch, so müssen die prozessualen Rechtsnachfolger die 
Prozesshandlungen des Prozessbevollmächtigten auch dann gegen sich gelten lassen, wenn sie den 
Bevollmächtigten nicht selbst mit ihrer Vertretung beauftragt haben (z.B. BFH-Beschluss vom 17. Oktober 
2013 IV R 25/10, Rz 24, m.w.N.).


22 e) Diese Rechtsfolgen treten auch dann ein, wenn im Falle einer liquidationslosen Vollbeendigung ein --wie 
ggf. hier-- noch nicht endgültig abgewickelter Streit mit den Finanzbehörden über eine Betriebssteuer der 
ehemaligen Personengesellschaft besteht. Die Personengesellschaft kann bei einem noch andauernden 
Streit über eine Betriebssteuer nur dann für steuerrechtliche Zwecke als fortbestehend angesehen werden, 
wenn sie in das Liquidationsstadium eingetreten ist und nicht ohne Liquidation vollbeendet wurde (vgl. BFH-
Beschluss vom 12. April 2007 IV B 69/05, BFH/NV 2007, 1923, unter 1.c).


23 f) Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen war das Revisionsverfahren ohne Unterbrechung allein mit dem 
Kläger als prozessualem Rechtsnachfolger der KG fortzusetzen. Die KG war bereits vor dem FG durch die im 
Revisionsverfahren auftretenden Prozessbevollmächtigten vertreten. Die Prozessbevollmächtigten haben die 
Aussetzung des Revisionsverfahrens nicht beantragt.


24 g) Schließlich ist der Senat nicht gehalten, die mündliche Verhandlung unter Ladung des Klägers nach § 121 
i.V.m. § 93 Abs. 3 Satz 2 FGO wiederzueröffnen.
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25 Der Senat ist erst nach Durchführung der mündlichen Verhandlung und nach formloser Bekanntgabe der 
Urteilsformel von der Vollbeendigung der KG informiert worden. Die formlose Bekanntgabe der Urteilsformel 
führt dazu, dass das Gericht an seine Entscheidung gebunden ist (BFH-Beschluss vom 18. September 2014 
IX B 19/14, Rz 9, m.w.N.). Nach diesem Zeitpunkt ist eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nicht 
mehr möglich (z.B. BFH-Beschluss vom 8. März 2011 IV S 14/10, Rz 9, m.w.N.; Gräber/Herbert, 
Finanzgerichtsordnung, 8. Aufl., § 93 Rz 8, m.w.N.). Damit bleibt der Kläger als prozessualer 
Rechtsnachfolger der KG an diese Entscheidung gebunden.


26 2. Wirtschaftsgüter sind nach § 39 Abs. 1 AO grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen. Übt 
ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er 
den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut 
wirtschaftlich ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO).


27 3. Diese Definition des wirtschaftlichen Eigentums umfasst eine Mehrzahl ungleichartiger "zivilrechtlicher 
Rechtslagen", die Nichteigentümern eine eigentumsähnliche Rechtsposition verschaffen. Die Anwendung des 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO erfordert deshalb nach der Rechtsprechung die Bildung von Fallgruppen und 
deren wertende Zuordnung (z.B. BFH-Urteil vom 24. Juni 2004 III R 42/02, BFH/NV 2005, 164, unter II.2.a). 
Ein wirtschaftlicher Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentümers i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO wird u.a. 
angenommen, wenn der Herausgabeanspruch des Eigentümers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat 
(grundlegend BFH-Urteil vom 26. Januar 1970 IV R 144/66, BFHE 97, 466, BStBl II 1970, 264, unter C.III.1.). 
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall zu 
beurteilen.


28 a) Ein schuldrechtlich oder dinglich Nutzungsberechtigter hat in der Regel kein wirtschaftliches Eigentum in 
diesem Sinne an dem ihm zur Nutzung überlassenen Wirtschaftsgut. Etwas anderes kann dann gelten, wenn 
der Nutzungsberechtigte statt des Eigentümers die Kosten der Anschaffung oder Herstellung eines von ihm 
selbst genutzten Wirtschaftsguts trägt und ihm auf Dauer, nämlich für die voraussichtliche Nutzungsdauer, 
Substanz und Ertrag des Wirtschaftsguts wirtschaftlich zustehen (BFH—Urteil vom 28. Mai 2015 IV R 3/13, 
Rz 21, m.w.N.).


29
b) Dies gilt gleichermaßen für das Leasing von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern. Ob 
Substanz und Erträge des Leasingguts während der gesamten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
(ausnahmsweise) vollständig dem Leasingnehmer zustehen, ist in jedem Einzelfall nach den konkreten 
Umständen zu beurteilen. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kommt eine Zurechnung des 
Leasingguts zum Vermögen des Leasingnehmers insbesondere in Betracht (Fallgruppen), wenn


-  der Leasinggegenstand speziell auf die Verhältnisse des Leasingnehmers zugeschnitten ist und nach 
Ablauf der Grundmietzeit nur noch beim Leasingnehmer eine sinnvolle Verwendung finden kann 
(Spezialleasing),


-  sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes und die Grundmietzeit 
annähernd decken oder


-  die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwar länger als die Grundmietzeit ist, dem Leasingnehmer aber 
ein Recht auf Verlängerung der Nutzungsüberlassung oder eine Kaufoption zu so günstigen Konditionen 
zusteht, dass bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu 
rechnen ist


(vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 97, 466, BStBl II 1970, 264, unter C.III.2.; vom 30. Mai 1984 I R 146/81, 
BFHE 141, 509, BStBl II 1984, 825, unter II.2.; vom 9. Dezember 1999 III R 74/97, BFHE 191, 125, BStBl II 
2001, 311, unter II.1.b; vom 28. Mai 2015 IV R 3/13, Rz 22, m.w.N.; vom 2. Juni 2016 IV R 23/13, Rz 31).


30 c) Da es sich auch bei dem "Sale-and-lease-back-Verfahren" grundsätzlich um ein Leasing handelt (Urteil des 
Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 29. November 1989 VIII ZR 323/88, BGHZ 109, 250, unter II.2.c), finden die 
genannten Grundsätze auch auf solche Gestaltungen Anwendung. Das "Sale-and-lease-back" ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sich der Leasinggeber den Leasinggegenstand nicht von einem Dritten, sondern vom 
Leasingnehmer beschafft (BGH-Urteil in BGHZ 109, 250, unter II.2.a). Der Leasinggegenstand wird zunächst 
von dem Leasingnehmer auf den Leasinggeber übertragen (Übertragungsgeschäft) und dann vom Zweit- an 
den Erstgenannten im Rahmen eines Leasingvertrags zur Nutzung überlassen (Gelhausen/Henneberger, Die 
Bilanzierung von Leasingverträgen, Handbuch des Jahresabschlusses --HdJ--, Abt. VI/1 Rz 6; 
Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl., HGB § 246 Rz 395). Wird 
bei einem "Sale-and-lease-back" der Leasingvertrag derart ausgestaltet, dass das wirtschaftliche Eigentum 
dem Leasingnehmer zuzurechnen ist, verbleibt es durchgehend beim Leasingnehmer. Es findet kein 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den Leasinggeber und wieder zurück auf den Leasingnehmer 
statt.


31 4. Höchstrichterlich noch nicht geklärt ist die Frage, ob wirtschaftliches Eigentum des Leasingnehmers auch 
dann in Betracht kommt, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer länger als die Grundmietzeit ist, 
allerdings nicht dem Leasingnehmer ein Optionsrecht (Verlängerungs- oder Kaufoption), sondern dem 
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Leasinggeber als zivilrechtlichem Eigentümer ein Andienungsrecht zu so günstigen Konditionen eingeräumt 
ist, dass bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen ist. 
Diese Frage ist --entgegen der Rechtsauffassung des FG (wie Vorinstanz aber auch FG Köln, Beschluss vom 
20. September 2011  12 V 1524/11, unter II.1.a, und Urteile vom 1. September 2016  15 K 444/12 --Revision 
anhängig unter IV R 55/16--, 15 K 445/12, und 15 K 446/12 --Revision anhängig unter IV R 56/16--; 
Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 35. Aufl., § 5 Rz 725; Kleinmanns, Betriebs-Berater 2012, 3198; vgl. auch 
Gelhausen/Henneberger, a.a.O., HdJ, Abt. VI/1 Rz 253)-- zu verneinen.


32 a) § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO erfordert, dass ein anderer den zivilrechtlichen Eigentümer für die gewöhnliche 
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann. Es wird zwar nur 
ein wirtschaftlicher Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentümers verlangt. Aus dem Wortlaut dieser Norm 
("kann") ergibt sich aber, dass der andere diesen Ausschluss bewirken können muss. Ist in Leasingfällen die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes länger als die Grundmietzeit, kann der 
Leasingnehmer (der "andere") den Leasinggeber nur dann für die verbleibende Nutzungsdauer von der 
Einwirkung auf den Leasinggegenstand ausschließen, wenn ihm eine entsprechende rechtliche Befugnis 
zusteht. Der Senat stimmt daher insoweit der Rechtsauffassung des Klägers zu, wonach der 
Nutzungsberechtigte (Leasingnehmer) in solchen Fällen über eine den wirtschaftlichen Ausschluss 
herbeiführende Befugnis (z.B. Verlängerungs- oder Kaufoption) verfügen muss. Ist in einem derartigen Fall 
darüber hinausgehend mit der Ausübung dieses Rechts durch den Leasingnehmer bei wirtschaftlich 
vernünftiger Entscheidungsfindung zu rechnen, wird der Leasingnehmer den Leasinggeber auf Dauer von 
jeglicher Einwirkung auf den Leasinggegenstand ausschließen (BFH-Urteil in BFHE 97, 466, BStBl II 1970, 
264, unter C.III.2.b und c); der Leasinggegenstand ist dem Leasingnehmer als wirtschaftlichem Eigentümer 
zuzurechnen.


33 b) Hingegen kann dem Leasingnehmer kein wirtschaftliches Eigentum zugerechnet werden, wenn die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes länger als die Grundmietzeit ist und dem 
Leasinggeber als zivilrechtlichem Eigentümer ein Andienungsrecht eingeräumt ist. Dabei kommt es --anders 
als das FG meint-- nicht darauf an, ob die Ausübung dieses Andienungsrechts für den Rechtsinhaber 
(Leasinggeber) wirtschaftlich vorteilhaft ist. Für Wahrscheinlichkeitserwägungen ist an dieser Stelle kein 
Raum. Denn in einem solchen Fall ist der Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage, den Leasinggeber i.S. 
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO für die gesamte Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut 
wirtschaftlich auszuschließen. Vielmehr ist der Leasinggeber in der Lage, nach Ablauf der Grundmietzeit nach 
seinem Belieben mit dem Wirtschaftsgut zu verfahren. Selbst dann, wenn von vornherein eine vertragliche 
Gestaltung gewählt wurde, welche die Ausübung des Andienungsrechts als wirtschaftlich vernünftig 
erscheinen lässt, bleibt es dabei, dass es sich hierbei um eine rechtliche Befugnis des Leasinggebers und 
nicht um eine solche des Leasingnehmers handelt.


34 5. Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen hat das FG rechtsfehlerhaft entschieden, dass das 
wirtschaftliche Eigentum an den Informationssystemen bei der A-GmbH verblieben sei, weil der KG ein 
Andienungsrecht zugestanden habe, das die KG unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (zwingend) habe 
ausüben müssen.


35 Selbst wenn der KG ein wirtschaftlich vorteilhaftes Andienungsrecht zugestanden haben sollte, ließe sich 
hieraus --wie dargelegt (dazu oben 4.)-- kein wirtschaftliches Eigentum der A-GmbH herleiten. Denn die 
A-GmbH konnte die KG für den Fall einer verbleibenden Nutzungsdauer --mangels rechtlicher Befugnis-- 
insoweit nicht i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO von der Einwirkung auf die Informationssysteme 
ausschließen.


36 6. Auf Grundlage der bisherigen Feststellungen kann der Senat nicht abschließend beurteilen, ob die 
A-GmbH ggf. aus anderen Gründen wirtschaftliche Eigentümerin der Informationssysteme geblieben und das 
FG-Urteil deshalb im Ergebnis zutreffend ist.


37 a) Nach den Ausführungen des FG, wonach die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der 
Informationssysteme möglicherweise ein Jahr kürzer oder bis zu zwei Jahre länger als die Grundmietzeit von 
48 Monaten gewesen sei (unter I.1.c der Gründe des angefochtenen Urteils), ist es denkbar, dass sich die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Informationssysteme und die Grundmietzeit annähernd gedeckt 
haben. Danach ist es möglich, dass die A-GmbH unter diesem Aspekt wirtschaftliche Eigentümerin der 
Informationssysteme geblieben ist. Diese Frage war --unter Zugrundelegung des Rechtsstandpunkts des FG-
- nicht entscheidungserheblich.


38 b) Dem FG wird hiermit Gelegenheit gegeben, im zweiten Rechtsgang die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer der Informationssysteme zu ermitteln. Sollte diese nicht länger gewesen sein als die 
Grundmietzeit von 48 Monaten und hätten die Informationssysteme mit Ablauf der Grundmietzeit keinen 
nennenswerten Verkaufswert mehr besessen, wäre die Annahme gerechtfertigt, dass das wirtschaftliche 
Eigentum an diesen Leasinggegenständen bei der A-GmbH verblieben ist.


39 7. Im Übrigen weist der Senat für den zweiten Rechtsgang auf Folgendes hin:
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40 a) Soweit das "Sale-and-lease-back-Verfahren" mit der B-GmbH in Rede steht, ist die Würdigung des FG, 
wonach ein Fall des Spezialleasings vorgelegen habe und deshalb das wirtschaftliche Eigentum bei der 
B-GmbH (Leasingnehmerin) verblieben sei, nicht zu beanstanden.


41 aa) Das FG kam zu dem Ergebnis, dass die Leasinggegenstände speziell auf die Verhältnisse des 
Leasingnehmers zugeschnitten und nach Ablauf der Grundmietzeit nur noch bei diesem wirtschaftlich sinnvoll 
verwertbar gewesen seien. Diese Tatsachenwürdigung ist unter Berücksichtigung des bisher vom FG 
festgestellten Sachverhalts möglich; sie verstößt nicht gegen Denkgesetze.


42 bb) Ebenso konnte das FG davon absehen, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Dosierautomaten zu 
bestimmen.


43 Denn nach der Rechtsprechung des BFH ist beim Spezialleasing eine wirtschaftliche Einwirkungsmöglichkeit 
des Leasinggebers ohne Rücksicht auf das Verhältnis zwischen Grundmietzeit und betriebsgewöhnlicher 
Nutzungsdauer zu verneinen. Dies hat der BFH bisher zwar nur für Fälle angenommen, in denen dem 
Leasingnehmer ein Optionsrecht eingeräumt war (BFH-Urteil in BFHE 97, 466, BStBl II 1970, 264, unter 
C.III.2.e; dies offenlassend BFH-Urteil vom 1. Oktober 1970 V R 49/70, BFHE 100, 272, BStBl II 1971, 34, 
unter 1.). Gleiches muss aber auch dann gelten, wenn dem Leasingnehmer --wie hier-- kein derartiges Recht 
zusteht (gleicher Ansicht Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. April 1971 
IV B/2 -S 2170- 31/71, BStBl I 1971, 264, unter III.4.; offenlassend BFH-Urteil vom 30. November 1989 
IV R 97/86, BFH/NV 1991, 432, unter 1.c). Als maßgeblich hierfür sieht der Senat an, dass beim 
Spezialleasing der Herausgabeanspruch des Leasinggebers --unabhängig von einer Option des 
Leasingnehmers-- stets (wirtschaftlich) wertlos ist. Selbst wenn der Leasinggeber den Leasinggegenstand vor 
Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zurückerhalten sollte, bliebe es dabei, dass er diesen 
Gegenstand wirtschaftlich nicht anderweitig nutzen oder verwerten kann.


44 cc) Schließlich hat das FG seine Entscheidung, wonach ein Fall des Spezialleasings gegeben sei, auch nicht 
in Verkennung der Regeln über die Feststellungslast getroffen. Im Gegenteil hat es den Sachverhalt ermittelt 
und hieraus eigene Schlussfolgerungen gezogen.


45 b) Soweit das FG das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenständen --so wie bereits für die an die 
B-GmbH verleasten Dosierautomaten geschehen-- zu Recht der Leasingnehmerin zugerechnet hat, hat es 
das "Sale-and-lease-back-Verfahren" zutreffend als ein Darlehen der KG an die Leasingnehmerin in Höhe der 
geleisteten Anzahlungen gewertet.


46 aa) Verbleibt das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenständen beim Leasingnehmer, kann der 
--dem Leasingvertrag zeitlich vorgelagerte-- Kaufvertrag mangels Übertragung des wirtschaftlichen 
Eigentums weder als ein gewinnrealisierender Umsatzakt (vgl. § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) durch den 
Leasingnehmer (dazu auch BFH-Urteil vom 24. Juli 1996 I R 94/95, BFHE 181, 64, BStBl II 1997, 122, unter 
II.B.1.; Gelhausen/ Henneberger, a.a.O., HdJ, Abt. VI/1 Rz 254; Adler/Düring/ Schmaltz, a.a.O., HGB § 246 
Rz 395) noch als eine Anschaffung durch den Leasinggeber (vgl. BFH-Urteil vom 13. Oktober 1983 
IV R 160/78, BFHE 139, 273, BStBl II 1984, 101, unter A.1., zum Begriff der Anschaffung) gewertet werden. 
Ebenso kann der zeitlich nachgelagerte Leasingvertrag beim Leasinggeber weder als erneuter 
gewinnrealisierender Umsatzakt (mangels Rückübertragung des wirtschaftlichen Eigentums durch den 
Leasinggeber) noch als eine Gebrauchsüberlassung (mangels Verbleibs des wirtschaftlichen Eigentums beim 
Leasinggeber; vgl. BFH-Urteil vom 4. September 1996 XI R 20/96, BFH/NV 1997, 336, unter II.2.) beurteilt 
werden. Vielmehr ist der Leasinggegenstand steuerrechtlich ununterbrochen dem Leasingnehmer 
zuzurechnen und bei ihm zu aktivieren; bilanziell erfolgt weder ein Ab- noch Zugang 
(Gelhausen/Henneberger, a.a.O., HdJ, Abt. VI/1 Rz 254).


47 bb) In einem derartigen Fall besitzt das "Sale-and-lease-back-Verfahren" eine Finanzierungs- und 
Sicherungsfunktion (vgl. BFH-Urteil vom 9. Februar 2006 V R 22/03, BFHE 213, 83, BStBl II 2006, 727, unter 
II.1.b cc, zur Umsatzsteuer; Forst/Schaaf in Prinz/Kanzler, NWB Praxishandbuch Bilanzsteuerrecht, 2. Aufl., 
Rz 2212). Es dient wirtschaftlich dazu, dem Leasingnehmer Liquidität zu beschaffen (z.B. zur Finanzierung 
der Leasinggegenstände). Die Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums auf den Leasinggeber erfolgt 
(lediglich) zu Sicherungszwecken. Die Kaufpreiszahlung durch den Leasinggeber an den Leasingnehmer ist 
wirtschaftlich als ein Darlehen zu betrachten, das mit der Zahlung der Leasingraten zurückgeführt wird 
(Forst/Schaaf in Prinz/Kanzler, a.a.O., Rz 2212).


48 cc) Etwas anderes ergibt sich im Streitfall nicht daraus, dass zugleich die KG von der Leasingnehmerin ein 
Darlehen zur Finanzierung eines Teils des "Kaufpreises" erhalten hat (Lieferantenkredit).


49 Diese Gegenfinanzierung des "Kaufpreises" führte lediglich zu einer Reduzierung, nicht aber zur Beseitigung 
der Finanzierungsfunktion. Einkommensteuerrechtlich konnte dem Lieferantenkredit (Darlehen) schon 
deshalb keine eigenständige Bedeutung zukommen, weil --bei Verbleib des wirtschaftlichen Eigentums bei 
den Leasingnehmerinnen-- mangels Lieferung der Leasinggegenstände an die KG keine zu finanzierenden 
"Kaufpreise" existierten. Den "Sale-and-lease-back-Verfahren" kam daher nur insoweit eine 
Finanzierungsfunktion zu, als die KG selbst die "Kaufpreise" in Höhe der Anzahlungen aufbringen musste. 
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Auf Seiten der KG lag wirtschaftlich insgesamt ein Darlehensgeschäft vor. Dies wird auch dadurch bestätigt, 
dass in den Lieferantenkreditverträgen ein Gleichlauf zwischen der Zahlung der Leasingraten und der 
Darlehensraten aus den Lieferantendarlehen hergestellt ist. So hat die Leasingnehmerin der KG ihre 
Darlehensraten so lange gestundet, bis die Leasingrate für den entsprechenden Monat bei der KG 
eingegangen ist. Damit sind die monatlichen Zahlungsströme aus den Leasingverträgen (Leasingraten an 
KG) und den Lieferantenkreditverträgen (Zins und Tilgung an Leasingnehmer) miteinander zu saldieren. Der 
sich hieraus zugunsten der KG ergebende Zahlungsüberschuss stellt wirtschaftlich die monatlich von den 
Leasingnehmerinnen gezahlte Darlehensrate dar, die ihrerseits in einen erfolgswirksamen Zins- und in einen 
erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufzuteilen ist. Da es sich bei den monatlichen Zahlungsströmen um der Höhe 
nach fest vereinbarte Raten handelt, ist von einem Annuitätendarlehen auszugehen.


50 dd) Dieser Beurteilung steht nicht das BFH-Urteil vom 6. April 2016 V R 12/15 (BFHE 253, 475) entgegen. 
Nach dieser Entscheidung kann ein "Sale-and-lease-back-Geschäft" aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht als 
eine Mitwirkung des Leasinggebers (Käufers) an einer bilanziellen Gestaltung des Leasingnehmers 
(Verkäufers) zu werten sein, die eine umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung des Leasinggebers an den 
Leasingnehmer darstellt. Dieses Urteil besagt aber nicht, dass das "Sale-and-lease-back-Verfahren" 
überhaupt keine Finanzierungsfunktion mehr besitzt, sondern nur, dass der Zweck 
"Darlehensgewährung" (steuerfrei nach § 4 Nr. 8 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes) aus 
umsatzsteuerrechtlicher Sicht hinter den Zweck "Mitwirkung an einer bilanziellen Gestaltung" zurücktritt, wenn 
die "Kaufpreiszahlung" durch den Leasinggeber wieder zu zwei Dritteln vom Leasingnehmer gegenfinanziert 
wird (BFH-Urteil in BFHE 253, 475, Rz 34). Rückschlüsse auf die einkommensteuerrechtliche Behandlung 
lassen sich hieraus nicht ziehen. Im Übrigen hat sich der V. Senat in dem genannten Urteil nur mit der 
bilanziellen Behandlung beim Leasingnehmer, nicht mit der im Streitfall entscheidungserheblichen bilanziellen 
Behandlung beim Leasinggeber beschäftigt.


51 ee) Schließlich hat das FG --soweit es die "Sale-and-lease-back-Verfahren" zutreffend als Darlehen gewertet 
hat-- die sich hieraus ergebenden bilanzsteuerrechtlichen Gewinnauswirkungen zutreffend erfasst.


52 8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.12.2016, I R 50/16
ECLI:DE:BFH:2016:U.061216.IR50.16.0


Pflegeheim-GmbH: Erbschaft als Betriebseinnahme - rechtsformneutrale Besteuerung - Halbteilungsgrundsatz


Leitsätze


Die für den Betrieb einer Pflegeheim-GmbH bestimmte Erbschaft unterliegt ungeachtet ihrer 
erbschaftsteuerrechtlichen Belastung der Körperschaftsteuer (Anschluss an BFH-Urteil vom 14. März 2006 VIII R 
60/03, BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650). 


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 28. Juni 2016  10 K 285/15 
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, betreibt ein Seniorenpflegeheim. Sie wurde mit 
notariell beurkundetem Testament vom 8. Oktober 2008 von ihrem ledigen Heimbewohner H mit der Auflage 
zu dessen Alleinerbin eingesetzt, das Erbvermögen ausschließlich für Zwecke des Heimbetriebs 
(Instandhaltung, Modernisierung etc.) zu verwenden; zugleich ernannte H eine Testamentsvollstreckerin, die 
u.a. die Aufgabe hatte, die zweckgebundene Verwendung des Nachlasses zu überwachen. H wurde vom 
beurkundenden Notar darüber belehrt, dass seine letztwillige Verfügung dem Annahmeverbot des § 14 des 
Heimgesetzes (HeimG) unterliege und die hiernach erforderliche Ausnahmegenehmigung von der zuständigen 
Behörde bereits am 22. September 2008 erteilt worden sei. H ist am 19. November 2012 verstorben.


2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte zum einen mit Bescheid vom 20. November 
2013 für den Nachlasserwerb (Gesamtwert: 1.050.902 EUR) Erbschaftsteuer in Höhe von 300.510 EUR fest. 
Zum anderen erhöhte er den von der Klägerin erklärten Gewinn des Streitjahrs (2012) um das ihr nach Abzug 
der Testamentsvollstreckungskosten verbliebene (Erb-)Vermögen (1.041.659,65 EUR) und setzte die 
Körperschaftsteuer 2012 mit Bescheid vom 11. Dezember 2013 auf 172.576 EUR fest. Einspruch und Klage 
blieben ohne Erfolg. Das Finanzgericht (FG) hat hierzu u.a. ausgeführt, dass die testamentarische Zuwendung 
das Betriebsvermögen der Klägerin vermehrt und sie die Zuwendung ausschließlich aufgrund ihrer 
gewerblichen Betätigung erlangt habe (Niedersächsisches FG, Urteil vom 28. Juni 2016  10 K 285/15, 
Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 1366).


3 Mit der Revision beantragt die Klägerin sinngemäß, das vorinstanzliche Urteil sowie den 
Körperschaftsteuerbescheid 2012 vom 11. Dezember 2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 
18. November 2015 aufzuheben und die Körperschaftsteuer 2012 auf der Grundlage eines um 
1.041.659,65 EUR geminderten Einkommens festzusetzen.


4 Das FA beantragt sinngemäß, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II. 


5 Die Revision ist nicht begründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--
). Das FG hat zu Recht angenommen, dass die Erbschaft das Einkommen der Klägerin im Streitjahr (2012) 
erhöht hat (§ 8 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes --KStG-- i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG--; jeweils in der für das Streitjahr geltenden Fassung).


6 1. Da die Klägerin als inländische Kapitalgesellschaft nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig ist, sind alle von ihr erzielten Einkünfte gemäß § 8 Abs. 2 KStG als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb zu behandeln. Hieraus ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
abzuleiten, dass eine solche Kapitalgesellschaft ertragsteuerrechtlich über keine außerbetriebliche Sphäre 
verfügt, die ihr zuzurechnenden Wirtschaftsgüter ausnahmslos als Betriebsvermögen zu qualifizieren sind 
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(grundlegend Senatsurteil vom 4. Dezember 1996 I R 54/95, BFHE 182, 123) und der Bereich ihrer 
gewerblichen Gewinnerzielung sämtliche Einkünfte umfasst, gleichviel in welcher Form und Art sie ihr 
zufließen (Senatsurteil vom 28. Februar 1956 I 92/54 U, BFHE 62, 416, BStBl III 1956, 154; Senatsbeschluss 
vom 15. Februar 2012 I B 97/11, BFHE 236, 458, BStBl II 2012, 697; dazu Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 12. Mai 2015  2 BvR 1407/12, 2 BvR 1608/12, juris). Erfasst 
werden deshalb auch Vermögensmehrungen, die nicht unter eine der sieben Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 
EStG fallen (Senatsurteil vom 22. August 1990 I R 67/88, BFHE 162, 439, BStBl II 1991, 250), mithin auch 
Vermögenszugänge aufgrund unentgeltlicher Zuwendungen einschließlich des im anhängigen Verfahren zu 
beurtei-lenden Erbanfalls (Senatsurteile in BFHE 62, 416, BStBl III 1956, 154; vom 24. März 1993 I R 131/90, 
BFHE 171, 185, BStBl II 1993, 799; FG Nürnberg, Urteil vom 29. Juli 2010  4 K 392/2009, EFG 2011, 361; 
Neu, EFG 2016, 1367).


7 2. Der Erfolgswirksamkeit des Erbanfalls steht das als handelsrechtlicher Grundsatz ordnungsmäßiger 
Buchführung auch für den Steuerbilanzausweis zu beachtende Realisationsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4 
Halbsatz 2 des Handelsgesetzbuchs (i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG und § 8 Abs. 1 KStG) nicht entgegen (dazu 
BFH-Urteil vom 14. März 2006 VIII R 60/03, BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650; Tiedchen in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 399 "Bestrittene Forderungen" a.E.). Zwar unterfallen letztwillige 
Verfügungen, die dem Heimträger bekannt geworden sind, grundsätzlich dem präventiven Verbot des § 14 
Abs. 1 HeimG i.V.m. § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (s. zu Einzelheiten --einschließlich der Fortgeltung 
der Vorschrift in Niedersachsen gemäß Art. 125a Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 des Grundgesetzes [GG]-- 
Dickmann/Karl, Heimrecht, 11. Aufl. 2014, D.III. Rz 20, 23, 53). Im Streitfall wurde H jedoch vor Errichtung 
des Testaments eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 14 Abs. 6 HeimG erteilt; hinzu kommt, dass die 
Wirksamkeit der Erbeinsetzung der Klägerin nach den Feststellungen der Vorinstanz von keiner Seite 
bestritten wurde.


8 3. Der auf der Erbschaft der Klägerin beruhende steuerbilanzielle Gewinn ist nicht durch den Abzug einer 
Einlage zu neutralisieren (§§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG).


9 a) Kennzeichen einer Einlage ist die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Zuführung von 
Wirtschaftsgütern (Senatsurteil vom 15. April 2015 I R 44/14, BFHE 249, 493, BStBl II 2015, 769: 
einschließlich Wegfall von Passivposten). Dementsprechend hat der Senat in ständiger Rechtsprechung auch 
unentgeltliche (freigebige) Zuwendungen eines Gesellschafters ebenso wie den Sachverhalt, dass der 
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft diese zur Erbin einsetzt, als Einlage angesehen (Urteile in BFHE 62, 
416, BStBl III 1956, 154; in BFHE 171, 185, BStBl II 1993, 799). Im Streitfall ist dies jedoch ausgeschlossen. 
Dabei hat der Senat nicht dazu Stellung zu nehmen, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
testamentarische Verfügung eines Dritten, mit der eine Kapitalgesellschaft als Erbin bedacht wird, 
ertragsteuerrechtlich als mittelbar (verdeckte) Einlage des Gesellschafters gedeutet werden kann (s. hierzu 
allgemein Gosch/Roser KStG, 3. Aufl., § 8 Rz 110). Hierauf ist deshalb nicht einzugehen, weil die Klägerin die 
Erbschaft nicht aufgrund etwaiger persönlicher oder beruflicher Beziehungen zwischen H und ihren 
Gesellschaftern, sondern --so die Feststellungen der Vorinstanz-- die letztwillige Zuwendung ausschließlich 
aufgrund ihrer (eigenen) gewerblichen Betätigung erlangt habe und diese Würdigung den Senat bindet (§ 118 
Abs. 2 FGO). Sie wird zudem --im Einklang mit den Erwägungen des BFH-Urteils in BFHE 212, 535, BStBl II 
2006, 650-- vor allem durch die Verwendungsbestimmungen des Erblassers zugunsten des Betriebs der 
Klägerin gestützt.


10 b) Anderes ergibt sich nicht aus der mit dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) vom 7. Dezember 2011 (BGBl I 
2011, 2592, BStBl I 2011, 1171) eingefügten Regelung des § 7 Abs. 8 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG), nach der als Schenkung auch die Werterhöhung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft gilt, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche Person 
oder Stiftung (Bedachte) durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft erlangt. 
Zu berücksichtigen ist insoweit nicht nur, dass die Vorinstanz keine Feststellungen zum Gesellschafterkreis 
der Klägerin getroffen hat, darüber hinaus es mit Rücksicht auf die systematische Stellung in § 7 ErbStG 
zweifelhaft ist, ob zu den Leistungen i.S. von § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG auch der Erbanfall zu rechnen ist 
(ablehnend Gebel in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 7 Rz 414) und das FA --mutmaßlich im Hinblick auf die 
Anweisung zu Tz 3.2 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 14. März 
2012 (BStBl I 2012, 331), denen zufolge Leistungen gesellschaftsfremder Dritter an die Kapitalgesellschaft, 
die darauf abzielen, diese zu bereichern, nicht unter § 7 Abs. 8 ErbStG fallen, sondern als steuerbare 
Zuwendung an die Kapitalgesellschaft zu erfassen sind (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)-- die Erbschaftsteuer 
gegenüber der Klägerin aufgrund des Erwerbs von Todes wegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) --bestandskräftig-- 
festgesetzt hat. Gegen die Anwendbarkeit von § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG im anhängigen --die 
Körperschaftsteuer der Klägerin betreffenden-- Verfahren spricht vor allem, dass diese Bestimmung nach 
dem Willen des Gesetzgebers darauf gerichtet ist, im Wege einer Fiktion ("gilt") die aufgrund der 
Rechtsprechung des BFH zum Schenkungsteuerrecht (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 9. Dezember 2009 II R 28/08, 
BFHE 228, 169, BStBl II 2010, 566) bestehenden Besteuerungslücken in Fällen zu schließen, in denen 
(disquotale) Einlagen der Gesellschafter oder Zuwendungen eines Dritten an die Kapitalgesellschaft nicht auf 
eine originäre Bereicherung der Kapitalgesellschaft, sondern auf die mittelbare Bereicherung der (Mit-)
Gesellschafter abzielen (so BTDrucks 17/7524, S. 20 f.). Die Vorschrift ist mithin --selbst im Rahmen ihres 
Tatbestands-- lediglich auf die Modifikation der schenkungsteuerrechtlichen Folgen solcher Zuwendungen 
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gerichtet, nicht hingegen kann sie dazu führen, die dargestellte und auf den tatsächlichen Verhältnissen 
fußende ertragsteuerrechtliche Beurteilung (hier: ausschließliche Absicht der Mehrung des 
Betriebsvermögens der Klägerin) im Wege einer Fiktion durch die Annahme einer Zuwendung an die 
Gesellschafter der Klägerin und einer hierauf gestützten mittelbar verdeckten Einlage umzuqualifizieren (a.A. 
Keß, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge --ZEV-- 2015, 254, 257). Letzteres bedürfte --auch 
unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Rechtsordnung-- einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung (vgl. 
aus Sicht des Erbschaftsteuerrechts auch BFH-Urteil vom 17. April 1996 II R 16/93, BFHE 180, 464, BStBl II 
1996, 454).


11 4. Die Geltung der vorstehenden Grundsätze wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sie unter den 
Voraussetzungen des Streitfalls mit einer Kumulation von Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) einhergehen. Insbesondere schließen beide Besteuerungstatbestände 
einander --auch bezogen auf den nämlichen Vorgang (Erbanfall)-- tatbestandlich nicht aus.


12 a) Letzteres entspricht dem BFH-Urteil in BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650, das die betrieblich bedingte 
Erbeinsetzung eines Seniorenheims in der Rechtsform einer GbR betraf und für das Verhältnis von 
Einkommen- und Erbschaftsteuer eine tatbestandliche Alternativität mit der Begründung verneinte, dass dem 
Gewerbebetrieb und damit dem steuerbaren Bereich des § 15 EStG alle betrieblich veranlassten 
Zuwendungen zuzuordnen und hierzu bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Bezugs zum Betrieb auch 
unentgeltliche und der Schenkungsteuer unterliegende Zuwendungen zu rechnen seien (gl.A. BFH-Urteil vom 
6. September 1990 IV R 125/89, BFHE 161, 552, BStBl II 1990, 1028).


13 b) Hieran ist auch mit Rücksicht auf die Folgerechtsprechung des BFH jedenfalls für den im anhängigen 
Verfahren zu beurteilenden Sachverhalt festzuhalten.


14 aa) Dies gilt zunächst für die (jüngere) Rechtsprechung des II. Senats des BFH, nach der es sich bei (nicht 
betrieblich veranlassten) Zuwendungen im Verhältnis von Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaftern 
(und umgekehrt) um gesellschaftsrechtliche Vorgänge handele, die als Gewinnausschüttungen, 
Kapitalrückzahlungen oder Einlagen anzusehen seien und damit keine unentgeltlichen (freigebigen) 
Zuwendungen begründen könnten (BFH-Urteil vom 20. Januar 2016 II R 40/14, BFHE 252, 453; BFH-
Beschluss vom 2. September 2015 II B 146/14, BFH/NV 2015, 1586). Auch dies bedarf vorliegend keiner 
Erörterung. Zum einen ist im anhängigen Verfahren nicht die Erbschaftsteuerfestsetzung, sondern die Höhe 
des körperschaftsteuerrechtlichen Gewinns der Klägerin im Streit; zum anderen ist nicht über 
Vermögensübertragungen, die ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis zur Klägerin haben, sondern 
über (ausschließlich) betrieblich veranlasste Zuwendungen Dritter zu entscheiden, die mit der Klägerin nicht 
gesellschaftsrechtlich verbunden sind.


15 bb) Nichts anderes ergibt sich aus den Erwägungen des VIII. Senats des BFH, nach denen dann, wenn der 
nämliche Sachverhalt sowohl der Einkommen- als auch der Schenkung- oder Erbschaftsteuer unterfalle, die 
Einkommensteuer zurücktreten müsse, weil die Schenkung/der Erbanfall nicht Gegenstand einer auf die 
Einkunftserzielung am Markt gerichteten Erwerbshandlung sei und damit nicht zu den Einkünften i.S. von § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 EStG gehöre (BFH-Beschluss vom 12. September 2011 VIII B 70/09, BFH/NV 2012, 
229; BFH-Urteil vom 20. Oktober 2015 VIII R 40/13, BFHE 252, 260, BStBl II 2016, 342; ähnlich Crezelius, 
ZEV 2015, 392, 395: Erbeinsetzung ist privater Vorgang). Abgesehen davon, dass auch diese 
Entscheidungen sich nicht mit den Gründen des BFH-Urteils in BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650 
auseinandersetzen und die Klägerin des anhängigen Verfahrens nach den tatrichterlichen Feststellungen 
wegen ihres Pflegeheimbetriebs, d.h. wegen ihrer "Tätigkeit am Markt" zur Erbin des H eingesetzt wurde, ist 
--wie erläutert-- die Erfolgswirksamkeit einer Vermögensmehrung bei einer unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtigen Kapitalgesellschaft aufgrund der Gewerblichkeitsfiktion des § 8 Abs. 2 KStG 
nicht daran gebunden, dass die Vermögensmehrung den Einkunftstatbeständen des 
Einkommensteuergesetzes zugeordnet werden kann.


16 cc) Ähnliches gilt für den BFH-Beschluss vom 6. Dezember 2013 VI B 89/13 (BFH/NV 2014, 511), nach dem 
die Zuwendung eines Dritten an einen Arbeitnehmer im Sinne einer tatbestandlichen Alternativität entweder 
als freigebige, d.h. unentgeltliche Zuwendung (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) oder als Gegenleistung für die 
Arbeitsleistung, d.h. als Arbeitslohn (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), zu erfassen und deshalb eine doppelte 
Besteuerung des nämlichen Vorgangs ausgeschlossen sei. Auch diese Rechtsprechung gründet auf einer 
tatbestandlichen Begrenzung des Umfangs steuerbarer (Lohn-)Einkünfte (vgl. BFH-Urteil in BFHE 212, 535, 
BStBl II 2006, 650) und damit auf einer Beschränkung, die der durch die umfassende Annahme eines 
Gewerbebetriebs gekennzeichnete Besteuerungszugriff gemäß § 8 Abs. 2 KStG nicht kennt.


17 5. Das durch den Erbanfall bei der Klägerin bedingte Zusammentreffen von Körperschaftsteuer und 
Erbschaftsteuer verstößt schließlich nicht gegen Verfassungsrecht.


18 a) Auszugehen ist hierbei davon, dass die Bundesrepublik Deutschland über kein einheitliches Steuersystem 
verfügt, das Grundgesetz selbst vielmehr eine Vielzahl von Steuern kennt (vgl. Art. 105 ff. GG) und es 
deshalb auch keinen Verfassungsgrundsatz des Inhalts gibt, dass alle Steuern aufeinander abgestimmt und 
Lücken sowie eine mehrfache Besteuerung des nämlichen Sachverhalts vermieden werden müssten 
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(BVerfG-Beschluss vom 8. Januar 1999  1 BvL 14/98, BStBl II 1999, 152). Demgemäß ist es beispielsweise 
nicht zu beanstanden, dass der nämliche Gewinn sowohl der Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie 
zusätzlich der Gewerbesteuer unterworfen wird. Nichts anderes gilt --wie auch die Milderungsregelung des 
§ 35b EStG verdeutlicht (vgl. Schmidt/Kulosa, EStG, 35. Aufl., § 35b Rz 1; Blümich/Schallmoser, § 35b EStG 
Rz 1; Fischer in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 35b Rz 1)-- für eine Kumulation von Ertrag- und Erbschaftsteuer 
(BFH-Urteile vom 17. Februar 2010 II R 23/09, BFHE 229, 363, BStBl II 2010, 641; vom 18. Januar 2011 
X R 63/08, BFHE 232, 441, BStBl II 2011, 680; FG Nürnberg, Urteil in EFG 2011, 361; FG des Saarlandes, 
Urteil in EFG 2012, 922).


19 b) Das Zusammentreffen von Erbschaft- und Körperschaftsteuer verstößt ferner nicht deshalb gegen Art. 3 
Abs. 1 GG, weil bei einem Erbanfall, der bei einer natürlichen Person neben der Erbschaftsteuer auch der 
Einkommensteuer unterliegt (dazu BFH-Urteil in BFHE 212, 535, BStBl II 2006, 650), letztere 
Steuerbelastung durch die Tarifvorschrift des § 35b EStG gemildert wird, während eine solche Entlastung im 
Rahmen der Körperschaftsteuerfestsetzung nicht gewährt wird (dazu Senatsurteil vom 14. September 1994 
I R 78/94, BFHE 176, 122, BStBl II 1995, 207; Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 35b Rz 3, m.w.N.; 
Blümich/Schallmoser, § 35b EStG Rz 7). Zu berücksichtigen ist insoweit, dass Art. 3 Abs. 1 GG kein 
allgemeines Verfassungsgebot einer rechtsformneutralen Besteuerung enthält und deshalb in der 
Abschirmung der Vermögenssphäre der Kapitalgesellschaft und ihrer hieran anknüpfenden eigenständigen 
Steuerpflicht ein hinreichender sachlicher Grund für die unterschiedliche steuerrechtliche Behandlung 
gegenüber dem Sachverhalt zu sehen ist, dass die nämliche gewerbliche Tätigkeit durch eine natürliche 
Person eigenständig oder aufgrund ihrer Beteiligung an einer dem sog. Transparenzprinzip unterliegenden 
Personengesellschaft ausgeübt wird (z.B. BVerfG-Beschluss vom 24. März 2010  1 BvR 2130/09, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2010, 756; Senatsurteil vom 5. September 2001 I R 27/01, 
BFHE 196, 293, BStBl II 2002, 155; BFH-Urteil vom 13. Juli 2016 VIII R 56/13, BFHE 254, 398, BStBl II 2016, 
936). Demgemäß obliegt es auch dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob er die progressive 
Einkommensteuerbelastung gemäß § 32a EStG mit Rücksicht auf die Erbschaftsteuerbelastung der Einkünfte 
abfedert (§ 35b EStG) und ob sowie in welcher Form er diese Entlastung auf den linearen 
Körperschaftsteuertarif gemäß § 23 Abs. 1 KStG (im Streitjahr: 15 %) erstreckt.


20 c) Schließlich verstößt die aus dem Erbanfall resultierende Steuerbelastung auch nicht gegen die 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Abgesehen davon, dass aus der Vorschrift nach zwischenzeitlich 
ständiger Rechtsprechung keine allgemein verbindliche, absolute Belastungsobergrenze im Sinne eines 
"Halbteilungsgrundsatzes" abzuleiten ist und auch eine Gesamtbelastung von (rund) 60 % des erworbenen 
Vermögens nicht gegen das Übermaßverbot verstößt (BVerfG-Beschlüsse vom 18. Januar 
2006  2 BvR 2194/99, BVerfGE 115, 97; vom 7. April 2015  1 BvR 1432/10, HFR 2015, 695; BFH-Urteil in 
BFHE 232, 441, BStBl II 2011, 680), kommt im Streitfall hinzu, dass die Klägerin von der Gewerbesteuer 
befreit (§ 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes) und der Erbanfall deshalb insgesamt mit Steuern (Erbschaft- 
und Körperschaftsteuer) in Höhe von (lediglich) 45 % belastet war.


21 6. Die Sache ist hiernach spruchreif. Das Urteil des FG ist zu bestätigen, die Revision der Klägerin bleibt ohne 
Erfolg.


22 7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 8/17 vom 8.2.2017
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1461/1 Anzeige über die im vorangegangenen Kalenderjahr in Anspruch genommenen Steuerbegünstigungen (12/2016)


Für zollamtliche Vermerke


E-Mail


Abgabefrist: 30. Juni


2. Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.


Meine Unternehmensnummer lautet:


Meine Agrardieselnummer lautet: A


Ich verfüge weder über eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.


Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: D    E


Ich verfüge über keine Umsatzsteueridentifikationsnummer


3.


4. Ich bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Anzeige der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)


zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:


5.


ja nein


6. Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollständig und richtig gemacht habe.


Ort, Datum, Unterschrift


1.


Hauptzollamt


Vor dem Ausfüllen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen  x  oder ausfüllen
Antragsteller (Name, Anschrift, ggf. E-Mail, Rechtsform)


Telefon


Bearbeiter/in


Anzeige über die im vorangegangenen Kalenderjahr (20      ) in Anspruch genommenen
Steuerbegünstigungen (§ 4 EnSTransV)


Im vorangegangenen Kalenderjahr (Verwendungszeitpunkt der eingesetzten Energieerzeugnisse bzw. Entnahme des Stroms) habe ich folgende
Steuerbegünstigungen (Steuerermäßigung / Steuerbefreiung) in Anspruch genommen:


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begünstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)


§ 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen)


§ 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung für gasförmige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begünstigten Anlagen)


§ 9 Absatz 2 StromStG (Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder für den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)


§ 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt)


Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Anzeige  bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).







Allgemeine Hinweise


Beispiele:


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung der Anzeige.


Hinweis zur Überschrift:
Bitte tragen Sie das entsprechende Jahr ein.
Hinweis für das Kalenderjahr 2016: Es sind nur die im zweiten Kalenderhalbjahr 2016 verwendeten Energieerzeugnisse bzw. der entnommene
Strom anzugeben.


Hinweis zu 2.
Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer über eine
Unternehmensnummer, die Ihr zuständiges Hauptzollamt Ihnen mitgeteilt hat, verfügen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog für Ihre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.


Hinweis zu 4.
Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der
Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.


01 11
01 12
01 13
01 21
01 23
01 24
02 01


Ackerbau
Gartenbau
Dauerkulturbau
Tierhaltung von Rindern
Haltung von Schweinen
Haltung von Geflügel
Forstwirtschaft


40 11
40 30
45 21
45 24
90 01
90 02
95 00


Elektrizitätserzeugung
Wärmeversorgung
Hochbau, Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Private Haushalte
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Die mit der Anzeige angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union erhoben. Die aufgeführten
Steuerbegünstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union  (ABl L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien für staatliche
Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABl C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer allgemein
zugänglichen Internetseite ab einer Höhe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR veröffentlicht.


Als Begünstigter gilt der Verwender der Energieerzeugnisse. Analog gilt dies auch für elektrischen Strom. Hier ist derjenige, der den Strom für die
begünstigten Zwecke entnimmt für die Abgabe der Anzeige verantwortlich. Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG
(Erklärung nach § 5 EnSTransV, Vordruck 1462) noch weitere Erklärungen oder Anzeigen abzugeben, können Sie diese auch bei  Ihrer
zuständigen Agrardieselstelle abgeben. Ändert sich durch eine Unternehmensumwandlung die örtliche Zuständigkeit, ist das Hauptzollamt des
Rechtsnachfolgers zuständig.


Gemäß § 6 EnSTransV (Vordruck 1463) können sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder
Erklärungspflicht befreien lassen. Die Befreiung gilt für drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Der Antrag auf Befreiung ist bis zum
30. Juni zu stellen.


Hinweis zu 3.
Bitte kreuzen Sie an, welche Steuerbegünstigungen Sie im vorangegangenen Kalenderjahr in Anspruch genommen haben. Je angekreuztes Feld
öffnet sich eine entsprechende Anlage.


Der Vordruck berechnet die Begünstigungshöhe nach Eingabe der Menge selbstständig. Beachten Sie die jeweiligen Bemessungsgrundlagen
(z.B. Liter, Kilogramm, Megawattstunden).


Eine  Anzeige  ist  nicht  erforderlich,  wenn  Energieerzeugnisse  ausschließlich  der  Stromerzeugung  in  Anlagen  im  Sinne  des  §  3  des
Energiesteuergesetzes  dienen,  die  während  des  gesamten  von  der  Anzeige  erfassten  Zeitraums  stromsteuerpflichtig  waren.


Beispiel: In einer KWK-Anlage (motorische Verwendung) wird gleichzeitig Strom und Wärme zur Versorgung eines Einfamilienhauses erzeugt.
Bei der KWK-Anlage handelt es sich um eine begünstigte Anlage nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG, da die mechanische Energie
ausschließlich der Stromerzeugung dient. Die in der KWK-Anlage eingesetzte Erdgasmenge ist dem zuständigen Hauptzollamt bis zum 30. Juni
des Folgejahres  anzuzeigen, sofern der in der Anlage erzeugte Strom von der Stromsteuer befreit  ist.  Wird für  die in der KWK-Anlage
verwendete  Erdgasmenge  zusätzlich  eine  Steuerentlastung  nach  z.B.  §  53a  EnergieStG  beantragt,  ist  neben  der  Anzeige  für  die
Steuerbegünstigung  eine  Erklärung  über  die  erhaltene  Steuerentlastung  (Vordruck  1462)  abzugeben.


Beispiel: Im vergangenen Kalenderjahr haben Sie eine ortsfeste KWK-Anlage nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG betrieben, die
mittels  Kompressor  Druckluft  erzeugt  und  daneben  die  hierdurch  erzeugte  Wärme  nutzt,  so  dass  diese  Anlage  mindestens  einen
Jahresnutzungsgrad in Höhe von 60 Prozent aufweist. Hierfür haben Sie steuerbegünstigtes ordnungsgemäß gekennzeichnetes Gasöl (Heizöl)
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG eingesetzt. Die Höhe der Steuerbegünstigung (je 1.000 Liter) ermittelt sich aus der Differenz
zwischen den Steuersätzen nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 EnergieStG und § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG.
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Hinweis zu 5.
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils
geltenden Fassung. Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschäftigtenzahl maximal 249 Personen
beträgt und deren Umsatzerlöse 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht übersteigt.


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung ist der Tag der Einreichung der Anzeige.


Hinweis zu „Angaben über die Höhe der Steuerbegünstigung“
Sie sind nach § 4 der Verordnung zur Umsetzung von unionsrechtlichen Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten zur Anzeige
verpflichtet. Bitte beachten Sie, dass die Mengenangabe (jeweils bezogen auf den Begünstigungstatbestand) die/den im maßgeblichen Zeitraum
verwendeten Energieerzeugnisse bzw. entnommenen Strom enthält.
Bitte tragen Sie andere Energieerzeugnisse, welche nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3 EnergieStG versteuert wurden und einer
anzeigepflichtigen Steuerbegünstigung unterliegen in die Leerzeile ein. Haben Sie mehr als ein nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3
EnergieStG versteuertes Energieerzeugnis verwendet, so sind die weiteren Energieerzeugnisse auf einem separaten Beiblatt beizufügen.
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1462/1 Erklärung über den Saldo, der im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen (2016)


1. Für zollamtliche Vermerke


Bearbeiter/in


Telefon E-Mail


Hauptzollamt


2. Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.


Meine Unternehmensnummer lautet:


Meine Agrardieselnummer lautet: A


Ich verfüge weder über eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.


Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: D


3.


§ 50 EnergieStG


§ 53a EnergieStG


§ 53b Absatz 1 EnergieStG


§ 53b Absatz 4 EnergieStG


§ 54 EnergieStG


§ 55 EnergieStG


§ 56 EnergieStG


§ 57 EnergieStG


§ 9b StromStG


§ 10 StromStG


§ 14a StromStV


4. Ich bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)


zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:


5.


ja nein


6. Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollständig und richtig gemacht habe.


Ort, Datum, Unterschrift


E


Abgabefrist: 30. Juni


Antragsteller (Name, Anschrift, ggf. E-Mail, Rechtsform)


Erklärung über die im vorangegangenen Kalenderjahr (20    ) erhaltenen
Steuerentlastungen (§ 5 EnSTransV)


Ich verfüge über keine Umsatzsteueridentifikationsnummer


Im vorangegangenen Kalenderjahr habe ich folgende Steuerentlastung in Anspruch genommen (Es ist auf die Auszahlung im vergangenen
Kalenderjahr abzustellen. Der Zeitpunkt der Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. der Entnahme des Stroms ist unbeachtlich):


Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).







Angabe über die Höhe der Steuerentlastungen, die ich im vorangegangenen Kalenderjahr (Saldo) insgesamt
erhalten habe:


Entlastungsnorm Betrag


EUR Cent
1 3 4


1


2


3


4


5


6


7


8 Strom


9 Strom


10 Strom


Entlastungsnorm Art des
Energieerzeugnisses


Menge der verwendeten
Energieerzeugnisse


Betrag


EUR Cent
1 2 3 4


11


12


13


1462/2 Erklärung über den Saldo, der im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen (2016)


2


Art des
Energieerzeugnisses


Menge der verwendeten
Energieerzeugnisse / des


elektrischen Stroms


§ 50 EnergieStG
Steuerentlastung für Biokraftstoffe


§ 53a EnergieStG
Vollständige Steuerentlastung für die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Wärme


§ 53b Absatz 1 EnergieStG
Teilweise Steuerentlastung für die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Wärme (Verheizen)


§ 53b Absatz 4 EnergieStG
Teilweise Steuerentlastung für die gekoppelte
Erzeugung von Kraft und Wärme (motorische
Verwendung)


§ 54 EnergieStG
Steuerentlastung für Unternehmen


§ 55 EnergieStG
Steuerentlastung für Unternehmen in Sonderfällen
(sog. Spitzenausgleich)


§ 56 EnergieStG
Steuerentlastung für den Öffentlichen
Personennahverkehr


§ 9b StromStG
Steuerentlastung für Unternehmen


§ 10 StromStG
Erlass, Erstattung oder Vergütung in Sonderfällen
(sog. Spitzenausgleich)


§ 14a StromStV
Steuerentlastung für die Landstromversorgung


§ 57 EnergieStG
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft (Gesamtsumme)


davon Förderbetrag für den auf den Forstbetrieb
entfallenen Anteil (De-minimis-Beihilfe)


Summe nach § 57 EnergieStG
(ohne Anteil für den Forstbetrieb)


Angabe über die Höhe der Steuerentlastungen ( § 57 EnergieStG), die ich  im vorangegangenen Kalenderjahr
erhalten habe :







Allgemeine Hinweise


Hinweis zur Überschrift:


Hinweis zu 2.


Hinweis zu 3.


Hinweis zu 4.


Beispiele:


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung der Anzeige.


Hinweis zu 5.


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung ist der Tag der Einreichung der Anzeige.


Hinweis zu „Angabe über die im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen“


1462/3 Erklärung über den Saldo, der im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen (2016)


Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils geltenden Fassung.
Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschäftigtenzahl maximal 249 Personen beträgt und deren
Umsatzerlöse 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht übersteigt.


Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der Klassifikation
der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.


Beispiel: Sie haben zwei KWK-Anlagen. Für die KWK-Anlage 1 stellen Sie im Oktober 2015 den Entlastungsantrag gemäß § 53a EnergieStG für das
Kalenderjahr 2014. Die Entlastung wird Ihnen im Dezember 2015 ausgezahlt. Für KWK-Anlage 2 stellen Sie im November 2015 ebenfalls einen
Entlastungsantrag nach § 53a EnergieStG für das Jahr 2014. Dieser wird im Juli 2016 ausgezahlt. Des Weiteren stellen Sie im März 2016 fest, dass die
in der KWK-Anlage 1 verwendete Menge zu hoch abgerechnet wurde. Dies zeigen Sie dem Hauptzollamt gegenüber an, welches im August 2016 die
entsprechende Differenz für die im Dezember 2015 ausgezahlte Entlastung zurückfordert. Der in der Erklärung nach § 5 EnSTransV anzugebende
erhaltene Entlastungsbetrag nach § 53a EnergieStG für das Kalenderjahr 2016 entspricht somit dem Saldo aus ausgezahlter Entlastung für KWK-Anlage
2 im Juli 2016 abzüglich zurückgeforderter Entlastung für KWK-Anlage 1 im August 2016.


Sie sind nach § 5 der Verordnung zur Umsetzung von unionsrechtlichen Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten zur Erklärung
verpflichtet. Die Höhe der erhaltenen Steuerentlastung ergibt sich aus dem Saldo der von Ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen und den
ggf. zurückgeforderten Steuerentlastungen.


Ackerbau
Gartenbau
Dauerkulturbau
Tierhaltung von Rindern
Haltung von Schweinen
Haltung von Geflügel
Forstwirtschaft


Elektrizitätserzeugung
Wärmeversorgung
Hochbau, Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung
Private Haushalte


01 11
01 12
01 13
01 21
01 23
01 24
02 01


40 11
40 30
45 21
45 24
90 01
90 02
95 00


Beispiel: Im Dezember 2015 haben Sie die Steuerentlastung gemäß § 53a EnergieStG für das Kalenderjahr 2014 beantragt. Die Auszahlung der
Steuerentlastung erfolgte im Juli 2016. Sie haben in der Erklärung für das Kalenderjahr 2016 diese erhaltene Steuerentlastung anzugeben.


Bitte geben Sie an, welche Steuerentlastung Sie im vorangegangenen Kalenderjahr erhalten haben. Es ist unbeachtlich für welchen Zeitraum Sie die
Steuerentlastung beantragt haben. Es wird ausschließlich auf den Zeitpunkt der Auszahlung abgestellt.


Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer über eine
Unternehmensnummer, die Ihr zuständiges Hauptzollamt Ihnen mitgeteilt hat, verfügen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog für Ihre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.


Bitte tragen Sie das entsprechende Jahr ein.
Hinweis für das Kalenderjahr 2016: Es sind nur die im zweiten Kalenderhalbjahr 2016 erhaltenen Steuerentlastungen anzugeben.


Gemäß § 6 EnSTransV (Vordruck 1463) können sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder
Erklärungspflicht befreien lassen. Die Befreiung gilt für drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Der Antrag auf Befreiung ist bis zum 30. Juni
zu stellen.


Als Begünstigter gilt der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch für elektrischen Strom. Hier ist derjenige, der den Strom für die begünstigten
Zwecke entnimmt, für die Abgabe der Erklärung verantwortlich.
Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG noch weitere Erklärungen oder Anzeigen abzugeben, können Sie diese auch bei Ihrer
zuständigen Agrardieselstelle abgeben.
Ändert sich durch eine Unternehmensumwandlung die örtliche Zuständigkeit, ist das Hauptzollamt des Rechtsnachfolgers zuständig.


Die mit der Erklärung angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union erhoben. Die aufgeführten
Steuerbegünstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und
Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABl C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer allgemein zugänglichen Internetseite
ab einer Höhe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR veröffentlicht.





		1462 Erklärung über die im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen (§ 5 EnSTransV)






1463/1 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)


Für zollamtliche Vermerke


E-Mail


Abgabefrist: 30. Juni


2. Bitte geben Sie alle vorhandenen Nummern an.


Meine Unternehmensnummer lautet:


Meine Agrardieselnummer lautet: A


Ich verfüge weder über eine Unternehmens- noch Agrardieselnummer.


Meine Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: D    E


Ich verfüge über keine Umsatzsteueridentifikationsnummer


3.


4.


Ich bin zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Antrags der folgenden Klasse der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003)


zuzuordnen, vgl. § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV:


5.


ja nein


6.


Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der Hinweise vollständig und richtig gemacht habe.


Ort, Datum, Unterschrift


1.


Hauptzollamt


Vor dem Ausfüllen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen  x  oder ausfüllen
Antragsteller (Name, Anschrift, ggf. E-Mail, Rechtsform)


Telefon


Bearbeiter/in


Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und
Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV)


Ich beantrage die Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen nach § 4 EnSTransV für


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (begünstigten Anlagen, deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient, z.B. KWK-Anlagen oder BHKW)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme dienen, z.B. KWK-Druckluft-Anlagen)


§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EnergieStG (begünstigten Anlagen, die ausschließlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen)


§ 3a EnergieStG (Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen)


§ 28 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG (Steuerbefreiung für gasförmige Energieerzeugnisse zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken in begünstigten Anlagen)


§ 9 Absatz 2 StromStG (Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder für den Fahrbetrieb im Schienenverkehr)


§ 9 Absatz 3 StromStG (Landseitige Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt)


Zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Antrags  bin ich ein Kleinstunternehmen, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).


für die Abgabe von Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV in den Kalenderjahren 2017 bis 2019


Ich beantrage die Befreiung von der Abgabepflicht für die Erklärung nach § 5 EnSTransV für


§ 50 EnergieStG


§ 53 EnergieStG


§ 53b Absatz 1 EnergieStG


§ 53b Absatz 4 EnergieStG


§ 54 EnergieStG


§ 55 EnergieStG


§ 56 EnergieStG


§ 57 EnergieStG


§ 9b StromStG


§ 10 StromStG


§ 14a StromStV


7.







Entlastungsgrund


EUR
1


1
3 4


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2014


Angabe über die Höhe der Steuerentlastungen, die ich in den vergangenen drei Kalenderjahren erhalten habe:


Hinweis: Es ist auf den Auszahlungszeitpunkt abzustellen. Der Zeitpunkt der Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. der Entnahme des Stroms ist
unbeachtlich.


§ 50 EnergieStG (Steuerentlastung für
Biokraftstoffe)


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2015


EUR EUR


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2016


5


2 § 53a EnergieStG (Vollständige Steuerentlastung
für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme)


3 § 53b Absatz 1 EnergieStG (Teilweise
Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von
Kraft und Wärme)


4 § 53b Absatz 4 EnergieStG (Teilweise
Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von
Kraft und Wärme) (motorische Verwendung)


5 § 54 EnergieStG (Steuerentlastung für
Unternehmen)


6 § 55 EnergieStG (Steuerentlastung für
Unternehmen in Sonderfällen)


7 § 56 EnergieStG (Steuerentlastung für
den öffentlichen Personennahverkehr)


8 § 9b StromStG (Steuerentlastung für
Unternehmen)


9 § 10 StromStG (Erlass, Erstattung oder Vergütung
in Sonderfällen)


10 § 14a StromStV (Steuerentlastung für die
Landstromversorgung)


Entlastungsgrund


EUR


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2014


EUR


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2015


EUR


Erhaltener Entlastungsbetrag
im Kalenderjahr


2016


1 3 4 5


11 § 57 EnergieStG (Steuerentlastung für Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft (Gesamtsumme)


12 davon Förderbetrag für den auf den Forstbetrieb
entfallenen Anteil (De-mimimis-Beihilfe)


13 Summe nach § 57 EnergieStG
(ohne Anteil für den Forstbetrieb)


1463/9 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)







Allgemeine Hinweise


Beispiele:


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig ist der Tag der Einreichung des Antrages.


01 11
01 12
01 13
01 21
01 23
01 24
02 01


Ackerbau
Gartenbau
Dauerkulturbau
Tierhaltung von Rindern
Haltung von Schweinen
Haltung von Geflügel
Forstwirtschaft


40 11
40 30
45 21
45 24
90 01
90 02
95 00


Elektrizitätserzeugung
Wärmeversorgung
Hochbau, Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Private Haushalte


Die mit der Anzeige bzw. Erklärung angeforderten Daten werden aufgrund der beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union erhoben. Die
aufgeführten Steuerbegünstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuerrecht sind Beihilfen im Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union. Nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1 ff.) und Ziffer 105 f. der Leitlinien für
staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) (ABI C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1 ff.) werden die Daten auf einer
allgemein zugänglichen Internetseite ab einer Höhe je Beihilfetatbestand von mehr als 500.000 EUR veröffentlicht.


Gemäß § 6 EnSTransV können sich Verpflichtete nach § 4 EnSTransV oder § 5 EnSTransV auf Antrag von der Anzeige- oder Erklärungspflicht
befreien lassen. Die Befreiung gilt für drei Kalenderjahre ab dem Jahr der Antragstellung. Auf einem Vordruck können die Befreiungen für mehrere
Steuerbegünstigungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 EnSTransV beantragt werden. Eine Beantragung mittels gesonderten Vordrucks ist ebenfalls
zulässig. Hiervon abweichend gilt die Befreiung lediglich bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Wertgrenze von 150.000 EUR überschritten
wird. Das Überschreiten der Wertgrenze ist dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen. Eine Befreiung wird gewährt, sofern die Höhe der
Steuerbegünstigung im jeweiligen Begünstigungstatbestand einen Betrag von  150.000 EUR je Kalenderjahr in den vergangenen drei Kalenderjahren
nicht überschritten hat. Der Antrag auf Befreiung gilt ab Zugang beim Hauptzollamt als vorläufig bewilligt. Der Antrag gilt als endgültig bewilligt, wenn
das zuständige Hauptzollamt innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf Befreiung keine Einwände gegen den Antrag erhebt und keine
weiteren Unterlagen anfordert. In Zweifelsfragen ist der Zugang des Antrags durch den Begünstigten nachzuweisen.


Beispiel:
Sie wollen sich von der Abgabe der Erklärung nach § 5 EnSTransV im Kalenderjahr 2017 befreien lassen. Sie haben in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils eine Entlastung gemäß § 53a EnergieStG in Höhe von 120.000 EUR erhalten. Daneben haben Sie eine Steuerentlastung nach
§ 9b StromStG in Höhe von 145.000 EUR in den Kalenderjahren 2015 und 2016 erhalten. Die Steuerentlastung nach § 9b StromStG im Kalenderjahr
(Auszahlungsjahr) 2014 betrug jedoch 151.000 EUR. Sie können sich somit nur für die Abgabe der Erklärung nach § 5 EnSTranSV für die
Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG befreien lassen (für die Steuerentlastung nach § 9b StromStG ist eine Erklärung nach § 5 EnSTransV
anzugeben). Die Befreiung von der Abgabe der Erklärung gilt für die Kalenderjahre 2017 bis 2019. Im Jahr 2020 ist erneut ein Befreiungsantrag nach
§ 6 EnSTransV zu stellen oder die Erklärung nach § 5 EnSTransV für die Entlastung nach § 53a EnergieStG abzugeben.


Als Begünstigter gilt der Verwender der Energieerzeugnisse bzw. der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch für elektrischen Strom. Hier ist
derjenige, der den Strom für die begünstigten Zwecke entnimmt, auch für die Abgabe der Erklärung verantwortlich. Dies gilt analog ebenso für
Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV.
Haben Sie neben der Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG noch weitere Erklärungen oder Anzeigen abzugeben, können Sie diese auch bei Ihrer
zuständigen Agrardieselstelle abgeben.
Ändert sich durch eine Unternehmensumwandlung die örtliche Zuständigkeit, ist das Hauptzollamt des Rechtsnachfolgers zuständig.


Hinweis zu 2.
Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Sofern Sie neben einer Umsatzsteueridentifikationsnummer über eine
Unternehmensnummer, die Ihr zuständiges Hauptzollamt Ihnen mitgeteilt hat, verfügen, ist diese ebenfalls anzugeben. Dies gilt analog für Ihre
Agrardieselnummer. Andernfalls kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.


Hinweis zu 3 und 4.
Bitte geben Sie an, für welche Steuerbegünstigung Ihr Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht der Anzeige nach § 4 EnSTransV bzw. Erklärung
nach § 5 EnSTransV gelten soll.


Hinweis zu 5.
Die Einreihung in die Klassifikation der Wirtschaftszweige ist unter Bezug auf § 2 Nummer 2a StromStG i.V.m. § 15 StromStV an Hand der
Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) vorzunehmen.


1463/10 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)


Hinweis zu 6.
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind solche im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend
die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl L 124 vom 20.5.2003, S.36) in der jeweils geltenden
Fassung.  Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen, deren Beschäftigtenzahl maximal 249 Personen beträgt und
deren Umsatzerlöse 50 Millionen EUR oder deren Bilanzsumme 43 Millionen EUR nicht übersteigt.


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung ist der Tag der Einreichung des Antrages.







Hinweis zu „Angaben über die Höhe der Steuerbegünstigung“
Bitte tragen Sie andere Energieerzeugnisse, welche nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3 EnergieStG versteuert wurden und einer
anzeigepflichtigen Steuerbegünstigung unterliegen, in die Leerzeile ein. Haben Sie mehr als ein nach § 2 Abs. 4 EnergieStG i.V.m. § 2 Abs. 2 und 3
EnergieStG versteuertes Energieerzeugnis verwendet, so sind die weiteren Energieerzeugnisse auf einem separaten Beiblatt beizufügen.


Die  Höhe  der  erhaltenen  Steuerentlastung  ergibt  sich  aus  dem Saldo  der  von  Ihnen  im jeweiligen  Kalenderjahr  erhaltenen  und  den  ggf.
zurückgeforderten  Steuerentlastungen.


Hinweis nach § 89 AO
Ein Antrag auf Befreiung ist endgültig bewilligt, wenn das zuständige Hauptzollamt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf
Befreiung Einwände gegen den Antrag erhebt oder weitere Unterlagen anfordert. Wird ein Antrag auf Befreiung nicht endgültig bewilligt oder lehnt
das zuständige Hauptzollamt den Antrag auf Befreiung ab, haben die Begünstigten innerhalb eines Monats, spätestens jedoch bis zum 31. Oktober,
die Anzeige nach § 4 EnSTransV (Vordruck 1461) oder die Erklärung nach § 5 EnSTransV (Vordruck 1462) nachzuholen.
Die Befreiung gilt grundsätzlich drei Jahre. Abweichend hiervon jedoch nur bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Wertgrenze nach § 6
Absatz 1 Satz 3 (derzeit: 150.000 EUR) überschritten wird. Das Überschreiten der Wertgrenze ist dem zuständigen Hauptzollamt unverzüglich zu
melden. Den Anzeige- oder Erklärungspflichten ist entsprechend bis zum 30. Juni nachzukommen.


1463/11 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV) (12/2016)





		1463 Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht für Anzeigen und Erklärungen nach §§ 4 und 5 EnSTransV (§ 6 EnSTransV)






BUNDESFINANZHOF Beschluss (GrS-Vorlage) vom 25.3.2015, X R 23/13


Forderungserlass nach dem sog. Sanierungserlass


Leitsätze


Dem Großen Senat wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:


Verstößt das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 240; ergänzt durch das BMF-
Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung?


Tenor


Dem Großen Senat wird nach § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung folgende Rechtsfrage zur Entscheidung 
vorgelegt:


Verstößt das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 
240; ergänzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 
2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung?


Tatbestand


1 A. Sachverhalt und Verfahrensstand


2 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger), der im Streitjahr 2007 zusammen mit seiner Ehefrau zur 
Einkommensteuer veranlagt wurde, betrieb einen Baufachhandel, dessen Gewinn er nach § 4 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ermittelte. Der Kläger wies vom Jahr 2001 bis 2006 fortlaufend Verluste 
aus Gewerbebetrieb aus.


3 Ausweislich einer Rückzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 hatte der Kläger 
zum 1. Oktober 2005 fällige Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse in Höhe von 729.297,62 EUR und 
gegenüber der KfW-Bankengruppe in Höhe von 1.026.412,55 EUR. In § 6 der --weiteren-- 
Rückzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 verzichteten die Sparkasse und die 
KfW-Bankengruppe auf "die nicht bedienbaren Forderungen" in Höhe von 618.301,28 EUR für den Fall, dass 
der Kläger seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung ordnungsgemäß und termingerecht nachkommt. Mit 
Schreiben vom 12. Dezember 2007 teilte die Sparkasse dem Kläger mit, die Vergleichszahlung in Höhe von 
35.000 EUR sei eingegangen und die KfW-Bankengruppe habe auf die Restforderung aus dem Darlehen 
Nr. ... verzichtet. Das Darlehen sei mit Wertstellung 5. November 2007 ausgebucht worden.


4 Mit (geändertem) Bescheid vom 29. April 2010 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt 
--FA--) die Einkommensteuer für 2007 auf 18.903 EUR und den Solidaritätszuschlag auf 836,38 EUR fest. 
Dabei legte es Einkünfte des Klägers aus Gewerbebetrieb --entsprechend dem eingereichten 
Jahresabschluss, in dem Erträge aus Forderungsverzichten von Banken in Höhe von 619.814,76 EUR 
enthalten waren-- als Einzelunternehmer in Höhe von 598.522 EUR zugrunde. Den gegen die 
Steuerfestsetzung gerichteten Einspruch des Klägers wies das FA als unbegründet zurück. Klage wurde nicht 
erhoben.


5 Mit Schreiben vom 18. März 2009 hatte der Kläger den Erlass der auf den Sanierungsgewinn des Jahres 
2007 entfallenden Einkommensteuer beantragt. Er legte ein --von ihm selbst aufgestelltes-- 
Konsolidierungskonzept vom 14. September 2009 vor, in dem es heißt, dass die laufenden Verpflichtungen 
"bisher durch Zuführung von privaten Geldeinlagen realisiert werden" konnten (Ziff. 1.2). In dem Konzept ist 
als Voraussetzung der Forderungsverzicht der Sparkasse und des FA genannt (Ziff. 5).


6 Das FA lehnte den Erlassantrag ab. Den dagegen gerichteten Einspruch wies es mit der Begründung zurück, 
die im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl 
I 2003, 240; sog. Sanierungserlass) genannten Voraussetzungen, insbesondere die Sanierungseignung des 
Verzichts der KfW-Bankengruppe, würden nicht vorliegen. Es fehle an der Sanierungseignung des 
Forderungsverzichts, weil der Kläger auch im Folgejahr einen Verlust erzielt habe. Zudem hätte der Kläger im 
Streitjahr Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz vornehmen können. Hätte er diese 
Möglichkeit genutzt, wäre es auch ohne den begehrten Billigkeitserlass nicht zur Festsetzung von 
Einkommensteuer gekommen.
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7 Das Finanzgericht (FG) hat die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1898 
veröffentlichtem Urteil abgewiesen. Ob der Schuldenerlass im Jahr 2007 die Voraussetzungen des BMF-
Schreibens in BStBl I 2003, 240 erfülle, könne offen bleiben. Der Gesetzgeber habe mit der Abschaffung von 
§ 3 Nr. 66 EStG in der vor dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 
1997 geltenden Fassung --BGBl I 1997, 2590-- (EStG a.F.) zum Ausdruck gebracht, Sanierungsgewinne 
unterschiedslos besteuern zu wollen. Wegen des insoweit entgegenstehenden Willens des Gesetzgebers 
könne die durch den Sanierungserlass getroffene Verwaltungsregelung keinen Bestand haben; sie verstoße 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Für eine abweichende Steuerfestsetzung (richtig 
wohl: einen Steuererlass) sei deshalb auch dann kein Raum, wenn die Anforderungen des 
Sanierungserlasses erfüllt wären.


8 Mit seiner Revision vertritt der Kläger die Auffassung, der Sanierungserlass verstoße nicht gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Darauf gestützte Billigkeitsmaßnahmen seien zulässig. Im 
Streitfall lägen die Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass vor.


9 Der Kläger beantragt sinngemäß,


das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung vom 18. April 2012 aufzuheben und das FA zu verpflichten, 
die aus dem Sanierungsgewinn resultierende Einkommensteuer zu erlassen.


10 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


11 Das dem Verfahren beigetretene BMF verweist auf das Senatsurteil vom 14. Juli 2010 X R 34/08 (BFHE 229, 
502, BStBl II 2010, 916) und führt aus, es tangiere nicht den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
dass nach der (im Sanierungserlass niedergelegten) Verwaltungsauffassung entstehende 
Sanierungsgewinne nach § 227 der Abgabenordnung (AO) erlassen werden können.


12 Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 seien Sanierungsgewinne nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. steuerfrei 
gewesen. Diese Regelung habe nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) auch für die Gewerbesteuer 
gegolten. Nach Einführung des zeitlich unbegrenzten Verlustvortrags in § 10d EStG habe § 3 Nr. 66 
EStG a.F. allerdings zu einer nicht gewollten Doppelbegünstigung geführt. Ein vor der Sanierung 
entstandener Verlustvortrag habe zeitlich unbegrenzt mit künftigen Gewinnen verrechnet werden können, 
obwohl der Sanierungsgewinn nicht besteuert worden sei. Dieser Doppelbegünstigung habe der Gesetzgeber 
mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Gesetz zur Fortsetzung der 
Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I 1997, 2590) entgegenwirken wollen. Seither sei 
ein Sanierungsgewinn grundsätzlich steuerpflichtig und erhöhe über § 7 GewStG die gewerbesteuerliche 
Bemessungsgrundlage.


13 In zeitlichem Zusammenhang mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei zum 1. Januar 1999 die 
Insolvenzordnung (InsO) in Kraft getreten. Deren wesentliche Ziele seien die Förderung der 
außergerichtlichen Sanierung, die bessere Abstimmung von Sanierungsverfahren und die 
Restschuldbefreiung für den redlichen Schuldner. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen stehe mit diesen Zielen der Insolvenzordnung in einem "Zielkonflikt". Um diesen 
aufzulösen, habe die Finanzverwaltung auf der Grundlage der §§ 163, 227 AO mit dem BMF-Schreiben in 
BStBl I 2003, 240 in einer allgemeinverbindlichen Verwaltungsanweisung geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen Ertragsteuern auf einen Sanierungsgewinn aus Gründen sachlicher Billigkeit erlassen 
werden können.


14 Die ursprüngliche Ausgangslage für die Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe sich später geändert. Der 
Gesetzgeber habe mit Änderungsgesetzen vom 22. und 23. Dezember 2003 für die Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer eine sog. Mindestbesteuerung eingeführt. Der Verlustabzug bei 
Verlustvorträgen nach § 10d Abs. 2 EStG n.F. und § 10a Satz 2 GewStG sei auf 1 Mio. EUR und 60 % des 
1 Mio. EUR übersteigenden Verlustes beschränkt worden. In diesem Zusammenhang hätte von der 
Mindestbesteuerung die vorrangige Verlustverrechnung mit dem Sanierungsgewinn ausgenommen werden 
müssen. Dies habe der Gesetzgeber indes nicht gemacht, weil der bereits am 27. März 2003 ergangene 
Sanierungserlass im Wege einer sachlichen Billigkeitsentscheidung die systemkonforme und 
"gesetzesverstehende unbeschränkte Verlustverrechnung des Sanierungsgewinns für die Verwaltungspraxis" 
angeordnet habe. Der Sanierungserlass verstoße nicht gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, er stelle nicht die unter Anwendung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. bestehende systemwidrige 
Doppelbegünstigung wieder her, sondern gewährleiste im Gegenteil systemkonform, dass der 
Sanierungsgewinn mit den Verlusten, die die Sanierung überhaupt erst erforderlich gemacht hätten, in vollem 
Umfang verrechenbar bleibe. Der Sanierungserlass reduziere die Besteuerung systemgerecht und dem 
Willen des Gesetzgebers bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. folgend auf den eigentlichen Fiskalzweck. 
Zu einer gesetzeswidrigen Doppelbegünstigung komme es nicht, weil bei Anwendung des 
Sanierungserlasses das nach der Sanierung verbleibende Verlustvortragsvolumen durch den 
Sanierungsgewinn in vollem Umfang geschmälert worden sei.
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15 Im Übrigen sei bereits in der Begründung des Entwurfs zum Gesetz zur Fortführung der 
Unternehmenssteuerreform auf mögliche Billigkeitsmaßnahmen der Verwaltung hingewiesen und später im 
Regierungsentwurf des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 (UntStRFoG 2008) --BTDrucks 16/4841, 
S. 76-- unter Hinweis auf den Sanierungserlass davon ausgegangen worden, dass von einer Besteuerung 
von Sanierungsgewinnen auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung im Billigkeitswege abgesehen 
werden könne. Darüber hinaus fordere die Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmäßigen Erhebung von 
Steuern nach § 85 AO den Erlass allgemein geltender Ermessensrichtlinien.


16 Die Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses werde auch nicht durch die nach § 251 Abs. 2 AO auch im 
Besteuerungsverfahren anwendbare Insolvenzordnung in Frage gestellt. In der Insolvenzrechtsreform seien 
Steuerfolgen der Insolvenz ausgeklammert worden. Zudem würden Sanierungsmaßnahmen häufig außerhalb 
eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens getroffen und diesen komme gerade in der Vermeidung eines 
Insolvenzverfahrens ihre besondere Bedeutung zu.


17 Eine gesetzliche Regelung möglicher Billigkeitsmaßnahmen bei Sanierungsgewinnen wäre --wegen der 
erforderlichen Folgeänderungen im Bereich der Verlustverrechnungsbeschränkungen-- äußerst komplex und 
würde den Bemühungen um eine Steuervereinfachung zuwider laufen. Anders als eine starre gesetzliche 
Regelung sei die bestehende Verwaltungsanweisung flexibler zu handhaben und habe sich in der Praxis 
bewährt.


Entscheidungsgründe


18 B. Entscheidungsgründe


19 Der Senat verneint die Vorlagefrage. Er beabsichtigt, das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung 
aufzuheben und die Rechtssache an das FG zurückzuverweisen. Dieses müsste dann klären, ob die 
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass entsprechend den Vorgaben des Sanierungserlasses in BStBl I 
2003, 240 vorliegen.


20 I. Bisherige Rechtsprechung


21 1. Höchstrichterliche Rechtsprechung


22 a) Nach Auffassung des X. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil in BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 
916 (Rechtsauffassung insoweit nicht tragend) tangiert der Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 nicht den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


23 b) Der VIII. Senat des BFH hat im Kostenbeschluss vom 28. Februar 2012 VIII R 2/08 (BFH/NV 2012, 1135) 
die Kosten den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt und ausgeführt:


24 "Jedenfalls ist die Auffassung der Vorinstanz (= FG München), ein entsprechender Wille des Gesetzgebers 
(zur generellen Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen) könne angesichts der Abschaffung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. nicht angenommen werden, bei der im Rahmen der Kostenentscheidung vorzunehmenden 
summarischen Prüfung nicht von vornherein abzulehnen. Denn der Gesetzgeber hat bislang eine generelle 
Ersatzregelung für § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht geschaffen, sondern lediglich begrenzt auf Teilbereiche des 
Steuerrechts (wie die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a des Körperschaftsteuergesetzes) eine partielle 
Sanierungsgewinnbegünstigung eingeführt."


25 Der nicht amtliche Leitsatz der Entscheidung lautet: "Es ist zweifelhaft, ob die Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen durch Forderungsverzicht von Gläubigern allein wegen sachlicher Unbilligkeit aufgrund 
des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 240) beansprucht werden kann, 
nachdem der Gesetzgeber die früher in § 3 Nr. 66 EStG a.F. vorgesehene Steuerfreiheit durch Gesetz zur 
Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I 1997, 2590, BStBl I 1997, 928) 
abgeschafft hat."


26 c) Der I. Senat des BFH hat im Urteil vom 25. April 2012 I R 24/11 (BFHE 237, 403) entschieden, der sog. 
Sanierungserlass sei weder eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung noch eine 
allgemeine Verwaltungsvorschrift einer obersten Landesfinanzbehörde i.S. des § 184 Abs. 2 AO. Aus dem 
Sanierungserlass könne sich damit bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags grundsätzlich keine 
Zuständigkeit des FA zur abweichenden Festsetzung aus sachlichen Billigkeitsgründen nach § 163 Satz 1 AO 
ergeben; zuständig dafür seien die Gemeinden. Unbeantwortet ließ der I. Senat deshalb die Fragen, ob der 
Sanierungserlass den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts sowie des unionsrechtlichen 
Beihilfeverbots uneingeschränkt genügt.
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d) Neben dem streitgegenständlichen Revisionsverfahren sind derzeit beim BFH folgende Verfahren 
anhängig, in denen möglicherweise auch die Frage auf dem Prüfstand steht, ob das BMF-Schreiben in BStBl 
I 2003, 240 den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts genügt: I R 52/14, IV R 6/15.


28 Die Nichtzulassungsbeschwerde X B 127/14 hat der X. Senat mit Beschluss vom 24. März 2015 als 
unbegründet zurückgewiesen. Das FG Berlin-Brandenburg hatte zwar Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des 
Sanierungserlasses geäußert, diese Frage aber letztlich dahingestellt sein lassen und die Klage mit der 
Begründung abgewiesen, die Voraussetzungen des Sanierungserlasses lägen nicht vor.


29 e) Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 13. März 2014 IX ZR 23/10 (Deutsches Steuerrecht --DStR-- 
2014, 895, Rz 31) die Frage offen gelassen, ob der Sanierungserlass gegen den Gesetzesvorbehalt verstößt. 
Gleiches gilt für die Frage der Vereinbarkeit mit dem unionsrechtlichen Beihilfeverbot.


30 2. Rechtsprechung der Instanzgerichte


31 Folgende Urteile befassen sich mit der Gesetzmäßigkeit des sog. Sanierungserlasses:


32 a) Das FG Münster hat mit Urteil vom 27. Mai 2004  2 K 1307/02 AO (EFG 2004, 1572) entschieden, die 
Besteuerung von Sanierungsgewinnen entspreche seit 1998 zwar dem Gesetz, laufe aber den Wertungen 
des Gesetzgebers zuwider, wenn die Möglichkeit einer Doppelbegünstigung nicht (mehr) bestehe. Dies sei 
z.B. der Fall, wenn nach Ausschöpfung der ertragsteuerlichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten ein 
Sanierungsgewinn verbleibe.


33 b) Das FG München vertrat im Urteil vom 12. Dezember 2007  1 K 4487/06 (EFG 2008, 615) die Auffassung, 
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. entfalle wegen ausdrücklich abweichendem Willen des 
Gesetzgebers im Regelfall auch der von der Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte 
Einkommensteuererlass auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher Unbilligkeit. Dem BMF-Schreiben vom 
27. März 2003 fehle eine Rechtsgrundlage.


34 c) Das FG Köln kam im Urteil vom 24. April 2008  6 K 2488/06 (EFG 2008, 1555) zu dem Ergebnis, die 
Verwaltungsanweisung in BStBl I 2003, 240 sei zu eng gefasst. Der BFH hat mit Urteil in BFHE 229, 502, 
BStBl II 2010, 916 das FG-Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.


35 d) Das FG Berlin-Brandenburg hat im Beschluss vom 20. September 2010  6 V 6140/10 (EFG 2011, 453) die 
Frage der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert. Es war der Auffassung, ein 
Sanierungsgewinn werde von der Finanzverwaltung seit der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. 
grundsätzlich nach den Vorgaben des sog. Sanierungserlasses ermittelt.


36 e) Das FG Düsseldorf hatte im Urteil vom 16. März 2011  7 K 3831/10 AO (EFG 2011, 1685) keinerlei Zweifel 
an der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses. Auch nach der gesetzgeberischen Entscheidung, § 3 Nr. 66 
EStG a.F. zu streichen, bestehe eine Notwendigkeit, durch Verlustabzüge nicht ausgeschöpfte 
Sanierungsgewinne im Wege einer abweichenden Steuerfestsetzung steuerrechtlich außer Acht zu lassen, 
um den Sanierungserfolg nicht zu gefährden. Im anschließenden Revisionsverfahren I R 24/11 wurde diese 
Frage offengelassen (vgl. oben).


37 f) Im Urteil des Niedersächsischen FG vom 31. Januar 2012  8 K 34/09 (EFG 2012, 1523) wurde die Frage 
der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert.


38 g) Im Verfahren 12 K 12179/09, 12 K 12177/10 hat das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 18. April 2012 
(Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2013, 413) entschieden, es liege kein Sanierungsgewinn im 
Sinne des Sanierungserlasses vor und eine analoge Anwendung der Verwaltungsvorschrift komme nicht in 
Betracht.


39 h) Das FG Hamburg hat in der Entscheidung vom 8. August 2012   2 K 104/11 die Frage, ob der sog. 
Sanierungserlass eine hinreichende Rechtsgrundlage für einen Billigkeitserlass darstelle, dahingestellt sein 
lassen, weil nach Auffassung des Gerichts dessen Voraussetzungen nicht erfüllt waren.


40 i) Der 1. Orientierungssatz des Urteils des Sächsischen FG vom 14. März 2013  5 K 1113/12 (DStR 2014, 
190) lautet:


"Aufgrund des ausdrücklichen Willens des Gesetzgebers, die Steuerfreiheit für einen Sanierungsgewinn (§ 3 
Nr. 66 EStG a.F.) zu streichen, kommt eine Billigkeitsmaßnahme nach den Vorschriften der §§ 163, 227 AO 
grundsätzlich nicht in Betracht. Dies gilt auch im Hinblick auf den Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom 
27. März 2003). Das Erlassverfahren gibt der Verwaltung nicht die Befugnis, anstelle einer vom Gesetzgeber 
(bewusst) unterlassenen sozial- oder wirtschaftspolitischen Maßnahme gesetzlich geschuldete Steuern nicht 
zu erheben."
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j) Das Urteil des Sächsischen FG vom 24. April 2013  1 K 759/12 (EFG 2013, 1898) liegt dem Streitfall 
zugrunde. Das Sächsische FG ist der Auffassung, wegen des ausdrücklichen Willens des Gesetzgebers, wie 
er sich in der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. (Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns) zeige, sei nach 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung jede abweichende --auch den Steuerpflichtigen 
begünstigende-- Handhabung ausgeschlossen, also auch eine Handhabung, die unter dem Mantel der 
Billigkeitsentscheidung, aber --wie das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240-- mit genereller Anordnung, 
erfolge. In den Entscheidungsgründen hat sich das Sächsische FG nur auf die Entscheidung des FG 
München in EFG 2008, 615 gestützt, und sich nicht mit der Entscheidung des X. Senats des BFH in BFHE 
229, 502, BStBl II 2010, 916 auseinandergesetzt.


42 k) Das FG des Landes Sachsen-Anhalt hat im Urteil vom 14. November 2013  6 K 1267/11 (EFG 2014, 721) 
entschieden, das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 räume mit der darin vorgesehenen Möglichkeit eines 
Erlasses der Einkommensteuer keine --gemessen an der Intention des Gesetzgebers-- zu weit reichende 
Billigkeitsmaßnahme ein. Die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei darauf zurückzuführen, dass eine 
Doppelbegünstigung durch die Ertragsteuerfreiheit von Sanierungsgewinnen einerseits und die 
zwischenzeitlich eingeführte unbegrenzte Verlustverrechnungsmöglichkeit andererseits vermieden werden 
sollte. Im Streitfall hätten die Kläger durch ihre fortwährend geringen Einkünfte aber keinerlei steuerlichen 
Vorteil durch Verlustverrechnungsmöglichkeiten. Infolgedessen drohe bei ihnen auch keine 
Doppelbegünstigung, so dass ein Erlass jedenfalls in ihrem speziellen Fall der Intention des Gesetzgebers 
nicht zuwider laufe.


43 l) Im Urteil vom 7. Januar 2014  6 K 6209/11 (EFG 2014, 975) hat das FG Berlin-Brandenburg offengelassen, 
ob der Sanierungserlass gegen den Vorrang des Gesetzes verstößt (Revisionsverfahren nach Zulassung 
durch den IV. Senat des BFH IV R 6/15).


44 m) Das Sächsische FG bezweifelt im Beschluss vom 20. Januar 2014  4 V 1794/12 im Verfahren der 
einstweiligen Anordnung ebenso wie das Sächsische Oberverwaltungsgericht im Beschluss vom 
2. September 2010  5 B 555/09, ob nach Streichung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. der sog. Sanierungserlass 
einen Rechtsanspruch auf Gewährung einer Billigkeitsmaßnahme begründen kann.


45 n) Im Urteil vom 30. Juli 2014  3 K 3354/10 hat das FG Berlin-Brandenburg erhebliche Zweifel an der 
Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses geäußert, diese Frage letztlich aber dahingestellt sein lassen, weil 
die Voraussetzungen für einen Erlass nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 nicht vorlägen. Die 
dagegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat der X. Senat des BFH mit Beschluss vom 24. März 2015 
X B 127/14 als unbegründet zurückgewiesen.


46 II. Auffassung der Finanzverwaltung


47 Das BMF ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes 
(vgl. oben).


48 In Verfügungen weisen Oberfinanzdirektionen (OFD) darauf hin, die mit Beschluss des BFH in BFH/NV 2012, 
1135 geäußerte Rechtsauffassung, dass die Beanspruchung sachlicher Unbilligkeit nach Aufhebung der 
gesetzlichen Grundlage zweifelhaft --weil den Wertungen des Gesetzgebers zuwiderlaufend-- sei, werde von 
der Verwaltung nicht geteilt (vgl. z.B. die Rundverfügung der OFD Frankfurt am Main vom 23. Dezember 
2014 S 2140 A-4-St 213, sowie die Verfügung der OFD Niedersachsen vom 19. Juni 2013 S 2140-8-
St 248 (VD)).


49 III. Auffassungen in der Literatur zur Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses


50 Der weit überwiegende Teil der Literatur ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße nicht gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Musil in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 4 EStG Rz 118; 
Braun/Geist, Betriebs-Berater --BB-- 2009, 2508; Gondert/Büttner, DStR 2008, 1676; Forst/Schaaf/Kofmann, 
Der Ertragsteuerberater 2009, 287; Frey/Mückl, GmbH-Rundschau 2010, 1193; Geist, BB 2008, 2658; 
Gragert, Neue Wirtschafts-Briefe --NWB-- 2011, 1438; Kahlert, DStR 2012, 944; Kahlert, DStR 2010, Heft 36, 
VI-VII; Kanzler, Finanz-Rundschau --FR-- 2003, 480; Kanzler, FR 2008, 1116; Knebel, Der Betrieb --DB-- 
2009, 1094; Krumm, Entscheidungen für Wirtschaftsrecht --EWiR-- 2012, 335; Lohmann, EWiR 2010, 807; 
Mitschke, FR 2014, 661; Nosky/Hörner, FR 2012, 694; Olbing, Die Steuerberatung 2010, 216; Seer, FR 2010, 
306; Stangl in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 22 Rz 57b, nach dessen Auffassung der 
sog. Sanierungserlass auch auf die Gewerbesteuer angewendet werden sollte; Steinhauff, AO-Steuerberater 
2010, 298; Töben, FR 2010, 249; Wagner, BB 2008, 2671; Wagner, BB 2010, 2612.


51 Wenige Autoren vertreten die Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße gegen den Vorbehalt des 
Gesetzes (Blümich/ Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 3; von Groll in Hübschmann/ Hepp/Spitaler --HHSp--, 
§ 227 AO Rz 32; Bareis/Kaiser, DB 2004, 1841).


52
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Nur referierend stellen Jatzke in HHSp, § 251 AO Rz 80, Loose in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, 
Finanzgerichtsordnung, § 175 AO Rz 36, § 227 AO Rz 17 und 85, § 251 AO Rz 121a, sowie 
Schmidt/Heinicke, EStG, 34. Aufl., § 3 ABC, Stichwort "Sanierungsgewinn" das Problem dar.


53 IV. Auffassung des vorlegenden Senats


54 1. Der sog. Sanierungserlass verstößt nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes.


55 a) Der im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes --GG--) verankerte Vorbehalt des Gesetzes 
verlangt, dass der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen 
selbst treffen muss und sie nicht anderen Normgebern überlassen darf (Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. November 2014  1 BvF 3/11, BGBl I 2014, 1764, m.w.N.). Im Steuerrecht, dessen 
Steuerbelastungsentscheidungen weitgehend vom Willen des Gesetzgebers zu Belastungsgegenstand und 
Tarif abhängen, ist von einem strengen Gesetzesvorbehalt auszugehen. Das Steuerrecht lebt insoweit aus 
dem "Diktum des Gesetzgebers" (vgl. BVerfG in BGBl I 2014, 1764, Rz 33, m.w.N.).


56 b) Nach Auffassung des vorlegenden Senats tangiert der sog. Sanierungserlass nicht den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


57 Nach § 163 AO können Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die 
Steuern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer 
nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Nach § 227 AO können Finanzbehörden Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls 
unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder 
angerechnet werden. Der Gesetzgeber hat damit in § 163 bzw. § 227 AO die aus seiner Sicht notwendigen 
Voraussetzungen für eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen bzw. einen Steuererlass 
festgelegt und die Entscheidung im Einzelfall in das Ermessen der Finanzbehörden gestellt.


58 Im sog. Sanierungserlass hat das BMF lediglich die entscheidenden Ermessenserwägungen der 
Finanzbehörden festgeschrieben und damit deren Ermessen auf Null reduziert. Aus Sicht des vorlegenden 
Senats ist dies notwendig, da die betroffenen Steuern (insbesondere die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer) durch die Landesfinanzbehörden verwaltet werden (Art. 108 Abs. 2 GG) und nach § 85 
AO die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben sind.


59 c) Anders als das FG München in der Entscheidung in EFG 2008, 615 offensichtlich meint, knüpft der sog. 
Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 mitnichten an die Rechtslage vor der Streichung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. an.


60 Gemäß § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne in voller Höhe als nicht steuerpflichtiger Ertrag 
angesehen. Dies galt unabhängig davon, ob sich --z.B. wegen Verlustvorträgen oder laufenden Verlusten aus 
anderen Einkunftsquellen oder -arten-- für den betreffenden Veranlagungszeitraum überhaupt eine positive 
Einkommensteuerfestsetzung ergeben hätte. Die Steuerbefreiung "verschonte" damit auch bestehende 
Verlustvorträge. Durch § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne somit doppelt begünstigt 
(unbeschränkter Verlustvortrag und Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns; die Verlustvorträge konnten 
deshalb mit anderen oder künftigen positiven Einkünften verrechnet werden).


61 Ganz andere Erwägungen enthält der sog. Sanierungserlass. Es kommt nicht zu einer Doppelbegünstigung. 
Nach dem sog. Sanierungserlass werden bilanzielle, also nicht zahlungswirksame Vermögensmehrungen als 
Folge des Wegfalls von Verbindlichkeiten vorrangig mit Verlustvorträgen (diese sind häufig die Ursache für 
die Schieflage des Unternehmens) verrechnet. Diese Verluste haben oft den Forderungsverzicht mit dem 
einhergehenden Wegfall der Verbindlichkeit (z.B. zur Abwendung der Insolvenz) nötig gemacht. Auch 
negative Einkünfte einer anderen Einkunftsquelle werden vorrangig mit dem Sanierungsgewinn (und nicht 
zuerst mit positiven Einkünften dieser Einkunftsquelle) saldiert (Rz 8 S. 3 ff. des sog. Sanierungserlasses in 
BStBl I 2003, 240; vgl. auch Blümich/Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 12, der dem sog. Sanierungserlass 
kritisch gegenübersteht). Nur die nach vorrangiger Berücksichtigung von Verlustvorträgen und negativen 
Einkünften verbleibende Steuer kann danach gestundet bzw. erlassen werden. Zudem sind Verlustrückträge 
ebenfalls vorrangig mit dem Sanierungsgewinn zu verrechnen.


62 Nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass ein Sanierungsgewinn nicht zu einem Liquiditätszufluss führt, aus 
dem die Steuerschuld beglichen werden könnte. Er ist ein reiner Buchgewinn. Dass die Erhebung 
(Einziehung) eines Einkommensteueranspruchs sachlich unbillig sein kann, wenn das Zusammenwirken 
verschiedener Regelungen zu einer hohen Steuerschuld führt, obgleich dem kein Zuwachs an 
Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, hat die Rechtsprechung stets anerkannt (so z.B. Senatsurteil vom 
26. Oktober 1994 X R 104/92, BFHE 176, 3, BStBl II 1995, 297).


63 Zudem ist anders als nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht die unternehmerbezogene, sondern nur die 
unternehmensbezogene Sanierung begünstigt (vgl. I.2. Satz 2 des Sanierungserlasses und Senatsurteil in 
BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 916). Ein Erlass ist nur möglich, um ein Unternehmen oder einen 
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Unternehmensträger (juristische oder natürliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren 
und wieder ertragsfähig zu machen. Wird das Unternehmen nicht fortgeführt oder trotz der 
Sanierungsmaßnahme eingestellt, liegt eine Sanierung im Sinne des Sanierungserlasses nur vor, wenn die 
Schulden aus betrieblichen Gründen erlassen werden (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der 
Arbeitnehmer zu ermöglichen).


64 d) Billigkeitsmaßnahmen aus persönlichen bzw. sachlichen Gründen im Festsetzungs- bzw. 
Erhebungsverfahren sieht die AO seit deren Inkrafttreten vor. Auch die Reichsabgabenordnung (RAO) 
enthielt in § 131 RAO eine vergleichbare Regelung. Auf dieser Bestimmung beruhte die Rechtsprechung 
bereits vor Einführung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Körperschaftsteuerreformgesetz vom 31. August 
1976 (BGBl I 1976, 2597, BStBl I 1976, 445), wonach der durch eine Sanierung herbeigeführte Gewinn unter 
bestimmten Voraussetzungen einkommensteuerrechtlich außer Betracht zu bleiben habe (Urteil des 
Reichsfinanzhofs vom 21. Oktober 1931 VI A 968/31, RFHE 29, 315, RStBl 1932, 160).


65 e) Nach § 10d Abs. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung der 
Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 22. Dezember 
2003 (BGBl I 2003, 2840) sind Verluste, die weder im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung noch im Wege 
des Verlustrücktrags ausgeglichen werden können, ab dem Veranlagungszeitraum 2004 (vgl. § 52 Abs. 25 
EStG 2004) im Rahmen des Verlustvortrags nur noch begrenzt verrechnungsfähig. Angesichts der 
Verknüpfung der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit einem unbeschränkten Verlustabzug kommt 
deshalb möglichen Billigkeitsmaßnahmen nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 eine besondere 
Bedeutung zu (vgl. auch Seer, FR 2010, 306).


66 f) Der Gesetzgeber hat in den Gesetzesmaterialien an zahlreichen Stellen zu erkennen gegeben, dass er den 
sog. Sanierungserlass des BMF nicht nur billigt, sondern für erforderlich hält.


67 aa) Bereits die Gesetzesbegründung zum Entwurf des Steuerreformgesetzes 1999 zur Streichung des § 3 
Nr. 66 EStG a.F. zeigt, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass einzelnen persönlichen oder sachlichen 
Härtefällen im Stundungs- und Erlasswege begegnet werden muss (BTDrucks 13/7480, S. 192).


68 bb) Ursprünglich enthielt auch § 8c KStG keine Sanierungsklausel. Die Begründung zum UntStRFoG 2008 
(BTDrucks 16/4841, S. 76; BRDrucks 220/07, S. 126) sowie das BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008 
IV C 7-S 2745-a/08/10001 (BStBl I 2008, 736, Rz 34) verwiesen vielmehr auf den sog. Sanierungserlass.


69 cc) In seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von 
Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) vom 3. April 2009 
(BRDrucks 168/09 (B), S. 30) hat der Bundesrat seinen Änderungsantrag zu § 34 Abs. 7b Satz 1 des 
Körperschaftsteuergesetztes (KStG) damit begründet, die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durch 
Verwaltungsanweisung (Sanierungserlass) sei nicht ausreichend, negative Effekte zu verhindern.


70 dd) Schließlich hat der Gesetzgeber auf die BFH-Entscheidung in BFHE 237, 403 reagiert. Im Gesetz zur 
Anpassung der AO an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBl I 
2014, 2417) hat er § 184 Abs. 2 Satz 1 AO geändert. Richtlinien über Billigkeitsmaßnahmen im Bereich der 
Realsteuermessbeträge kann nun auch die oberste Bundesfinanzbehörde aufstellen. In der Begründung der 
Gesetzesänderung wird darauf hingewiesen, es entspreche der langjährigen Verwaltungspraxis, dass 
Billigkeitsregelungen auf dem Gebiet des Einkommens- und Körperschaftsteuerrechts auch bei der 
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zu berücksichtigen seien (BRDrucks  432/14, S. 35). Die 
Zweifel daran, die das Urteil des BFH vom 28. Mai 2002 IX R 86/00 (BFHE 199, 1, BStBl II 2002, 840) 
hervorgerufen habe, sollten nach dem Willen des Gesetzgebers durch die Gesetzesänderung beseitigt 
werden.


71 g) Die steuerlichen Folgen der Sanierung eines in die Krise geratenen Unternehmens sind in den einzelnen 
Steuergesetzen nur unsystematisch und ausschnittsweise geregelt. Der vom BMF zur Rechtfertigung des 
Steuererlasses beschworene Zielkonflikt der InsO mit der Besteuerung von Sanierungsgewinnen lässt sich 
nicht durch den Vorrang der insolvenzrechtlichen Regelungen, sondern nur durch steuerliche Maßnahmen 
lösen. Die Steuerfolgen der Insolvenz sind in der Insolvenzrechtsreform gerade ausgeklammert worden. 
Zahlreiche Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind nach wie vor ungeklärt oder befinden sich 
im Fluss. Der Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 trägt zum Abbau grundlegender Konflikte zwischen dem 
Steuerrecht und der InsO bei.


72 h) Gläubiger, die einen Beitrag zu einer "echten" Sanierung und damit zum "Überleben" des angeschlagenen 
Unternehmens leisten, erwarten regelmäßig, dass sich der Fiskus ebenfalls an der Sanierung beteiligt und 
nicht noch durch die Besteuerung eines Gewinns, der zu keinerlei Liquiditätszufluss für das Unternehmen 
führt, die Sanierung belastet oder gar zum Scheitern bringt.


73 i) Billigkeitsmaßnahmen nach §§ 163, 227 AO zum Ausgleich von sachlichen, nicht gewollten Härten sind 
nach alledem nach Auffassung des vorlegenden Senats bei Sanierungsgewinnen unerlässlich. Die im BMF-
Schreiben in BStBl I 2003, 240 formulierten Voraussetzungen für die Annahme eines begünstigten 


Seite 7 von 9Bundesfinanzhof


10.02.2017https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf...







Sanierungsgewinns (Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens, 
Sanierungseignung des Schulderlasses und Sanierungsabsicht der Gläubiger) sind sachliche 
Billigkeitsgründe i.S. von § 163 und § 227 AO. "Besondere" sachliche Billigkeitsgründe (Anhaltspunkte dafür, 
was darunter zu verstehen ist, ergeben sich aus dem Beschluss des VIII. Senats des BFH in BFH/NV 2012, 
1135 nicht) sind daneben nicht erforderlich.


74 j) Angesichts der erheblichen praktischen Bedeutung der Besteuerung bzw. des Steuererlasses in Bezug auf 
Sanierungsgewinne und der Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmäßigen Erhebung von Steuern nach 
§ 85 AO war es nach Auffassung des vorlegenden Senats auch unumgänglich, bundeseinheitliche Leitlinien 
der Finanzverwaltung zur erforderlichen Ermessensausübung zu formulieren.


75 2. Keine unionswidrige staatliche Beihilfe


76 Darüber hinaus ist der vorlegende Senat der Auffassung, dass der Sanierungserlass nicht nur mit 
innerstaatlichem (Verfassungs-)Recht vereinbar ist, sondern auch mit dem unionsrechtlichen Beihilferecht.


77 a) Gemäß Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union --AEUV-- (Art. 87 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften --EGV--) sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und im Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Der Begriff der Beihilfe ist dabei weiter als der Begriff der Subvention, denn er umfasst 
nicht nur positive Leistungen wie Subventionen selbst, sondern auch Maßnahmen, die in unterschiedlicher 
Form die Belastungen vermindern, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat und die somit zwar 
keine Subventionen im strengen Sinne des Wortes darstellen, diesen aber nach Art und Wirkung gleichstehen 
(Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union --EuGH-- Ferring vom 22. November 2001 C-53/00, 
EU:C:2001:627, Rz 15, EWS 2001, 583; P Oy vom 18. Juli 2013 C-6/12, EU:C:2013:525, Rz 18, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2013, 862). Deswegen können auch Steuererlasse 
Beihilfecharakter haben (Beschluss 2011/527/EU der Kommission vom 26. Januar 2011 über die staatliche 
Beihilfe Deutschlands C-7/10 --ex CP 250/09 und NN 5/10-- "KStG, Sanierungsklausel" [Amtsblatt der 
Europäischen Union --ABlEU-- 2011, Nr. L 235/26]).


78 b) Rechtsprechung des EuGH oder des Europäischen Gerichts (EuG) zur Frage, ob die steuerliche 
Behandlung eines Sanierungsgewinns gemäß dem sog. Sanierungserlass eine nach Art. 107, 108 AEUV 
oder nach Art. 87, 88 EGV europarechtswidrige Beihilfe darstellt, existiert nicht.


79 Aus den Entscheidungen des EuG bzw. des EuGH zur Sanierungsklausel des § 8c KStG lassen sich keine 
Folgerungen für die Vorlagefrage ziehen. Sowohl das EuG (Beschluss Deutschland/ Kommission vom 
18. Dezember 2012 T-205/11, EU:T:2012,704) als auch der EuGH (Urteil Deutschland/Kommission vom 
3. Juli 2014 C-102/13 P, EU:C:2014:2054, BB 2014, 1878) haben sich nicht inhaltlich mit dem Beschluss der 
Kommission in ABlEU 2011 Nr. L 235/26 auseinandergesetzt, sondern lediglich entschieden, die 
Bundesrepublik Deutschland habe die Klage gegen den Kommissionsbeschluss nicht fristgerecht erhoben.


80 Im Urteil P Oy (EU:C:2013:525, HFR 2013, 862) hat der EuGH zu einer mit der Sanierungsklausel des § 8c 
KStG vergleichbaren Vorschrift des finnischen Steuerrechts entschieden, eine solche Regelung sei nicht 
notwendig als --verbotene bzw. notifizierungspflichtige-- staatliche Beihilfe zu beurteilen.


81 c) Bislang hat die Kommission, der die Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe im Verfahren des 
Art. 108 AEUV (Art. 88 EGV) obliegt, die Unzulässigkeit eines Steuererlasses auf Sanierungsgewinne nicht 
festgestellt. Soweit bekannt, ist zur Zeit kein Überprüfungsverfahren nach Art. 108 Abs. 1 AEUV anhängig. In 
einer nicht veröffentlichten Entscheidung im Rahmen einer Einzelfallprüfung soll die Kommission eine 
Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit dem EU-Beihilferecht angenommen haben (vgl. Gragert, NWB 
2013, 2141, 2142).


82 d) In der Literatur wird die Frage, ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, unterschiedlich 
beurteilt.


83 Nach Reimer (Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011, 263, 267, sowie Eicke, Praxis Internationale 
Steuerberatung --PISTB-- 2012, 131) verstößt der sog. Sanierungserlass wegen seiner Anwendbarkeit auf 
alle Unternehmen nicht gegen das Beihilfeverbot. Lt. Gragert (NWB 2013, 2141) und de Weerth (DStR 2014, 
285) soll die Europäische Kommission keine Bedenken wegen der Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit 
dem Beihilferecht hegen. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung habe diese mitgeteilt, der Sanierungserlass sei 
beihilferechtlich nicht zu beanstanden. Diese "Entscheidung" ist offensichtlich nicht veröffentlicht.


84 Hermann (Zeitschrift für das Gesamte Insolvenzrecht --ZInsO-- 2003, 1069, 1078) hält es nicht für 
ausgeschlossen, dass die Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 
240 den Charakter einer Beihilfe in Form einer Steuervergünstigung aufweist. Ähnlich sehen es auch Khan/ 
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Adam (ZInsO 2008, 899) bzw. Wehner (Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung; das 
gesamte Verfahren der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenz --NZI-- 2012, 537).


85 e) Ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, hängt davon ab, ob er spezifisch bzw. selektiv 
bestimmte Unternehmen begünstigt. Eine Beihilfe ist dann zu bejahen, wenn die betreffende 
Billigkeitsmaßnahme eine Ausnahme von dem allgemein geltenden Steuersystem zugunsten bestimmter 
Unternehmen darstellt und nicht durch Grund- und Leitprinzipien der Steuerrechtsordnung gerechtfertigt ist.


86 Nach dem deutschen Ertragsteuerrecht sind Sanierungsgewinne als Erhöhungen des Betriebsvermögens 
grundsätzlich zu versteuern und der sog. Sanierungserlass nimmt diese Gewinne von der Besteuerung aus. 
Diese Ausnahme ist nicht selektiv, es werden keine bestimmten Unternehmen oder Produktionszweige 
gegenüber anderen Unternehmen oder Produktionszweigen, die sich im Hinblick auf den mit dem 
Sanierungserlass in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden, begünstigt. Zwar 
wirkt sich das BMF-Schreiben zugunsten aller Unternehmen mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
aus. Dies allein ist --wie sich aus dem Urteil des Gerichts Erster Instanz HAMSA/Kommission vom 11. Juli 
2002 T-152/99 (EU:T:2002:188, Rz 168 ff.) ergibt-- jedoch kein Grund, eine selektive Begünstigung 
anzunehmen.


87 Die dem sog. Sanierungserlass zugrunde liegenden Vorschriften (§§ 163, 222, 227 AO) räumen den 
Finanzbehörden nach den Vorgaben des Gesetzgebers eine Ermessensentscheidung ein; der 
Ermessensgebrauch ist durch die Gerichte nur im Rahmen des § 102 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
überprüfbar. Der sog. Sanierungserlass reduziert das Ermessen der Verwaltung hingegen auf Null. Die 
Steuer ist zu stunden, anderweitig festzusetzen oder zu erlassen, sofern die im BMF-Schreiben in BStBl I 
2003, 240 genannten Voraussetzungen vorliegen. Die Finanzverwaltung hat zwar auf der Tatbestandsseite 
den Beurteilungsspielraum, ob das Unternehmen sanierungsbedürftig und sanierungsfähig ist, der 
Schuldenerlass geeignet und die Sanierungsabsicht der Gläubiger gegeben ist. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen des sog. Sanierungserlasses ist jedoch von den Gerichten in vollem Umfang überprüfbar. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 keine selektiv begünstigende 
Ausnahmeregel beinhaltet, auch wenn dem europäischen Recht die Unterscheidung zwischen einem 
unbestimmten Rechtsbegriff auf der Tatbestandsseite und dem Ermessen auf der Rechtsfolgeseite fremd ist 
(ebenso Eicke, PISTB 2012, 131; anderer Ansicht Wehner, NZI 2012, 537; Herrmann, ZInsO 2003, 1069, 
1072 f., Kahn/Adam, ZInsO 2008, 899, 906).


88 Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass der sog. Sanierungserlass in den Grundprinzipien der 
Steuerrechtsordnung seine Begründung findet und deshalb als gerechtfertigt anzusehen ist. Der 
Sanierungserlass kommt nur notleidenden Unternehmen zugute und trägt dazu bei, dass die Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gesichert und das Übermaßverbot gewahrt sind.


89 C. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage


90 Die Vorlagefrage ist entscheidungserheblich.


91 Folgt man der Auffassung des vorlegenden Senats, dass der Sanierungserlass nicht gegen den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt und darauf gestützte Billigkeitsmaßnahmen grundsätzlich 
zulässig sind, müsste das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen 
werden, damit dieses klärt, ob die Voraussetzungen einer Billigkeitsentscheidung nach dem sog. 
Sanierungserlass vorliegen. Wird die Vorlagefrage entgegen der Rechtsauffassung des vorlegenden Senats 
beantwortet, müsste die Revision zurückgewiesen werden.


92 D. Notwendigkeit einer Entscheidung des Großen Senats


93 Die Vorlage ist nach § 11 Abs. 4 FGO geboten. Wie die Vielzahl der divergierenden erstinstanzlichen 
Entscheidungen und die Vielzahl der Literaturbeiträge zeigen, kommt der Vorlagefrage grundsätzliche 
Bedeutung bei. Die Frage der Besteuerung von Sanierungsgewinnen ist für die Praxis von zentraler 
Bedeutung. Neben dem Streitfall sind weitere Revisionsverfahren beim BFH anhängig (I R 52/14, IV R 6/15), 
in denen die Frage der Gesetzmäßigkeit des sog. Sanierungserlasses von Bedeutung sein dürfte.
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(§§ 163, 222, 227 AO)


GZ IV A 6 - S 2140 - 8/03 (bei Antwort bitte angeben)


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur Frage der ertragsteuer-
lichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wie folgt Stellung:


I. Sanierung


1.   Begriff


1 1Eine Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf gerichtet ist, ein Unternehmen oder einen
Unternehmensträger (juristische oder natürliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch
zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen (= unternehmensbezogene Sanierung). 2Das
gilt auch für außergerichtliche Sanierungen, bei denen sich die Gesellschafterstruktur des in die
Krise geratenen zu sanierenden Unternehmens (Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft)
ändert, bei anderen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen im Rahmen der außergericht-
lichen Sanierung von Kapitalgesellschaften sowie für Sanierungen im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens. 


2.   Einstellung des Unternehmens / Übertragende Sanierung


2 1Wird das Unternehmen nicht fortgeführt oder trotz der Sanierungsmaßnahme eingestellt,
liegt eine Sanierung im Sinne dieser Regelung nur vor, wenn die Schulden aus betrieblichen
Gründen (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der Arbeitnehmer zu ermöglichen) erlassen wer-
den. 2Keine begünstigte Sanierung ist gegeben, soweit die Schulden erlassen werden, um dem
Steuerpflichtigen oder einem Beteiligten einen schuldenfreien Übergang in sein Privatleben
oder den Aufbau einer anderen Existenzgrundlage zu ermöglichen. 3Im Fall der übertragenden







Seite 2 Sanierung (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 1986, BStBl II S. 672) ist von einem betrieblichen
Interesse auch auszugehen, soweit der Schuldenerlass erforderlich ist, um das Nachfolgeunter-
nehmen (Auffanggesellschaft) von der Inanspruchnahme für Schulden des Vorgängerunter-
nehmens freizustellen (z.B. wegen § 25 Abs. 1 HGB). 


II. Sanierungsgewinn


3 1Ein Sanierungsgewinn ist die Erhöhung des Betriebsvermögens, die dadurch entsteht,
dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden. 2Schulden wer-
den insbesondere erlassen 
•  durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger, durch


die der Gläubiger auf eine Forderung verzichtet (Erlassvertrag nach § 397 Abs. 1 BGB)
oder 


•  durch ein Anerkenntnis, dass ein Schuldverhältnis nicht besteht (negatives Schuld-
anerkenntnis nach § 397 Abs. 2 BGB, BFH-Urteil vom 27. Januar 1998, BStBl II S. 537). 


4 1Voraussetzungen für die Annahme eines im Sinne dieses BMF-Schreibens begünstigten
Sanierungsgewinns sind die Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unterneh-
mens, die Sanierungseignung des Schulderlasses und die Sanierungsabsicht der Gläubiger.
2Liegt ein Sanierungsplan vor, kann davon ausgegangen werden, dass diese Voraussetzungen
erfüllt sind. 


5 1Unter den in Rn. 4 genannten Voraussetzungen führt auch der Forderungsverzicht eines
Gläubigers gegen Besserungsschein zu einem begünstigten Sanierungsgewinn. 2Tritt der Bes-
serungsfall ein, so dass der Schuldner die in der Besserungsvereinbarung festgelegten Zahlun-
gen an den Gläubiger leisten muss, ist der Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben
entsprechend den Rechtsgrundsätzen des § 3c Abs. 1 EStG ausgeschlossen. 3Insoweit verringert
sich allerdings nachträglich der Sanierungsgewinn. 4Die vor Eintritt des Besserungsfalls auf den
nach Verlustverrechnungen verbleibenden Sanierungsgewinn entfallende Steuer ist zunächst
über den für den Eintritt des Besserungsfalles maßgeblichen Zeitpunkt hinaus zu stunden (vgl.
Rn. 7 ff.). 


6 1Wird der Gewinn des zu sanierenden Unternehmens gesondert festgestellt, erfolgt die
Ermittlung des Sanierungsgewinns i.S. der Rn. 3 bis 5 durch das Betriebsfinanzamt. 2Das sich
daran anschließende Stundungs- und Erlassverfahren (Rn. 7 ff.) erfolgt durch das jeweilige
Wohnsitzfinanzamt. 3Auf Beispiel 2 in Rn. 8 wird hingewiesen. 


III. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen


7 1Zum 1. Januar 1999 ist die Insolvenzordnung - InsO - vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 2866, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einführung des Euro in Rechtspflegegesetzen
und in Gesetzen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, zur Änderung der Mahnvordruck-
verordnungen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574)







Seite 3 in Kraft getreten. 2Die InsO hat die bisherige Konkurs- und Vergleichsordnung (alte Bundes-
länder) sowie die Gesamtvollstreckungsordnung (neue Bundesländer) abgelöst. 3Die InsO ver-
folgt als wesentliche Ziele die bessere Abstimmung von Liquidations- und Sanierungsverfahren,
die innerdeutsche Vereinheitlichung des Insolvenzrechts, die Förderung der außergerichtlichen
Sanierung, die Stärkung der Gläubigerautonomie sowie die Einführung einer gesetzlichen
Schuldenbefreiung für den redlichen Schuldner. 4Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG (zuletzt i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. April 1997,
BGBl. I S. 821) ab dem 1. Januar 1998 steht mit der neuen InsO im Zielkonflikt.


8 1Die Erhebung der Steuer auf einen nach Ausschöpfen der ertragsteuerrechtlichen Ver-
lustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinn i. S. der Rn. 3 bis 5 bedeutet
für den Steuerpflichtigen aus sachlichen Billigkeitsgründen eine erhebliche Härte. 2Die entspre-
chende Steuer ist daher auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzuset-
zen (Satz 3 ff.) und nach § 222 AO mit dem Ziel des späteren Erlasses (§ 227 AO) zunächst
unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit (AEAO zu § 240 Nr. 6a) zu stunden (vgl. Rn. 9 bis 11).
3Zu diesem Zweck sind die Besteuerungsgrundlagen in der Weise zu ermitteln, dass Verluste /
negative Einkünfte unbeschadet von Ausgleichs- und Verrechnungsbeschränkungen (insbeson-
dere nach § 2 Abs. 3, § 2a, § 2b, § 10d, § 15 Abs. 4, § 15a, § 23 Abs. 3 EStG) für die Anwen-
dung dieses BMF-Schreibens im Steuerfestsetzungsverfahren bis zur Höhe des Sanierungsge-
winns vorrangig mit dem Sanierungsgewinn verrechnet werden. 4Die Verluste / negativen Ein-
künfte sind insoweit aufgebraucht; sie gehen daher nicht in den nach § 10d Abs. 4 EStG festzu-
stellenden verbleibenden Verlustvortrag oder den nach § 15a Abs. 4 und 5 EStG festzustellen-
den verrechenbaren Verlust ein. 5Das gilt auch bei späteren Änderungen der Besteuerungs-
grundlagen, z. B. aufgrund einer Betriebsprüfung, sowie für später entstandene Verluste, die im
Wege des Verlustrücktrags berücksichtigt werden können; insoweit besteht bei Verzicht auf
Vornahme des Verlustrücktrags (§ 10d Abs. 1 Sätze 7 und 8 EStG) kein Anspruch auf die
Gewährung der Billigkeitsmaßnahme. 6Die Festsetzung nach § 163 AO und die Stundung nach
§ 222 AO sind entsprechend anzupassen. 7Sollte der Steuerpflichtige sich gegen die vorgenom-
mene Verlustverrechnung im Festsetzungsverfahren wenden und die Verrechnung mit anderen
Einkünften oder die Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d Abs. 4 EStG)
begehren, ist darin die Rücknahme seines Erlassantrags zu sehen mit der Folge, dass die Billig-
keitsmaßnahme keine Anwendung findet.


Beispiel 1:
Einzelunternehmen; Gewinn aus Gewerbebetrieb 1.500.000 €
(darin enthalten: Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
                           Sanierungsgewinn 2.000.000 €)
Verrechenbare Verluste / negative Einkünfte:
Negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V+V) - 250.000 €
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 


aus V+V - 350.000 €
aus Gewerbebetrieb - 600.000 €
aus einem Verlustzuweisungsmodell i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €


Der Unternehmer beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steuern.







Seite 4 Es ergibt sich folgende Berechnung:
Sanierungsgewinn 2.000.000 €
./. Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
./. Negative Einkünfte aus V+V - 250.000 €
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (insgesamt) - 1.050.000 €


Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 200.000 €


Bei Vorliegen der in Rn. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen ist die Steuer auf diesen ver-
bleibenden Sanierungsgewinn unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit zu stunden. 


Aus dem folgenden Veranlagungszeitraum ergibt sich ein Verlustrücktrag, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 80.000 €
Negative Einkünfte nach § 2b EStG - 20.000 €


- 100.000 €
Der Verlustrücktrag ist vorrangig mit dem im VZ 01 nach Verlust-
verrechnung versteuerten Sanierungsgewinn zu verrechnen. Es ergibt sich
folgende Berechnung:
Im VZ 01 versteuerter Sanierungsgewinn 200.000 €
./. Verlustrücktrag - 100.000 €
Verbleibender zu versteuernder Sanierungsgewinn 100.000 €


Die Stundung ist entsprechend anzupassen. 


Beispiel 2:
Die AB-KG (Komplementär A, Gewinn- und Verlustbeteiligung 75 %, Kommanditist B,
Gewinn- und Verlustbeteiligung 25 %) erzielt im VZ 02 neben einem Verlust aus dem
laufenden Geschäft i.H.v. 500.000 € einen Sanierungsgewinn i.H.v. 2.000.000 €. Aus der
Beteiligung an der C-KG werden dem B negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG i.H.v.
100.000 € zugerechnet. B beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden
Steuern. 


Gesonderte Feststellung der AB-KG:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb (2.000.000 € - 500.000 € =) 1.500.000 €
davon B (25 %) 375.000 €
(nachrichtlich: Sanierungsgewinn 2.000.000 €
                        davon B (25 %) 500.000 €)


Das Betriebsfinanzamt stellt den Gewinn (1.500.000 €) gesondert fest und nimmt die Ver-
teilung auf die einzelnen Gesellschafter vor. Zusätzlich teilt es nachrichtlich die Höhe des
Sanierungsgewinns (2.000.000 €) sowie die entsprechend anteilige Verteilung auf die
Gesellschafter mit. Darüber hinaus teilt es mit, dass es sich um einen Sanierungsgewinn im
Sinne der Rn. 3 bis 5 dieses Schreibens handelt. 


Einkommensteuerveranlagung des B:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus dem Anteil an der AB-KG 375.000 €
(darin enthalten: Sanierungsgewinn 500.000 €)
./. negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €
Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 275.000 €


Das Wohnsitzfinanzamt stundet unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit die anteilig auf den
verbleibenden zu versteuernden Sanierungsgewinn von 275.000 € entfallende Steuer. Soweit
B in späteren VZ positive Einkünfte aus der Beteiligung an der C-KG erzielt, sind diese bei
der Veranlagung anzusetzen; eine Verrechnung mit den negativen Einkünften i.S.d. § 2b







Seite 5 EStG aus VZ 02 ist nicht möglich, da diese bereits mit dem Sanierungsgewinn steuerwirk-
sam verrechnet worden sind. 


9 1Zahlungen auf den Besserungsschein nach Rn. 5 vermindern nachträglich den Sanie-
rungsgewinn. 2Entsprechend verringert sich die zu stundende / zu erlassende Steuer. 


Beispiel 3:
VZ 01
Gläubigerverzicht gegen Besserungsschein auf eine Forderung i.H.v. 1.500.000 €
Sanierungsgewinn nach Verlustverrechnungen 1.000.000 €
Laufender Gewinn 0 €


Bei einem angenommenen Steuersatz i.H.v. 25 % ergibt sich
eine zu stundende Steuer von 250.000 €


VZ 02
Laufender Gewinn 300.000 €
Zahlung an den Gläubiger aufgrund Besserungsschein i.H.v. 100.000 €
ist keine Betriebsausgabe. Daher bleibt es bei einem zu ver-
steuernden Gewinn i.H.v. 300.000 €


Sanierungsgewinn aus VZ 01 1.000.000 €
./. Zahlung auf Besserungsschein - 100.000 €
Verringerter Sanierungsgewinn 900.000 €
Auf den verringerten Sanierungsgewinn ergibt sich noch eine zu
stundende Steuer i.H.v. 25 % von 900.000 € = 225.000 €


10 1Zum Zweck der Überwachung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten sowie der Ausnut-
zung des Verlustrücktrags ist die Stundung bis zur Durchführung der nächsten noch ausstehen-
den Veranlagung, längstens bis zu einem besonders zu benennenden Zeitpunkt auszusprechen.
2Erforderlichenfalls sind entsprechende Anschlussstundungen auszusprechen. 3Die Ausschöp-
fung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten mit Blick auf den Sanierungsgewinn ist in geeig-
neter Form durch das Finanzamt aktenkundig festzuhalten. 


11 1Bei Forderungsverzicht gegen Besserungsschein (Rn. 5, 9) ist die auf den Sanierungs-
gewinn entfallende Steuer solange zu stunden, wie Zahlungen auf den Besserungsschein ge-
leistet werden können. 2Während dieses Zeitraums darf auch kein Erlass ausgesprochen werden. 


12 1Nach abschließender Prüfung und nach Feststellung der endgültigen auf den verblei-
benden zu versteuernden Sanierungsgewinn entfallenden Steuer ist die Steuer nach § 227 AO zu
erlassen (Ermessensreduzierung auf Null). 2Ggf. erhobene Stundungszinsen sind nach § 227 AO
zu erlassen, soweit sie auf gestundete Steuerbeträge entfallen, die nach Satz 1 erlassen worden
sind.


IV. Anwendungsregelung


13 1Dieses BMF-Schreiben ist auf Sanierungsgewinne i.S. der Rn. 3 bis 5 in allen noch offe-
nen Fällen anzuwenden, für die die Regelung des § 3 Nr. 66 EStG i.d.F. der Bekanntmachung







Seite 6 vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) nicht mehr gilt. 2Eine Stundung oder ein Erlass aus
persönlichen Billigkeitsgründen bleibt unberührt. 


V. Aufhebung der Mitwirkungspflichten


14 1Die mit BMF-Schreiben vom 2. Januar 2002 (BStBl I S. 61) vorgesehenen Mitwirkungs-
pflichten des Bundesministeriums der Finanzen gelten nicht für Fälle der Anwendung dieses
BMF-Schreibens. 2Allerdings sind diese Fälle, soweit sie die im BMF-Schreiben vom 2. Januar
2002 genannten Betrags- oder Zeitgrenzen übersteigen, dem Bundesministerium der Finanzen
mitzuteilen. 


VI. Gewerbesteuerliche Auswirkungen


15 1Für Stundung und Erlass der Gewerbesteuer ist die jeweilige Gemeinde zuständig.
2Spricht die Gemeinde Billigkeitsmaßnahmen aus, ist die Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) entsprechend zu mindern. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


gez. Müller-Gatermann
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BETREFF  Ertragsteuerliche Behandlung von Gewinnen aus einem Planinsolvenzverfahren  
(§§ 217 ff. InsO), aus einer erteilten Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) oder einer 
Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


GZ  IV C 6 - S 2140/07/10001-01 
DOK  2009/0860000 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Insolvenzverfahren können natürliche Personen als Schuldner einen Antrag auf Rest-


schuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) stellen, um nach einer Wohlverhaltensperiode von 6 Jahren 


die Befreiung von bislang gegenüber den Insolvenzgläubigern nicht erfüllten Verbindlichkei-


ten zu erlangen (sog. Restschuldbefreiungen). Die Restschuldbefreiung kann bei Land- und 


Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbständigen zu steuerpflichtigen Gewinnen führen. 


Eine vergleichbare Problematik ergibt sich auch im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens 


(§§ 217 ff. InsO) und der Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO). 


 


Im sog. Verbraucherinsolvenzverfahren erhalten u. a. auch Personen, die eine selbständige 


Tätigkeit ausgeübt haben, die Möglichkeit der Restschuldbefreiung; Voraussetzung ist u. a., 


dass ihre Vermögensverhältnisse überschaubar sind, d. h. im Zeitpunkt des Antrages auf Er-


öffnung des Insolvenzverfahrens sind weniger als 20 Gläubiger vorhanden, und dass gegen sie 


keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. 


 


Im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens besteht die Möglichkeit, die Vermögensverwertung 


und -verteilung abweichend von den gesetzlichen Vorschriften der InsO durch die Erstellung 


eines Insolvenzplanes zu regeln. Der Insolvenzplan soll den Beteiligten (Insolvenzgläubiger 


und Schuldner) die Möglichkeit geben, die Zerschlagung des Unternehmens zu vermeiden 


und stattdessen eine Sanierung oder Übertragung des Unternehmens zu beschließen. 
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Seite 2  Die Besteuerung der Gewinne aus der Durchführung einer der vorgenannten Insolvenzver-


fahren steht im Widerspruch zu den Zielen der Insolvenzordnung. Im Einvernehmen mit den 


obersten Finanzbehörden der Länder gilt deshalb Folgendes: 


 


1. Zeitpunkt der Gewinnentstehung bei Insolvenzverfahren 


 


Der aufgrund einer erteilten Restschuldbefreiung entstandene Gewinn stellt kein rückwirken-


des Ereignis i. S. von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar und ist damit erst im Zeit-


punkt der Erteilung der Restschuldbefreiung realisiert.  


 


Gleiches gilt für Gewinne, die im Rahmen einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


entstehen.  


 


2. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen (§§ 163, 222, 


227 AO) 


 


Das BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen vom 


27. März 2003 - IV C 6 - S 2140 - 8/03 - (BStBl I S. 240) ist auf Gewinne aus einer Rest-


schuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) und aus einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


entsprechend anzuwenden.  


 


Unter den im o. g. BMF-Schreiben beschriebenen Voraussetzungen ist auch die aufgrund 


einer Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) oder einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. 


InsO) entstehende Steuer auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzu-


setzen und nach § 222 AO mit dem Ziel des späteren Erlasses (§ 227 AO) zunächst unter 


Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit (AEAO zu § 240 Nummer 6 Buchstabe a) zu stunden.  


 


Rn. 2 Satz 2 des o. g. BMF-Schreibens (keine Begünstigung einer unternehmerbezogenen 


Sanierung) ist in den Fällen der Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) und der Verbraucher-


insolvenz (§§ 304 ff. InsO) nicht anzuwenden.  


 
3. Fälle des Planinsolvenzverfahrens (§§ 217 ff. InsO) 


 


Die Fälle der Planinsolvenz (§§ 217 ff. InsO) fallen originär unter den Anwendungsbereich 


des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 (a. a. O.). 


 







 
Seite 3  4. Anwendungsregelung 


 


Dieses Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I 


veröffentlicht.  


 


Im Auftrag 








BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15
ECLI:DE:BFH:2016:B.281116.GrS1.15.0


Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach dem sog. Sanierungserlass des BMF - Entscheidungserheblichkeit einer 
dem Großen Senat vorgelegten Rechtsfrage


Leitsätze


Mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 
240; ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. 
Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer verstößt das 
BMF gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 


Tenor


Mit dem unter den Voraussetzungen des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. März 2003 IV A 
6 S 2140 8/03 (BStBl I 2003, 240; ergänzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. 
Dezember 2009 IV C 6 S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass 
der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer verstößt das Bundesministerium der Finanzen gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


Tatbestand


A. 


1 I. Vorgelegte Rechtsfrage


2 Der X. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Beschluss vom 25. März 2015 X R 23/13 (BFHE 249, 299, 
BStBl II 2015, 696) dem Großen Senat des BFH gemäß § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:


3 "Verstößt das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 
(BStBl I 2003, 240; ergänzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Dezember 
2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung?"


4 II. Sachverhalt und Ausgangsverfahren


5 1. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) betrieb ein Einzelunternehmen. Seine Gewinnermittlungen gemäß 
§ 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ergaben für die Veranlagungszeiträume 2001 bis 2006 
Verluste.


6 Nach einer zwischen dem Kläger und einer Sparkasse im November 2005 getroffenen Vereinbarung, die 
fällige Zahlungsansprüche der Sparkasse sowie einer Bankengruppe gegen den Kläger betraf, erklärten jene, 
auf "die nicht bedienbaren Forderungen" verzichten zu wollen, falls der Kläger seinen Verpflichtungen aus der 
Vereinbarung ordnungsgemäß und termingerecht nachkomme. Nachdem der Kläger eine sog. 
Vergleichszahlung geleistet hatte, unterrichtete ihn die Sparkasse im Dezember 2007 über den seitens der 
Bankengruppe erklärten Verzicht auf die Restforderung.


7 Der Veranlagung zur Einkommensteuer für das Jahr 2007 (Streitjahr) legte der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) Einkünfte des Klägers aus Gewerbebetrieb gemäß dem 
eingereichten Jahresabschluss zugrunde, der Erträge aus den genannten Forderungsverzichten der Banken 
enthielt, und setzte mit Steuerbescheid vom 17. Februar 2009 Einkommensteuer gegen den Kläger und seine 
mit ihm zusammen veranlagte Ehefrau fest.


8 Hiergegen legte der Kläger Einspruch mit der Begründung ein, der sich aus den Forderungsverzichten 
ergebende Sanierungsgewinn müsse "steuerlich neutral behandelt werden". Auf Hinweis des FA beantragte 
der Kläger am 19. März 2009 den "Erlass der anfallenden Steuern auf den Sanierungsgewinn" und legte im 
September 2009 ein von ihm selbst erstelltes Konsolidierungskonzept vor, welches den Forderungsverzicht 
der Sparkasse und des FA voraussetzt.
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9 Für die Folgejahre 2008 und 2009 wies der Kläger in seinen Einkommensteuererklärungen wieder Verluste 
aus Gewerbebetrieb aus.


10 Den Einspruch des Klägers gegen den inzwischen geänderten Einkommensteuerbescheid 2007 vom 29. April 
2010, der Gegenstand des Einspruchsverfahrens geworden war und der gemäß dem zuletzt eingereichten 
Jahresabschluss Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von ca. 599.000 EUR (hierin enthalten Erträge aus 
den genannten Forderungsverzichten in Höhe von ca. 620.000 EUR) zugrunde legte, wies das FA mit der 
Begründung zurück, der Gewinn aus Gewerbebetrieb sei zutreffend ermittelt worden; über den Antrag nach 
§ 163 der Abgabenordnung (AO), der nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens sei, werde in einem 
gesonderten Verfahren entschieden. Klage wurde insoweit nicht erhoben.


11 Den Antrag "auf Erlass der Steuern für 2007 aus dem Sanierungsgewinn" lehnte das FA mit Bescheid vom 
12. Juli 2010 ab. Den hiergegen erhobenen Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 18. April 
2012 zurück. Die Voraussetzungen für die Annahme eines begünstigten Sanierungsgewinns i.S. des sog. 
Sanierungserlasses des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) lägen nicht vor. Es fehle die 
Sanierungseignung des Forderungsverzichts, weil der Kläger auch im Folgejahr einen Verlust erzielt habe. 
Zudem hätte der Kläger die Steuerfestsetzung für das Streitjahr auch ohne die begehrte Billigkeitsmaßnahme, 
nämlich durch Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz, vermeiden können.


12 Die hiergegen erhobene Klage, mit der der Kläger geltend macht, die Voraussetzungen für einen Erlass der 
festgesetzten Einkommensteuer 2007 aus sachlichen Billigkeitsgründen gemäß dem sog. Sanierungserlass 
lägen vor, wies das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 24. April 2013  1 K 759/12 (Entscheidungen der 
Finanzgerichte --EFG-- 2013, 1898) ab. Es könne offen bleiben, ob die Voraussetzungen des sog. 
Sanierungserlasses im Streitfall erfüllt seien, denn der Gesetzgeber habe mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 
EStG in der vor dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 
--UntStRFoG-- (BGBl I 1997, 2590) geltenden Fassung (EStG a.F.) zum Ausdruck gebracht, 
Sanierungsgewinne unterschiedslos besteuern zu wollen. Mit dem sog. Sanierungserlass verstoße die 
Finanzverwaltung daher gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


13 2. Mit seiner Revision verfolgt der Kläger sein Erlassbegehren weiter. Den Zweifeln an der Rechtmäßigkeit 
des sog. Sanierungserlasses sei der X. Senat des BFH bereits mit Urteil vom 14. Juli 2010 X R 34/08 (BFHE 
229, 502, BStBl II 2010, 916) entgegengetreten. Mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe der 
Gesetzgeber nicht zum Ausdruck gebracht, es solle für Sanierungsgewinne keine Erlassmöglichkeit mehr 
geben. Für die nach Ansicht des FA möglichen Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz 
hätten die Voraussetzungen nicht vorgelegen.


14 3. Das FA hält an der Ablehnung des Erlassantrags fest. Zur Ansicht des FG, mit dem sog. Sanierungserlass 
verstoße die Finanzverwaltung gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, äußert sich das 
FA nicht, sondern meint, das FG-Urteil sei aus anderen Gründen richtig (§ 126 Abs. 4 FGO), da die 
Voraussetzungen für den Steuererlass nicht vorlägen.


15 4. Das BMF ist dem Verfahren beigetreten. Es teilt die vom vorlegenden Senat mit Urteil in BFHE 229, 502, 
BStBl II 2010, 916 vertretene Auffassung, der sog. Sanierungserlass tangiere nicht den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


16 Mit der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe eine nach Einführung des zeitlich unbegrenzten 
Verlustvortrags mögliche Doppelbegünstigung vermieden werden sollen. Später sei aber der Verlustvortrag 
durch Einführung einer Mindestgewinnbesteuerung wieder beschränkt worden. Ein sorgfältiger Gesetzgeber 
hätte sich zu jenem Zeitpunkt der Verknüpfung von Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit zeitlich 
unbegrenztem Verlustvortrag erinnert und von der Mindestgewinnbesteuerung die Verlustverrechnung mit 
Sanierungsgewinnen ausgenommen. Dies habe der Gesetzgeber aber nicht getan, weil kurz zuvor im März 
2003 der sog. Sanierungserlass die unbeschränkte Verlustverrechnung des Sanierungsgewinns vorgesehen 
habe. Der sog. Sanierungserlass reduziere die Besteuerung systemgerecht und dem Willen des 
Gesetzgebers bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. folgend auf den eigentlichen Fiskalzweck. Zu einer 
gesetzeswidrigen Doppelbegünstigung komme es nicht. Schon in der Begründung des Entwurfs des 
Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (gemeint ist offenbar die 
Begründung des Entwurfs eines Steuerreformgesetzes 1999 der CDU/CSU- und FDP-Fraktion vom 22. April 
1997, BTDrucks 13/7480, 192) sei auf mögliche Billigkeitsmaßnahmen der Finanzverwaltung hingewiesen 
worden und auch später habe der Gesetzgeber erkennen lassen, dass der sog. Sanierungserlass eine 
taugliche Rechtsgrundlage für Billigkeitsmaßnahmen im Sanierungsfall sei.


17 Darüber hinaus sei zum 1. Januar 1999 die Insolvenzordnung (InsO) in Kraft getreten, deren wesentliche 
Ziele die Förderung der außergerichtlichen Sanierung, die bessere Abstimmung von Sanierungsverfahren 
und die Restschuldbefreiung für den redlichen Schuldner seien. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen stehe mit diesen Zielen der InsO in einem "Zielkonflikt". Dieser Wertungswiderspruch 
werde durch den sog. Sanierungserlass in hinreichender Weise aufgehoben.


18
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Eine gesetzliche Regelung möglicher Billigkeitsmaßnahmen bei Sanierungsgewinnen wäre --wegen der 
erforderlichen Folgeänderungen im Bereich der Verlustverrechnungsbeschränkungen-- äußerst komplex und 
liefe den Bemühungen um eine Steuervereinfachung zuwider. Anders als eine starre gesetzliche Regelung 
sei die bestehende Verwaltungsanweisung flexibler zu handhaben und habe sich in der Praxis bewährt.


19 III. Vorlagebeschluss des X. Senats


20 Nach Ansicht des vorlegenden Senats verstößt der sog. Sanierungserlass nicht gegen den Vorbehalt des 
Gesetzes.


21 §§ 163 und 227 AO seien die rechtlichen Grundlagen, die eine abweichende Steuerfestsetzung oder einen 
Steuererlass aus Billigkeitsgründen in das Ermessen der Finanzbehörden stellten. Mit dem sog. 
Sanierungserlass habe das BMF die entscheidenden Ermessenserwägungen der Finanzbehörden 
festgeschrieben und damit deren Ermessen auf Null reduziert. Dies sei im Interesse einer gleichmäßigen 
Festsetzung und Erhebung der Einkommen- und Körperschaftsteuer durch die Landesfinanzbehörden 
notwendig.


22 Anders als das FG München im Urteil vom 12. Dezember 2007  1 K 4487/06 (EFG 2008, 615) meine, habe 
das BMF mit dem sog. Sanierungserlass die vor Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. bestehende Rechtslage 
nicht im Wege der Billigkeit wieder in Kraft gesetzt. Vielmehr unterscheide sich der sog. Sanierungserlass von 
der früheren gesetzlichen Regelung und der hierzu ergangenen Rechtsprechung insoweit, als er die 
vorrangige vollständige Verrechnung des Sanierungsgewinns mit Verlustvorträgen und negativen Einkünften 
auch anderer Einkunftsquellen fordere und die Stundung oder den Erlass der Steuer nur für den danach 
verbleibenden Sanierungsgewinn vorsehe. Außerdem werde im Gegensatz zur früheren Rechtslage 
grundsätzlich nur eine unternehmensbezogene, nicht aber eine unternehmerbezogene Sanierung steuerlich 
begünstigt.


23 Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit der seinerzeit 
bestehenden Möglichkeit eines unbeschränkten Verlustvortrags begründet worden sei, die aber ab dem 
Veranlagungszeitraum 2004 wieder beschränkt worden sei.


24 Der nach BMF-Auffassung bestehende Konflikt der Besteuerung von Sanierungsgewinnen mit den Zielen der 
InsO lasse sich nicht vorrangig durch insolvenzrechtliche Regelungen, sondern nur durch steuerliche 
Maßnahmen lösen. Der sog. Sanierungserlass trage zum Abbau grundlegender Konflikte zwischen 
Steuerrecht und InsO bei. Gläubiger eines angeschlagenen Unternehmens, die mit einem Forderungsverzicht 
einen Beitrag zu dessen "Überleben" leisteten, erwarteten regelmäßig, dass sich der Fiskus hieran beteilige 
und die beabsichtigte Sanierung nicht durch die Besteuerung eines Gewinns erschwere.


25 Auch habe der Gesetzgeber im Zusammenhang mit mehreren gesetzlichen Regelungen zu erkennen 
gegeben, dass er den sog. Sanierungserlass des BMF billige und auch für erforderlich halte.


26 Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Sanierungsgewinnen seien zum Ausgleich sachlicher, nicht 
gewollter Härten unerlässlich. Unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen Voraussetzungen 
bestünden sachliche Billigkeitsgründe i.S. der §§ 163 und 227 AO.


27 Der sog. Sanierungserlass sei auch mit dem unionsrechtlichen Beihilferecht vereinbar.


28 IV. Stellungnahme der Beteiligten


29 Der Kläger und das FA haben sich zur Vorlage nicht geäußert. Das BMF hat allein zu den beihilferechtlichen 
Fragen ergänzend Stellung genommen.


Entscheidungsgründe


30 B. Entscheidung des Großen Senats zu Verfahrensfragen


31 I. Keine mündliche Verhandlung


32 Der Große Senat entscheidet gemäß § 11 Abs. 7 Satz 2 FGO ohne mündliche Verhandlung, weil eine 
weitere Förderung der Entscheidung durch eine mündliche Verhandlung nicht zu erwarten ist. Die 
Vorlagefrage und die Auffassungen, die dazu in Rechtsprechung und Schrifttum vertreten werden, sind im 
Vorlagebeschluss eingehend dargestellt. Die Beteiligten hatten Gelegenheit, zur Vorlagefrage Stellung zu 
nehmen.


33 II. Zulässigkeit der Vorlage
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34 1. Entscheidungsreife des Revisionsverfahrens


35 Der vorlegende X. Senat war nicht gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO verpflichtet, 
die zusammen mit dem Kläger veranlagte Ehefrau, die im Einspruchsverfahren hinzugezogen war (§ 360 
Abs. 3 AO), im Revisionsverfahren beizuladen oder die Sache an das FG zur Nachholung der Beiladung 
zurückzuverweisen, denn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO liegen nicht vor, wenn einer der 
zusammen veranlagten Ehegatten die Steuerfestsetzung anficht oder --wie im Streitfall-- Verpflichtungsklage 
auf eine abweichende Steuerfestsetzung oder einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen erhebt (ständige 
Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 7. Februar 2008 VI R 41/05, BFH/NV 2008, 1136, m.w.N.).


36 2. Vorlagegrund


37 Der vorlegende Senat hat eine Entscheidung des Großen Senats wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Vorlagefrage gemäß § 11 Abs. 4 FGO erbeten, weil diese Frage in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
und im Schrifttum unterschiedlich beantwortet werde und auch der VIII. Senat in einem Kostenbeschluss 
vom 28. Februar 2012 VIII R 2/08 (BFH/NV 2012, 1135) zu erkennen gegeben habe, er könnte hinsichtlich 
dieser Frage möglicherweise zu einer anderen Rechtsauffassung als der vorlegende X. Senat gelangen. An 
die Auffassung des vorlegenden Senats, die Vorlagefrage habe aus den genannten Gründen grundsätzliche 
Bedeutung (Rz 93 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696), ist der Große Senat 
gebunden (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 31. Januar 2013 GrS 1/10, BFHE 240, 162, BStBl II 
2013, 317, m.w.N.).


38 3. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage


39 Ob die vorgelegte Rechtsfrage entscheidungserheblich ist, hängt von der Vorfrage ab, welche 
Rechtswirkung der sog. Sanierungserlass im finanzgerichtlichen Verfahren entfaltet.


40 a) Verwaltungsvorschriften, zu denen der sog. Sanierungserlass gehört, sind keine die Gerichte bindenden 
Rechtsnormen. Daran ändert auch der Umstand grundsätzlich nichts, dass der sog. Sanierungserlass --wie 
der vorlegende Senat meint-- eine Ermessensrichtlinie der Finanzverwaltung ist, mit der das BMF "die 
entscheidenden Ermessenserwägungen der Finanzbehörden festgeschrieben und damit deren Ermessen 
auf Null reduziert" hat (Rz 58 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696), denn sowohl 
im Fall einer Anfechtungs- als auch einer Verpflichtungsklage kann das angerufene Gericht die in 
Ermessensrichtlinien niedergelegten Regeln, unter welchen Umständen die Verwaltung das ihr eingeräumte 
Ermessen in welcher Weise ausüben soll, für ermessensfehlerhaft halten und die auf der Grundlage der 
Richtlinie ergangene Ermessensentscheidung im Fall der Anfechtungsklage aufheben und im Fall der 
Verpflichtungsklage die Behörde zur Neubescheidung verpflichten. An der dem Gericht nach § 102 Satz 1 
FGO obliegenden Prüfung, ob die Behörde mit ihrer Entscheidung die gesetzlichen Grenzen des Ermessens 
überschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise 
Gebrauch gemacht hat, ändert sich also nichts, wenn die Behörde mit ihren Ermessenserwägungen und 
ihrer Entscheidung einer Ermessensrichtlinie gefolgt ist (vgl. BFH-Beschluss vom 27. Juli 2011 I R 44/10, 
BFH/NV 2011, 2005).


41 Rechtliche Bedeutung können Ermessensrichtlinien im finanzgerichtlichen Verfahren allein insofern 
erlangen, als sie --soweit sie tatsächlich angewandt werden-- die Finanzverwaltung unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) binden (sog. 
Selbstbindung der Verwaltung, vgl. Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts --BVerwG-- vom 11. Mai 
1988  2 B 58.88, Neue Juristische Wochenschrift 1988, 2907). Den für die Entscheidung des Einzelfalls 
zuständigen Finanzbehörden ist es danach verwehrt, die Anwendung einer Ermessensrichtlinie in einem 
Fall, der von der Richtlinie gedeckt ist, ohne triftige Gründe abzulehnen. Nur insoweit hat der Steuerpflichtige 
einen auch von den Finanzgerichten zu beachtenden Rechtsanspruch, nach Maßgabe der 
Ermessensrichtlinie behandelt zu werden (z.B. BFH-Urteil vom 23. April 1991 VIII R 61/87, BFHE 164, 422, 
BStBl II 1991, 752, m.w.N.).


42 Dies gilt wegen der Bindung der Gerichte an die gesetzlichen Vorschriften und der gemäß § 102 Satz 1 FGO 
in jedem Fall gebotenen Rechtsprüfung allerdings nur, soweit die Ermessensrichtlinie eine ausreichende 
Rechtsgrundlage hat und sie der Gesetzeslage nicht widerspricht (vgl. BFH-Beschluss vom 30. Januar 1991 
IX B 58/89, BFH/NV 1992, 463; BFH-Urteil in BFHE 164, 422, BStBl II 1991, 752, jeweils m.w.N.). Art. 3 
Abs. 1 GG vermittelt nach ständiger Rechtsprechung keinen Anspruch auf Anwendung einer rechtswidrigen 
Verwaltungspraxis (BFH-Urteil vom 7. Oktober 2010 V R 17/09, BFH/NV 2011, 865, m.w.N.).


43 b) Der vorlegende Senat geht von einem Fall der Selbstbindung der Verwaltung durch das BMF-Schreiben 
vom 27. März 2003 (BStBl I 2003, 240) aus. Wie seine Ausführungen in Rz 59 bis 74 des 
Vorlagebeschlusses (BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696) deutlich machen, sieht er die Bejahung sachlicher 
Unbilligkeit unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen Voraussetzungen im Einklang mit den 
gesetzlichen Vorschriften und meint, das BMF habe mit dem sog. Sanierungserlass die für den Fall des 
Billigkeitserlasses entscheidenden Ermessenserwägungen der Finanzbehörden festgeschrieben und damit 
deren Ermessen auf Null reduziert; deshalb sei die Steuer zu stunden, niedriger festzusetzen oder zu 
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erlassen, wenn im Streitfall die im sog. Sanierungserlass genannten Voraussetzungen vorlägen, was 
allerdings in tatsächlicher Hinsicht noch der Klärung durch das FG bedürfe (Rz 58, 87 des 
Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696).


44 Darüber hinaus ist dem Vorlagebeschluss die Ansicht des vorlegenden Senats zu entnehmen, die 
Besteuerung eines Sanierungsgewinns sei nur unter den im sog. Sanierungserlass beschriebenen 
Voraussetzungen sachlich unbillig (so auch schon sein Urteil in BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 916), denn 
nach seiner Ansicht müsse die Revision zurückgewiesen werden, wenn der Große Senat die Vorlagefrage 
bejahe. Andere Gründe sachlicher Unbilligkeit der Besteuerung sieht der vorlegende Senat im Streitfall 
offenbar nicht.


45 c) Geht es um die Entscheidungserheblichkeit einer dem Großen Senat vorgelegten Rechtsfrage, ist die 
Beantwortung der hierfür maßgeblichen rechtlichen Vorfragen ausschließlich Sache des vorlegenden 
Senats. Der Große Senat muss daher über die Entscheidungserheblichkeit einer vorgelegten Rechtsfrage 
auf der Grundlage der Rechtsauffassung des vorlegenden Senats zu den Vorfragen befinden (Beschluss 
des Großen Senats des BFH in BFHE 240, 162, BStBl II 2013, 317, m.w.N.).


46 Da der vorlegende Senat eine Selbstbindung der Finanzverwaltung durch den sog. Sanierungserlass bejaht 
und außerhalb des sog. Sanierungserlasses liegende Billigkeitsgründe im Streitfall verneint, ist die Sache 
--wie unter Rz 91 des Vorlagebeschlusses (BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696) ausgeführt-- an das FG 
zurückzuverweisen, falls die Vorlagefrage verneint wird, dagegen ist die Revision zurückzuweisen, falls die 
Vorlagefrage bejaht wird.


47 Die Vorlagefrage ist somit entscheidungserheblich.


48 C. Entscheidung des Großen Senats über die Vorlagefrage


49 I. Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen - Gesetzeshistorie und Rechtsprechung


50 1. Gesetzeshistorie


51 Gesetzliche Regelungen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wurden durch die 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs (RFH) veranlasst, der mit Urteilen vom 30. Juni 1927 VI A 297/27 
(RFHE 21, 263) und vom 12. Dezember 1928 VI A 1499/28 (RStBl 1929, 86) für die Einkommensteuer 
entschied, durch Forderungsverzicht der Gläubiger entstandene Mehrungen des Geschäftsvermögens seien 
nicht einkommensteuerpflichtig, weil die auf einer Vereinbarung zwischen den Gläubigern beruhende 
Vermögensmehrung außerhalb des Geschäftsbetriebs des Steuerpflichtigen liege. Allerdings werde ein 
ohne die Berücksichtigung des Sanierungsgewinns vorhandener Verlust beseitigt, soweit die Sanierung 
reiche (RFH-Urteil vom 21. Oktober 1931 VI A 968/31, RFHE 29, 315). Da der für die Körperschaftsteuer 
zuständige I. Senat eine andere Ansicht vertrat und lediglich die Möglichkeit eines Steuererlasses aus 
Billigkeitsgründen in Betracht zog (RFH-Urteil vom 5. Februar 1929 I A 394/27, RStBl 1929, 228), führte der 
Gesetzgeber 1934 mit § 11 Nr. 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) den Abzug des 
Sanierungsgewinns vom körperschaftsteuerlichen Einkommen ein (vgl. zur Entwicklung ausführlich: Seer, 
Insolvenz, Sanierung und Ertragsteuern, Finanz-Rundschau --FR-- 2014, 721, 725 ff.; Kahlert/Rühland, 
Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, 2. Aufl. 2011, Rz 2.2 ff.).


52 Auch nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 KStG i.d.F. vom 5. September 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebiets 1949, 311), das nur für einige Bundesländer galt und durch Art. V Abs. 3 des 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes vom 29. April 
1950 (BGBl 1950, 95) auch in den übrigen Bundesländern in Kraft gesetzt wurde, waren 
Vermögensmehrungen, die dadurch entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder 
teilweise erlassen werden, bei der Ermittlung des Einkommens abzuziehen.


53 Diese Regelung wurde in den folgenden Jahren wortgleich beibehalten und fand sich zuletzt in § 11 Nr. 4 
KStG i.d.F. vom 13. Oktober 1969 --KStG a.F.-- (BGBl I 1969, 1869).


54 Die Neufassung des KStG --KStG 1977-- gemäß Art. 1 des Körperschaftsteuerreformgesetzes vom 
31. August 1976 --KStRG-- (BGBl I 1976, 2597) enthielt keine solche Vorschrift. Stattdessen wurde durch 
Art. 2 Nr. 1 Buchst. b KStRG § 3 EStG um die Nr. 66 erweitert. Steuerfrei waren danach "Erhöhungen des 
Betriebsvermögens, die dadurch entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise 
erlassen werden". Diese Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen galt über § 8 Abs. 1 KStG 1977 ebenso für 
die Körperschaftsteuer. Die Änderungen waren ab dem Veranlagungszeitraum 1977 anzuwenden.


55 § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurde durch Art. 1 Nr. 1 UntStRFoG aufgehoben. Die Vorschrift war nach § 52 Abs. 2i 
EStG i.d.F. des Art. 2 des Gesetzes zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszuschusses zur 
gesetzlichen Rentenversicherung vom 19. Dezember 1997 (BGBl I 1997, 3121) letztmals auf Erhöhungen 
des Betriebsvermögens anzuwenden, die in dem Wirtschaftsjahr entstehen, das vor dem 1. Januar 1998 
endet.


Seite 5 von 17Bundesfinanzhof


10.02.2017https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf...







56 2. BFH-Rechtsprechung zur Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen


57 a) Obwohl bis zum Veranlagungszeitraum 1977 eine dem § 11 Nr. 4 KStG a.F. entsprechende Vorschrift für 
das Einkommensteuerrecht fehlte, führte der BFH die RFH-Rechtsprechung --wenn auch mit anderer 
Begründung-- fort und sah den Sanierungsgewinn nunmehr kraft Gewohnheitsrechts und wegen der sowohl 
im Körperschaft- als auch im Einkommensteuerrecht übereinstimmenden Grundsätze der Gewinnermittlung 
als nicht einkommensteuerpflichtig an (BFH-Urteile vom 25. Oktober 1963 I 359/60 S, BFHE 78, 308, BStBl 
III 1964, 122; vom 22. November 1963 VI 117/62 U, BFHE 78, 325, BStBl III 1964, 128, und vom 
27. September 1968 VI R 41/66, BFHE 94, 186, BStBl II 1969, 102).


58 Allerdings hielt der BFH zunächst auch an der Rechtsprechung des RFH fest, dass ein Sanierungsgewinn, 
der in die Jahre der Entstehung oder Absetzbarkeit eines betrieblichen Verlustes falle, diesen Verlust 
verbrauche. Es sei nicht gerechtfertigt, über die Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns hinaus einen Verlust, 
den der Steuerpflichtige wegen der Sanierung wirtschaftlich nicht zu tragen brauche, trotzdem beim 
Steuerpflichtigen abzuziehen (BFH-Urteile vom 4. August 1961 VI 35/61 U, BFHE 73, 685, BStBl III 1961, 
516, und in BFHE 78, 325, BStBl III 1964, 128, m.w.N.).


59 Diese BFH-Rechtsprechung wurde für die Körperschaftsteuer mit Beschluss des Großen Senats vom 
15. Juli 1968 GrS 2/67 (BFHE 93, 75, BStBl II 1968, 666) aufgegeben. Danach war ein nach § 11 Nr. 4 KStG 
a.F. körperschaftsteuerfreier Sanierungsgewinn weder mit einem ohne ihn in demselben 
Veranlagungszeitraum entstehenden Verlust noch mit einem abzugsfähigen Verlust aus einem früheren 
Veranlagungszeitraum zu verrechnen. Den Verlust oder Verlustabzug durch einen Sanierungsgewinn zu 
beseitigen, sei mit dem Wortlaut dieser Vorschrift nicht zu vereinbaren, denn der Sanierungsgewinn würde 
im Ergebnis besteuert, wenn man ihn mit einem Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums oder einem 
Verlustabzug verrechne. Dass es mit dem Nebeneinander von steuerfreiem Sanierungsgewinn und 
Verlustausgleich oder Verlustabzug zu einer doppelten Vergünstigung für den Steuerpflichtigen kommen 
könne, sei ein vom Gesetzgeber gewolltes Ergebnis.


60 Für die Einkommensteuer schloss sich der VI. Senat mit Urteil in BFHE 94, 186, BStBl II 1969, 102 dieser 
Auffassung des Großen Senats an.


61 b) Für die Steuerfreiheit eines Sanierungsgewinns gemäß § 3 Nr. 66 EStG a.F. (ab dem 
Veranlagungszeitraum 1977) mussten nach ständiger Rechtsprechung des BFH folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein: die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens, der volle oder teilweise Erlass seiner Schulden, 
die insoweit bestehende Sanierungsabsicht der Gläubiger sowie die Sanierungseignung des 
Schuldenerlasses (BFH-Urteile vom 19. März 1991 VIII R 214/85, BFHE 164, 70, BStBl II 1991, 633; vom 
19. März 1993 III R 79/91, BFH/NV 1993, 536; vom 6. März 1997 IV R 47/95, BFHE 183, 78, BStBl II 1997, 
509, und vom 17. November 2004 I R 11/04, BFH/NV 2005, 1027, jeweils m.w.N.).


62 Die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens war nach den Verhältnissen zu dem Zeitpunkt zu beurteilen, 
zu dem der Forderungsverzicht vereinbart wurde (BFH-Urteile vom 14. März 1990 I R 64/85, BFHE 161, 28, 
BStBl II 1990, 810, und in BFH/NV 1993, 536, jeweils m.w.N.). Maßgebend waren insoweit die Ertragslage 
und die Höhe des Betriebsvermögens vor und nach der Sanierung, die Kapitalverzinsung durch die Erträge 
des Unternehmens, die Möglichkeiten zur Zahlung von Steuern und sonstiger Schulden, d.h. das Verhältnis 
der flüssigen Mittel zur Höhe der Schuldenlast, die Gesamtleistungsfähigkeit des Unternehmens und die 
Höhe des Privatvermögens (BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBl II 1990, 810, und in BFH/NV 1993, 536, 
jeweils m.w.N.). Die Sanierungsbedürftigkeit war zu vermuten, wenn sich mehrere Gläubiger an einer 
Sanierung beteiligten (BFH-Urteile vom 3. Dezember 1963 I 375/60 U, BFHE 78, 327, BStBl III 1964, 128, 
und in BFHE 161, 28, BStBl II 1990, 810).


63 Hinsichtlich der Sanierungseignung war zu prüfen, ob der Schuldenerlass allein oder zusammen mit 
anderen --auch nicht steuerbefreiten-- Maßnahmen das Überleben des Betriebs zu sichern geeignet war 
(vgl. BFH-Urteile vom 22. Januar 1985 VIII R 37/84, BFHE 143, 420, BStBl II 1985, 501; vom 20. Februar 
1986 IV R 172/84, BFH/NV 1987, 493, und vom 19. Oktober 1993 VIII R 61/92, BFH/NV 1994, 790, m.w.N.). 
Aber auch die Aufgabe des Unternehmens hinderte die Annahme der Sanierungseignung nicht; vielmehr 
sollte es (unter Hinweis auf RFH-Rechtsprechung) insoweit genügen, wenn der Schuldenerlass einen 
Einzelunternehmer in den Stand versetzte, das von ihm betriebene Unternehmen aufzugeben, ohne von 
weiterbestehenden Schulden beeinträchtigt zu sein (BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBl II 1990, 810; in 
BFHE 164, 70, BStBl II 1991, 633, und in BFH/NV 1993, 536, jeweils m.w.N.). Für die Annahme der 
Sanierungseignung war entscheidend, ob die Sanierung im Zeitpunkt des Schuldenerlasses zu erwarten 
war; nachträglich eingetretene Umstände, die das Gelingen der Sanierung verhinderten, rechtfertigten keine 
andere Beurteilung (BFH-Urteile in BFH/NV 1987, 493; in BFH/NV 1993, 536, und in BFH/NV 1994, 790, 
m.w.N.). Als ungeeignet wurden aber Maßnahmen angesehen, die von vornherein erkennbar nicht 
ausreichten, das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens sicherzustellen (BFH-Urteil in BFH/NV 1993, 
536, m.w.N.).


64 Zur Voraussetzung der Sanierungsabsicht der Gläubiger war die BFH-Rechtsprechung nicht einheitlich. 
Teilweise wurde vertreten, die Sanierungsabsicht sei zu verneinen, wenn der Gläubiger Schulden erlasse, 
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weil er erkennbar besonders an der Fortführung seiner Geschäftsbeziehungen mit dem Schuldner 
interessiert sei oder er durch einen Teilerlass den Erhalt der Restforderung sichern wolle (BFH-Urteil in 
BFH/NV 1994, 790, m.w.N.). Demgegenüber hieß es in anderen Entscheidungen, an das Vorliegen der 
Sanierungsabsicht seien keine strengen Anforderungen zu stellen; vielmehr sei es ausreichend, wenn neben 
eigennützigen Motiven des Gläubigers wie etwa der Rettung eines Teils der Forderung oder des Erhalts der 
Geschäftsverbindungen die Sanierungsabsicht mitentscheidend gewesen sei (BFH-Urteile in BFH/NV 1987, 
493; in BFH/NV 1993, 536, und vom 24. Februar 1994 IV R 71/92, BFH/NV 1995, 15, jeweils m.w.N.). Bei 
einem gemeinschaftlichen Erlass mehrerer Gläubiger sei die Sanierungsabsicht in der Regel zu unterstellen 
(BFH-Urteile in BFHE 161, 28, BStBl II 1990, 810; in BFH/NV 1993, 536, und in BFH/NV 2005, 1027, jeweils 
m.w.N.).


65 II. Billigkeitserlass der auf Sanierungsgewinne entfallenden Steuer - Rechtsprechung, Schrifttum und 
Verwaltungsauffassung


66 Seit Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. haben Erhöhungen des Betriebsvermögens, die dadurch 
entstehen, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden, bei der 
Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG keine Sonderstellung mehr. Eine Steuerbefreiung solcher 
Sanierungsgewinne kann nur durch Billigkeitsmaßnahmen im Einzelfall erreicht werden.


67 1. Rechtsprechung zum Billigkeitserlass bei Sanierungsgewinnen


68 a) Rechtsprechung des BFH


69 Der vorlegende Senat hat mit Urteil in BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 916 die --jene Entscheidung allerdings 
nicht tragende-- Ansicht vertreten, die im sog. Sanierungserlass wiedergegebene Auffassung der 
Finanzverwaltung, Sanierungsgewinne könnten nach § 227 AO erlassen werden, tangiere nicht den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Der Ansicht des FG München (Urteil in EFG 2008, 615), die 
Finanzverwaltung habe mit dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 eine Verwaltungspraxis contra legem 
eingeführt, könne "in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden". Auch für das Urteil des vorlegenden Senats 
vom 12. Dezember 2013 X R 39/10 (BFHE 244, 485, BStBl II 2014, 572) war die dort ebenfalls vertretene 
Auffassung, der sog. Sanierungserlass tangiere nicht den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
nicht tragend.


70 Der VIII. Senat des BFH hat es mit Beschluss in BFH/NV 2012, 1135 (Kostenentscheidung nach Erledigung 
der Hauptsache) als zweifelhaft angesehen, ob die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen wegen 
sachlicher Unbilligkeit gemäß dem sog. Sanierungserlass beansprucht werden könne. Die von der 
Vorinstanz (FG München, Urteil in EFG 2008, 615) vertretene Auffassung, ein Erlass der Einkommensteuer 
auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher Unbilligkeit komme wegen des durch die Aufhebung des § 3 
Nr. 66 EStG a.F. zum Ausdruck gebrachten abweichenden Willens des Gesetzgebers nicht in Betracht, sei 
"nicht von vornherein abzulehnen".


71 Der I. Senat des BFH hat mit Urteil vom 25. April 2012 I R 24/11 (BFHE 237, 403) die Fragen, ob der 
Sanierungserlass den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts sowie des unionsrechtlichen 
Beihilfeverbots uneingeschränkt genügt, offen gelassen.


72 b) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs


73 Auch der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Haftungsfall, in dem der beklagte Steuerberater seinen 
Mandanten nicht auf die Möglichkeit eines Billigkeitserlasses nach dem sog. Sanierungserlass hingewiesen 
hatte, die Frage, "ob der Sanierungserlass gesetzeswidrig ist", offen gelassen, weil ein Steuerberater auch 
für Schäden einzustehen habe, die dem Mandanten entstanden sind, weil dieser sich durch schuldhaftes 
Handeln des Steuerberaters eine Behördenpraxis nicht hat zunutze machen können, die sich im Nachhinein 
als rechtswidrig erweist (BGH-Urteil vom 13. März 2014 IX ZR 23/10, Höchstrichterliche 
Finanzrechtsprechung --HFR-- 2014, 638).


74 c) Rechtsprechung der Finanzgerichte


75 Die im Vorlagebeschluss eingehend dargestellte Rechtsprechung der Finanzgerichte lässt sich wie folgt 
zusammenfassen:


76 Die im Streitfall vom 1. Senat des Sächsischen FG mit Urteil in EFG 2013, 1898 vertretene Auffassung, mit 
dem sog. Sanierungserlass werde gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstoßen, 
entspricht im Ergebnis derjenigen des 5. Senats des Sächsischen FG (Urteil vom 14. März 
2013  5 K 1113/12, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2014, 190) sowie derjenigen des 6. Senats des 
Sächsischen FG (Urteil vom 15. Juli 2015  6 K 1145/12, EFG 2016, 1582). Diese Auffassung wird mit 
ähnlicher Wortwahl ("Verwaltungspraxis contra legem") vom FG München geteilt (Urteil in EFG 2008, 615).


77
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Mit Beschluss vom 20. Januar 2014  4 V 1794/12 (juris) hat der 4. Senat des Sächsischen FG die 
Voraussetzungen des sog. Sanierungserlasses als in jenem Fall nicht glaubhaft gemacht angesehen und die 
Frage, ob der sog. Sanierungserlass überhaupt einen Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Billigkeitsmaßnahme begründen kann, offen gelassen. In gleicher Weise wird diese Frage mangels 
Entscheidungserheblichkeit offen gelassen vom FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 7. Januar 2014 
6 K 6209/11, EFG 2014, 975), vom FG Hamburg (Urteil vom 8. August 2012  2 K 104/11, juris), vom 
Hessischen FG (Urteil vom 11. Februar 2010  3 K 351/06, Steuerrecht kurzgefasst 2010, 345) sowie vom 
13. Senat des FG Köln (Urteil vom 16. Juni 2016  13 K 984/11, EFG 2016, 1756).


78 Keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des sog. Sanierungserlasses haben der 6. Senat des FG Köln (Urteil 
vom 24. April 2008  6 K 2488/06, EFG 2008, 1555), das FG Düsseldorf (Urteil vom 16. März 
2011  7 K 3831/10 AO, EFG 2011, 1685) und das FG des Landes Sachsen-Anhalt (Urteil vom 14. November 
2013  6 K 1267/11, EFG 2014, 721). Das FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 18. April 2012  12 K 12179/09, 
12 K 12177/10, Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst --DStRE-- 2013, 413) und das 
Niedersächsische FG (Urteil vom 31. Januar 2012  8 K 34/09, EFG 2012, 1523) wenden den sog. 
Sanierungserlass an, ohne die streitige Rechtsfrage zu erörtern. Das FG Münster hält unter den 
Voraussetzungen, die denjenigen des sog. Sanierungserlasses entsprechen, die Besteuerung eines 
Sanierungsgewinns für sachlich unbillig (Urteil vom 27. Mai 2004  2 K 1307/02 AO, EFG 2004, 1572).


79 d) Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichte


80 Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ist uneinheitlich (vgl. dazu die Nachweise bei Krumm, 
Sanierungsgewinne und Gewerbesteuer, Der Betrieb --DB-- 2015, 2714). Zumeist wird der sog. 
Sanierungserlass als für die Gemeinden nicht verbindlich angesehen und eine Ermessensreduktion auf Null 
verneint (Sächsisches Oberverwaltungsgericht --OVG--, Beschluss vom 21. Oktober 2013  5 A 847/10, juris; 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 18. Juli 2012  5 A 293/12.Z, Zeitschrift für 
Kommunalfinanzen --ZKF-- 2013, 20). Das OVG Lüneburg hat es dagegen offen gelassen, ob der sog. 
Sanierungserlass die Verwaltung bindet; sein Inhalt sei aber bei der Entscheidung über den Erlassantrag zu 
beachten (Beschluss vom 1. April 2011  9 ME 216/10, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht-
Rechtsprechungs-Report 2011, 508).


81 Das Verwaltungsgericht (VG) Magdeburg sieht ebenfalls keine Bindungswirkung des sog. 
Sanierungserlasses für die Gemeinden und hält die Ablehnung eines Steuererlasses aus Billigkeitsgründen 
unter Hinweis auf die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. für ermessensfehlerfrei (Urteil vom 25. Februar 
2014  2 A 193/12, juris). Dagegen berücksichtigt das VG Köln die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht 
(Urteil vom 27. August 2014  24 K 2780/13, juris). Das VG Halle verneint ebenfalls die Bindung der 
Gemeinde an den sog. Sanierungserlass, bejaht aber die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung unter den 
dort beschriebenen Voraussetzungen (Urteil vom 22. Juni 2011  5 A 289/09, juris). Auch das VG Düsseldorf 
meint, die Gemeinde dürfe den Inhalt des sog. Sanierungserlasses bei der Ermessensausübung 
berücksichtigen, sie dürfe aber ermessensfehlerfrei auch weitere Erwägungen anstellen wie z.B. die 
regionalwirtschaftliche oder fiskalische Bedeutung eines Unternehmens, die Verhinderung städtebaulich 
unerwünschter Leerstände oder die Rettung von Arbeitsplätzen (Urteil vom 28. Juli 2014  25 K 6763/13, FR 
2014, 942). Das VG Münster meint, die von der Gemeinde im Anschluss an das Urteil des FG München in 
EFG 2008, 615 vertretene Auffassung, nach Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. begründe ein 
Sanierungsgewinn als solcher keine sachliche Unbilligkeit und das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 sei 
deshalb mit höherrangigem Gesetzesrecht nicht vereinbar, sei nicht zu beanstanden (Urteil vom 21. Mai 
2014  9 K 1251/11, DStRE 2015, 626).


82 2. Auffassungen im Schrifttum


83 a) Schon vor Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. hat Groh (Abschaffung des Sanierungsprivilegs?, DB 
1996, 1890) die Besteuerung eines trotz Ausschöpfung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten 
verbleibenden Sanierungsgewinns für sachgerecht gehalten. Ebenso hielt Kroschel die Aufhebung der 
Steuerfreiheit für richtig, allenfalls eine zeitweilige Zurückstellung des Steueranspruchs für gerechtfertigt, 
und sprach sich gegen einen Steuererlass im Billigkeitsweg aus (Rechtskritische Anmerkungen zur 
steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen, DStR 1999, 1383). Heinicke hat bereits anlässlich der 
Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. die Auffassung vertreten, wegen des ausdrücklich abweichenden 
Willens des Gesetzgebers entfalle nunmehr im Regelfall auch der vor Einführung der Vorschrift von 
Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte Erlass der Steuer wegen sachlicher Unbilligkeit (in Schmidt, 
EStG, 17. Aufl., § 3, ABC "Sanierungsgewinn"). Er hält auch nach Bekanntgabe des sog. 
Sanierungserlasses an dieser Auffassung fest (in Schmidt, EStG, 35. Aufl., § 4 Rz 460 
"Sanierungsgewinne"). Erhard (in Blümich, EStG, § 3 Nr. 66 a.F. Rz 3) sieht die gesetzliche Grundlage des 
sog. Sanierungserlasses ungeklärt. Bareis/Kaiser (Sanierung als Steuersparmodell?, DB 2004, 1841) sehen 
in dem sog. Sanierungserlass eine Kompetenzüberschreitung seitens des BMF und den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung tangiert. Maus meint, der Steuererlass habe den Zweck, im Einzelfall die 
Fehler des generalisierenden Gesetzgebers zu korrigieren; die explizite Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG 
a.F. könne aber nicht als Fehler des Gesetzgebers gesehen werden, der durch die Finanzverwaltung zu 
korrigieren sei (Die Besteuerung des Sanierungsgewinns, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht --ZIP-- 2002, 589). 
In gleicher Weise sieht v. Groll im sog. Sanierungserlass eine gesetzesvertretende Verwaltungsvorschrift, 
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die allgemein und abstrakt die Behandlung von Sanierungsgewinnen regele und eine aufgehobene 
gesetzliche Regelung teilweise ersetzen wolle (in Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 227 AO Rz 32). 
Eine gesetzliche Regelung ebenfalls für erforderlich halten Diffring (Umwandlung von Forderungen zur 
Sanierung von Kapitalgesellschaften, Berlin 2012) sowie Kanzler (Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns 
durch Billigkeitserlass ..., FR 2003, 480), der jedenfalls 2003 noch feststellte, die eindeutige 
gesetzgeberische Entscheidung, das Sanierungsprivileg aufzuheben, werde durch den Sanierungserlass 
des BMF konterkariert.


84 b) Die Verwaltungsauffassung, die Besteuerung eines Sanierungsgewinns sei unter den Voraussetzungen 
des sog. Sanierungserlasses sachlich unbillig, wird geteilt von Frotscher (in Schwarz, AO, § 163 Rz 132), 
Musil (in Herrmann/Heuer/ Raupach --HHR--, § 4 EStG Rz 134), Seer (Der sog. Sanierungserlass vom 
27.3.2003 als Rechtsgrundlage für Maßnahmen aus sachlichen Billigkeitsgründen, FR 2010, 306), derselbe 
(Insolvenz, Sanierung und Ertragsteuern ..., FR 2014, 721), Kahlert (Ertragsbesteuerung in Krise und 
Insolvenz, FR 2014, 731), Kahlert/Rühland (a.a.O., Rz 2.10 f.), Wiese/Lukas (Sanierungsgewinne und 
Gewerbesteuer, DStR 2015, 1222), Hageböke/ Hasbach (Gewerbesteuerliche Kompetenzfragen beim 
Sanierungserlass, DStR 2015, 1713), Sonnleitner/Strotkemper (Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen: 
Quo vadis?, Betriebs-Berater --BB-- 2015, 2395), Krumm (DB 2015, 2714), derselbe (in Blümich, § 5 EStG 
Rz 959), Keuthen/Hübner (Aktuelle steuerliche Fragen bei Sanierungsgewinnen, FR 2015, 865), 
Buschendorf/Vogel (Der Anspruch auf Billigkeitserlass bei Sanierungsgewinnen, DB 2016, 676), Kanzler 
--anders als 2003-- (Anmerkung zum Urteil des FG München vom 12. Dezember 2007  1 K 4487/06, FR 
2008, 1114, 1117), Mitschke (Anmerkung zum BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013 X R 39/10, FR 2014, 
658, 661), Hoffmann-Theinert/Häublein (Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen bei 
Forderungsverzichten, FU Berlin, online-Dokument). Weitere dem sog. Sanierungserlass zustimmende 
Autoren sind in Rz 50 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696 aufgeführt.


85 3. Auffassung der Verwaltung


86 Die Finanzverwaltung hält am sog. Sanierungserlass fest und meint, dieser verletze nicht den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


87 III. Auffassung des Großen Senats


88 Der Große Senat bejaht die Vorlagefrage. Die im sog. Sanierungserlass aufgestellten Voraussetzungen für 
einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 
AO. Soweit der sog. Sanierungserlass gleichwohl den Erlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden 
Steuer vorsieht, liegt darin ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


89 1. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung


90 a) Art. 20 Abs. 3 GG bindet die vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht. Hieraus abgeleitet --zum Teil 
auch mit dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung synonym gebraucht-- wird das Prinzip des 
Vorrangs des Gesetzes, dem zufolge das Gesetzesrecht Vorrang hat gegenüber von der Exekutive 
gesetzten Normen und anderen Verwaltungsentscheidungen (Grzeszick in Maunz/Dürig, Komm. z. GG, 
Art. 20 V Rz 98, Art. 20 VI Rz 72); untergesetzliche Normen und andere Maßnahmen der Verwaltung dürfen 
gesetzlichen Rechtsnormen nicht widersprechen (Grzeszick, a.a.O., Art. 20 VI Rz 73; Schnapp, in: 
v. Münch/ Kunig, GGK, 6. Aufl., 2012, Rz 65 zu Art. 20). Ein Verstoß gegen dieses aus Art. 20 Abs. 3 GG 
folgende Verfassungsprinzip kommt danach in Betracht, wenn eine der Verwaltungsmaßnahme 
entgegenstehende gesetzliche Vorschrift existiert (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts -BVerfG- 
vom 28. Oktober 1975  2 BvR 883/73, 2 BvR 379/74, 2 BvR 497/74, 2 BvR 526/74, BVerfGE 40, 237, 247).


91 b) Im Abgabenrecht hat der vorgenannte Verfassungsgrundsatz seinen Niederschlag in § 85 Satz 1 AO 
gefunden. Nach dieser Vorschrift sind die Finanzbehörden verpflichtet, die Steuern nach Maßgabe der 
Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Dieser für das gesamte Verfahren geltende Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ist der für das Steuerrecht einfachrechtlich formulierte Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung i.S. des Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. Schmitz in Schwarz, a.a.O., § 85 Rz 8; 
Klein/Rätke, AO, 13. Aufl., § 85 Rz 1). § 85 Satz 1 AO enthält das im Steuerrecht geltende Legalitätsprinzip.


92 Die Finanzbehörden sind danach nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, die wegen Verwirklichung eines 
steuerrechtlichen Tatbestands entstandenen Steueransprüche (§ 38 AO) festzusetzen und die Steuer zu 
erheben. In dem von den Grundsätzen der Gleichheit und der Gesetzmäßigkeit geprägten 
Steuerschuldverhältnis entspricht der Pflicht des Schuldners zur gesetzmäßigen Steuerzahlung die Pflicht 
der Finanzbehörden zur gesetzmäßigen Steuererhebung (BVerfG-Urteil vom 27. Juni 1991  2 BvR 1493/89, 
BVerfGE 84, 239, 271). Die mit dem Vollzug der Steuergesetze beauftragte Finanzverwaltung hat die 
Besteuerungsvorgaben in strikter Legalität umzusetzen und so Belastungsgleichheit zu gewährleisten 
(BVerfG-Urteil in BVerfGE 84, 239, 271).


93 Die im Rahmen einer Ermessensausübung anzustellenden Zweckmäßigkeitserwägungen spielen daher bei 
der Steuerfestsetzung und -erhebung grundsätzlich keine Rolle. Einen im Belieben der Finanzverwaltung 
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stehenden, freien Verzicht auf Steuerforderungen gibt es nicht. Auch im Wege von Verwaltungserlassen 
dürfen die Finanzbehörden Ausnahmen von der gesetzlich vorgeschriebenen Besteuerung nicht zulassen 
(Schmitz, a.a.O., § 85 Rz 10; Klein/Rätke, a.a.O., § 85 Rz 8), denn auch der Verzicht auf den Steuereingriff 
bedarf einer gesetzlichen Grundlage (Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht, 22. Aufl., § 3 Rz 235 ff.; Loose in 
Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 227 AO Rz 2; BVerwG-Urteil vom 18. April 1975 
VII C 15.73, BVerwGE 48, 166, BStBl II 1975, 679). Fehlt diese, können die Finanzbehörden von der 
Festsetzung und Erhebung gemäß § 38 AO entstandener Steueransprüche nicht absehen. Anderenfalls 
verstoßen sie gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (§ 85 Satz 1 AO) und damit 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG).


94 2. Gesetzliche Grundlagen für Billigkeitsmaßnahmen


95 Die rechtlichen Grundlagen für einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen finden sich in den Vorschriften der 
§§ 163, 227 AO, auf die sich der sog. Sanierungserlass ausdrücklich bezieht.


96 Nach § 163 Satz 1 AO können Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen, 
die die Steuern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der 
Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Nach § 227 AO können die Finanzbehörden Ansprüche 
aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge 
erstattet oder angerechnet werden.


97 Diese gesetzlichen Ermächtigungen der Finanzbehörden, das steuerliche Ergebnis im Einzelfall aus 
Gründen der Billigkeit zu korrigieren, sind aus der früher in nur einer Gesetzesvorschrift enthaltenen und 
nahezu gleichlautenden Billigkeitsregelung des § 131 der Reichsabgabenordnung (RAO) hervorgegangen. 
Wegen der durch die AO vorgegebenen Trennung von Steuerfestsetzungs- und Steuererhebungsverfahren 
finden sich mit dem im Vierten Teil des Gesetzes enthaltenen § 163 Satz 1 AO und mit dem im Fünften Teil 
enthaltenen § 227 AO zwei gleichartige Vorschriften, die es ermöglichen, die Steuer im Einzelfall 
abweichend festzusetzen oder Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis zu erlassen, wobei der in § 163 
Satz 1 AO verwendete Begriff der "Unbilligkeit" mit dem in § 227 AO verwendeten identisch ist (BFH-Urteil 
vom 24. August 2011 I R 87/10, BFH/NV 2012, 161). Die Unbilligkeit der Erhebung der Steuer oder der 
Einziehung des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis kann daher sowohl im Festsetzungs- als auch 
im Erhebungsverfahren geltend gemacht werden und ist dementsprechend in beiden Verfahren zu prüfen.


98 a) Die Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme ist sowohl im Festsetzungs- als auch im 
Erhebungsverfahren eine Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung (§ 5 AO). Allerdings handelt es 
sich hierbei nicht um ein voraussetzungsloses Ermessen. Vielmehr setzen die abweichende 
Steuerfestsetzung nach § 163 Satz 1 AO und der Erlass nach § 227 AO voraus, dass die Erhebung bzw. 
Einziehung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Unbilligkeit der Besteuerung kann 
sich nach allgemeiner Auffassung aus persönlichen oder sachlichen Gründen ergeben (vgl. statt vieler: 
Klein/Rüsken, a.a.O., § 163 Rz 32, 36).


99 aa) Auf eine Vorlage des BVerwG hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
(GmS-OGB) mit Beschluss vom 19. Oktober 1971 GmS-OGB 3/70 (BFHE 105, 101, BStBl II 1972, 603) auf 
die ihm vorgelegte Frage geantwortet, die nach § 131 Abs. 1 Satz 1 RAO zu treffende Entscheidung der 
Finanzbehörde, ob die Einziehung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig ist, sei eine 
Ermessensentscheidung und von den Gerichten nach den für die Überprüfung von 
Ermessensentscheidungen geltenden Grundsätzen zu prüfen. Allerdings rage der Begriff "unbillig" in den 
Ermessensbereich hinein und bestimme damit zugleich Inhalt und Grenzen der Ermessensausübung.


100 bb) Die Auffassung des GmS-OGB wird in der Kommentarliteratur zur AO fast einhellig abgelehnt. Frotscher 
(in Schwarz, a.a.O., § 163 Rz 35) bezeichnet sie als fragwürdig, weil der unbestimmte Rechtsbegriff 
"Unbilligkeit" der Rechtsauslegung zugängig sei. V. Groll sieht die "Unbilligkeit" als 
Tatbestandsvoraussetzung und in § 163 und § 227 AO jeweils eine Koppelungsvorschrift mit einem 
unbestimmten Rechtsbegriff auf der Tatbestands- sowie einer Ermessensermächtigung auf der 
Rechtsfolgenseite (in HHSp, § 227 AO Rz 110, 115). Dem entspricht die Kommentierung von Krabbe (in 
Koch/Scholtz, AO, 5. Aufl., § 227 Rz 8). Ähnlich formuliert es auch Oellerich (in Beermann/Gosch, AO, § 163 
Rz 185). Ebenso meint Loose, der unbestimmte Rechtsbegriff "Unbilligkeit" sei Tatbestandsvoraussetzung; 
auf der Tatbestandsseite könne aber kein Verwaltungsermessen eingeräumt werden (Tipke/Kruse, a.a.O., 
§ 227 Rz 22 bis 24). Rüsken teilt die Kritik und meint im Anschluss an Loose, die Auslegung und 
Anwendung des Begriffs "Billigkeit" seien nicht dem Ermessen der Finanzbehörde überlassen, sondern 
Rechtsanwendung (Klein/Rüsken, a.a.O., § 163 Rz 20). In gleicher Weise meint v. Wedelstädt, der Begriff 
"unbillig" sei ein unbestimmter Rechtsbegriff, der als Rechtsfolgevoraussetzung Rechtsentscheidung sei und 
vom Gericht ohne die Einschränkung des § 102 FGO überprüft werden könne (in: Kühn/ v. Wedelstädt, 
21. Aufl., AO, § 163 Rz 6). Allein Cöster und Fritsch (beide in Koenig, Abgabenordnung, 3. Aufl., § 163 
Rz 16 bzw. § 227 Rz 11) geben die vom GmS-OGB vertretene Auffassung unkommentiert wieder.


101
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cc) Die vorstehend beschriebenen unterschiedlichen Auffassungen führen allerdings nicht zu voneinander 
abweichenden Ergebnissen. Geht man mit der Formulierung des GmS-OGB davon aus, dass "der Begriff 
'unbillig' in den Ermessensbereich hineinragt und damit zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemäßen 
Ermessensausübung bestimmt", kann es sich nur um einen Rechtsbegriff handeln, welcher der Definition 
bedarf, und zwar in derselben Weise, wie es bei einem Tatbestandsmerkmal erforderlich ist. Daher kommt 
auch der GmS-OGB mit seiner Entscheidung in BFHE 105, 101, BStBl II 1972, 603 zu dem Schluss, es 
mache "vom Ergebnis her keinen bedeutsamen Unterschied", ob man von einem Tatbestandsmerkmal und 
einer Rechtsentscheidung ausgehe oder von einer Ermessensentscheidung, die auf ihre Vereinbarkeit mit 
den Grundsätzen der Billigkeit geprüft werde.


102 dd) Dem entspricht die ständige Rechtsprechung des BFH, der seinen Entscheidungen zu §§ 163 und 227 
AO stets den Beschluss des GmS-OGB in BFHE 105, 101, BStBl II 1972, 603 zugrunde legt und 
dementsprechend davon ausgeht, dass die Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme sowohl im 
Festsetzungs- als auch im Erhebungsverfahren eine Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung ist, bei 
der Inhalt und Grenzen des Ermessens durch den Begriff der Unbilligkeit bestimmt werden (vgl. aus jüngerer 
Zeit: BFH-Urteil vom 22. Oktober 2014 II R 4/14, BFHE 247, 170, BStBl II 2015, 237), und im Anschluss 
daran --wie im Schrifttum zutreffend vermerkt wird (vgl. v. Groll in HHSp, § 227 AO Rz 117; Klein/Rüsken, 
a.a.O., § 163 Rz 20)-- vollen Umfangs prüft, ob die Besteuerung im jeweiligen Streitfall unbillig ist. 
Bescheidungsurteile des BFH sind deshalb auf wenige Ausnahmefälle, in denen noch sachlicher 
Klärungsbedarf gesehen wurde, beschränkt geblieben (BFH-Urteile vom 6. Februar 1980 II R 7/76, BFHE 
130, 186, BStBl II 1980, 363; vom 11. Juli 1996 V R 18/95, BFHE 180, 524, BStBl II 1997, 259, und vom 
9. Juli 2003 V R 57/02, BFHE 203, 8, BStBl II 2003, 901).


103 Bestätigt der BFH die Behördenentscheidung und verneint er die Unbilligkeit der Besteuerung, weist er die 
Revision des Klägers zurück oder ändert auf die Revision der Finanzbehörde die Vorentscheidung (vgl. aus 
jüngerer Zeit: BFH-Urteile vom 17. April 2013 II R 13/11, BFH/NV 2013, 1383; vom 25. September 2013 
VII R 7/12, BFH/NV 2014, 7; vom 17. Dezember 2013 VII R 8/12, BFHE 244, 184; vom 4. Juni 2014 
I R 21/13, BFHE 246, 130, BStBl II 2015, 293; vom 21. Januar 2015 X R 40/12, BFHE 248, 485, BStBl II 
2016, 117; BFH-Beschluss in BFH/NV 2011, 2005).


104 Bejaht der BFH dagegen die Unbilligkeit der Besteuerung, kommt er im zweiten Schritt durchweg dazu, eine 
Ermessensreduktion auf Null anzunehmen, oder er problematisiert die Frage des Ermessens nicht und weist 
entweder die Revision der Finanzbehörde zurück oder ändert auf die Revision des Klägers die 
Vorentscheidung und verpflichtet die Finanzbehörde zum Erlass (vgl. aus jüngerer Zeit: BFH-Urteile vom 
21. August 2012 IX R 39/10, BFH/NV 2013, 11, und in BFHE 247, 170, BStBl II 2015, 237).


105 ee) In gleicher Weise geht die Rechtsprechung des BVerwG zu Billigkeitsmaßnahmen gemäß § 163 Abs. 1 
Satz 1 oder § 227 AO von einer uneingeschränkten Überprüfbarkeit des Merkmals der "Unbilligkeit" aus. Mit 
den BVerwG-Urteilen vom 29. September 1982  8 C 48.82 (BStBl II 1984, 236) und vom 9. März 
1984  8 C 43.82 (HFR 1985, 481) wurde die Entscheidung der Behörde, die geltend gemachte sachliche 
Unbilligkeit der Einziehung der Lohnsummensteuer sei nicht gegeben, voll überprüft. Mit seinen Urteilen vom 
4. Juni 1982  8 C 90.81 (HFR 1984, 595), 8 C 126.81 (HFR 1984, 594) und 8 C 106.81 (ZKF 1982, 194) hat 
das BVerwG die sachliche Unbilligkeit der Einziehung der Grundsteuer in jenen Fällen verneint, ohne den 
Begriff des "Ermessens" zu erwähnen. Ebenso hat das BVerwG in einem aktuellen Urteil vom 19. Februar 
2015  9 C 10.14 (BVerwGE 151, 255) die in jenem Fall geltend gemachte sachliche Unbilligkeit der 
Einziehung der Gewerbesteuer eingehend geprüft und verneint, ohne ein behördliches Ermessen und eine 
daraus folgende nur eingeschränkte gerichtliche Überprüfbarkeit der Behördenentscheidung zu erwähnen.


106 b) Ist somit nach den vorstehend beschriebenen Rechtsauffassungen in Literatur und Rechtsprechung das 
in §§ 163 und 227 AO verwendete Merkmal "unbillig" ein im gerichtlichen Verfahren überprüfbarer 
Rechtsbegriff oder mit anderen Worten --wie auch der vorlegende Senat mit Urteil in BFHE 248, 485, BStBl 
II 2016, 117 ausführt-- die "gesetzliche Voraussetzung" einer Ermessensentscheidung, kommt ein dieses 
Merkmal einschließendes behördliches Ermessen nicht in Betracht und deshalb auch keine durch eine 
ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift herbeigeführte Ermessensreduktion auf Null. Wäre die Bejahung 
oder Verneinung der Unbilligkeit der Erhebung und Einziehung der Steuer eine Ermessensentscheidung, 
läge der Steuererlass gänzlich im Ermessen der Finanzbehörden, was --wie ausgeführt-- mit dem in § 85 
Satz 1 AO steuerrechtlich begründeten Legalitätsprinzip und dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung nicht vereinbar wäre.


107 c) Soweit daher das BMF mit dem sog. Sanierungserlass die Auffassung vertritt, unter den dort 
beschriebenen Voraussetzungen sei die Erhebung der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer 
sachlich unbillig i.S. des § 163 Abs. 1 Satz 1 und des § 227 AO, handelt es sich um eine 
norminterpretierende (nämlich das Merkmal sachlicher Unbilligkeit konkretisierende) Verwaltungsvorschrift, 
welche die gleichmäßige Auslegung und Anwendung des Rechts sichern soll. Norminterpretierende 
Verwaltungsvorschriften haben nach ständiger BFH-Rechtsprechung keine Bindungswirkung im 
gerichtlichen Verfahren. Sie stehen unter dem Vorbehalt einer abweichenden Auslegung der Norm durch die 
Rechtsprechung, der allein es obliegt zu entscheiden, ob die Auslegung der Rechtsnorm durch die 
Finanzverwaltung im Einzelfall Bestand hat (vgl. dazu aus jüngerer Zeit: BFH-Urteil vom 16. September 
2015 XI R 27/13, BFH/NV 2016, 25, m.w.N.).
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108 d) Nach alledem lässt sich der Steuererlass in Fällen, in denen die Unbilligkeit der Besteuerung i.S. der 
§§ 163 und 227 AO nicht gegeben ist, auch nicht mit einer durch Verwaltungsvorschrift geschaffenen 
Selbstbindung der Finanzverwaltung und einem darauf gestützten Anspruch des Steuerpflichtigen auf 
Gleichbehandlung begründen (so auch Loose in Tipke/Kruse, a.a.O., § 227 AO Rz 55, 62, 128), denn Art. 3 
Abs. 1 GG vermittelt --wie ausgeführt-- nach ständiger Rechtsprechung keinen Anspruch auf Anwendung 
einer rechtswidrigen Verwaltungspraxis.


109 3. Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit


110 Für die Prüfung einer auf den sog. Sanierungserlass gestützten Billigkeitsmaßnahme kommt es danach 
allein darauf an, ob sich unter den dort genannten Voraussetzungen die sachliche Unbilligkeit der auf einen 
Sanierungsgewinn entfallenden Steuer bejahen lässt. Das ist jedoch nicht der Fall.


111 Die Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit der Besteuerung, um die es sowohl im Streitfall als auch im 
sog. Sanierungserlass allein geht, sind durch eine langjährige höchstrichterliche Rechtsprechung definiert 
worden, mit der sich der sog. Sanierungserlass nicht auseinandersetzt.


112 a) Eine sachliche Billigkeitsmaßnahme stellt immer auf den Einzelfall ab und ist atypischen Ausnahmefällen 
vorbehalten. Das bedeutet zwar nicht, dass sie allein für singulär auftretende Fälle vorgesehen ist; sie kann 
vielmehr auch in durch besondere Ausnahmevoraussetzungen gekennzeichneten Fallgruppen gewährt 
werden. Die Voraussetzungen einer Billigkeitsmaßnahme sind aber im Fall einer solchen Gruppenregelung 
dieselben wie bei einer Einzelfallentscheidung der Finanzbehörde: Die Erhebung oder Einziehung muss 
gemäß § 163 Satz 1 und § 227 AO "nach Lage des einzelnen Falls" unbillig sein. Eine Gruppe 
gleichgelagerter Einzelfälle kann daher mit dem Ziel einer einheitlichen Behandlung zusammenfassend 
beurteilt werden, doch müssen hinsichtlich all dieser Einzelfälle die Voraussetzungen der sachlichen 
Unbilligkeit vorliegen (BFH-Urteile vom 9. Juli 1970 IV R 34/69, BFHE 99, 448, BStBl II 1970, 696, und vom 
25. November 1980 VII R 17/78, BFHE 132, 159, BStBl II 1981, 204). Typisierende Billigkeitsregelungen in 
Gestalt subsumierbarer Tatbestände kommen deshalb nicht in Betracht; sie können allein Bestandteil einer 
gesetzlichen Regelung sein (Frotscher in Schwarz, a.a.O., § 163 Rz 32; Klein/Rüsken, a.a.O., § 163 Rz 6 f.).


113 Billigkeitsmaßnahmen dienen der Anpassung des steuerrechtlichen Ergebnisses an die Besonderheiten des 
Einzelfalls, um Rechtsfolgen auszugleichen, die das Ziel der typisierenden gesetzlichen Vorschrift verfehlen 
und deshalb ungerecht erscheinen. Sie gleichen Härten im Einzelfall aus, die der steuerrechtlichen 
Wertentscheidung des Gesetzgebers nicht entsprechen und damit zu einem vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Ergebnis führen (vgl. die Nachweise in Klein/Rüsken, a.a.O., § 163 Rz 32). Gründe außerhalb des 
Steuerrechts wie z.B. wirtschafts-, arbeits-, sozial- oder kulturpolitische Gründe können einen 
Billigkeitsentscheid somit nicht rechtfertigen (BFH-Urteile vom 19. Januar 1965 VII 22/62 S, BFHE 81, 572, 
BStBl III 1965, 206, und in BFHE 99, 448, BStBl II 1970, 696).


114 aa) Soweit der vorlegende Senat sowie Stimmen im Schrifttum Fälle eines durch Forderungsverzicht 
entstandenen Sanierungsgewinns für im vorgenannten Sinn atypische Einzelfälle halten, weil der 
Sanierungsgewinn nicht zu einem Liquiditätszufluss oder einem Zuwachs an Leistungsfähigkeit führe (Seer, 
FR 2014, 721, 727; Buschendorf/Vogel, DB 2016, 676, 679; ebenso Rz 62 des Vorlagebeschlusses in BFHE 
249, 299, BStBl II 2015, 696), folgt der Große Senat dieser Ansicht nicht.


115 Ein aus betrieblichen Gründen erklärter Verzicht auf eine betriebliche Darlehensforderung ist --ungeachtet 
der Art der Gewinnermittlung und ungeachtet dessen, ob sie mit der Erhöhung der Liquidität oder der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verbunden ist-- als Betriebseinnahme zu erfassen (§ 4 Abs. 1 und 3 
EStG; ggf. i.V.m. § 5 Abs. 1 EStG und § 8 Abs. 1 KStG); auch handelt es sich hierbei nicht um eine 
atypische, vom Gesetzgeber nicht gewollte Gewinnerhöhung oder Verlustminderung. Vielmehr zeigt sich 
gerade im Fall der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG), dass die 
Besteuerung des durch einen solchen Forderungsverzicht entstandenen Gewinns die notwendige Folge der 
gesetzlich vorgegebenen Gewinnermittlungsart ist. Letztere umfasst die Forderungen und Verbindlichkeiten 
als Teil des positiven und negativen Betriebsvermögens mit der Folge, dass der mit dem Forderungsverzicht 
des Gläubigers ausgelöste und betrieblich veranlasste Wegfall der Schuld das Nettovermögen des 
Schuldners mehrt und damit seinen Gewinn sowie die hierdurch ausgedrückte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit erhöht. Hierbei ist unerheblich, dass der Forderungsverzicht als solcher die Liquidität des 
begünstigten Unternehmers nicht (unmittelbar) erhöht. Demgemäß ist es auch ausgeschlossen, eine hierauf 
beruhende Besteuerung als ungewollte und "überschießende" Folge einer typisierenden gesetzlichen 
Regelung zu qualifizieren.


116 Darüber hinaus trifft es nicht zu, dass der durch den Forderungsverzicht eines Gläubigers entstandene 
Gewinn nur bilanzieller Natur und nicht mit einer Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
verbunden ist. Vielmehr ist eine solche Steigerung auf Seiten des Steuerpflichtigen faktisch bereits mit der 
ursprünglichen Leistung des Gläubigers eingetreten, die allerdings wegen des bilanziellen Ausweises einer 
Verbindlichkeit zunächst gewinnneutral blieb, weshalb nunmehr, nachdem der Steuerpflichtige die Leistung 
wegen des Forderungsverzichts endgültig behält, die frühere Steigerung seiner Leistungsfähigkeit in Gestalt 
einer Gewinnerhöhung ertragsteuerlich zu berücksichtigen ist.


Seite 12 von 17Bundesfinanzhof


10.02.2017https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf...







117 bb) Dies ist auch nicht anders zu beurteilen, wenn der Forderungsverzicht in Sanierungsabsicht erklärt wird. 
Der in der Literatur vertretenen Ansicht, der einem wirtschaftlich notleidenden Unternehmen in 
Sanierungsabsicht gewährte Schuldenerlass verhindere lediglich den endgültigen Zusammenbruch des 
Unternehmens und führe daher nicht zu einem Zuwachs an Leistungsfähigkeit (Seer, FR 2014, 721, 727; 
Krumm, DB 2015, 2714; Buschendorf/Vogel, DB 2016, 676, 679 ff.; Gondert/Büttner, Steuerbefreiung von 
Sanierungsgewinnen, DStR 2008, 1676), ist nicht zu folgen. Vielmehr verfolgt gerade der in 
Sanierungsabsicht gewährte Schuldenerlass den Zweck, dem angeschlagenen Unternehmen durch 
Steigerung seiner Leistungsfähigkeit wieder aufzuhelfen, indem z.B. erwirtschaftete Erträge nicht mehr für 
den Schuldendienst verwendet werden müssen, sondern für notwendige Investitionen verbleiben. Könnte 
hingegen ein seitens der Gläubiger gewährter Schuldenerlass nichts an der mangelnden Leistungsfähigkeit 
und der prekären Liquidität des in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Unternehmens ändern, fehlte 
es schon an der Sanierungseignung des Forderungsverzichts, die der sog. Sanierungserlass (im Anschluss 
an die frühere BFH-Rechtsprechung zu § 3 Nr. 66 EStG a.F.) nach wie vor fordert. Unbeschadet der 
vorstehend unter aa) aufgeführten Gründe ist daher gerade im Fall eines in Sanierungsabsicht gewährten 
und für die Sanierung geeigneten Schuldenerlasses eine Steigerung der Leistungsfähigkeit des nunmehr 
ganz oder teilweise entschuldeten Unternehmens bereits mit dem Fortfall der Verbindlichkeit zu bejahen.


118 Soweit gleichwohl in Fällen eines in Sanierungsabsicht erklärten Forderungsverzichts die steuerliche 
Begünstigung des auf Seiten des Steuerpflichtigen entstehenden Gewinns für erforderlich gehalten wird, um 
die beabsichtigte (und für erstrebenswert erachtete) Sanierung eines notleidenden Unternehmens nicht zu 
hindern und die Gläubiger nicht vom Verzicht auf ihre Forderungen abzuhalten (vgl. statt vieler: Krumm, DB 
2015, 2714, 2715; Gondert/Büttner, DStR 2008, 1676; Fritsche, Die Streichung von § 3 Nr. 66 EStG ..., 
DStR 2000, 2171, 2172; vgl. auch Groh, DB 1996, 1890; Kroschel, DStR 1999, 1383; s.a. Rz 72 des 
Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696), liegen diese wirtschafts-, ggf. auch 
arbeitsmarktpolitischen Gründe außerhalb des Steuerrechts und können --wie ausgeführt-- keine 
Billigkeitsmaßnahme rechtfertigen.


119 Dass die Besteuerung des Sanierungsgewinns für das betroffene Unternehmen problematisch ist, weil der 
durch den Forderungsverzicht gewonnene wirtschaftliche Spielraum wieder eingeengt wird und die 
steuerliche Belastung das Unternehmen "zur Unzeit" trifft (so Krumm, DB 2015, 2714, 2715), führt ebenfalls 
nicht zu sachlicher Unbilligkeit, denn sachliche Gründe für eine Billigkeitsentscheidung sind unabhängig von 
den wirtschaftlichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen zu beurteilen (BFH-Urteil vom 30. August 1963 
III 112/60 U, BFHE 77, 522, BStBl III 1963, 511). Die Pflicht der Finanzverwaltung, Steueransprüche 
durchzusetzen, ist nicht schon deshalb sachlich unbillig, weil sie zu einer erheblichen wirtschaftlichen 
Beeinträchtigung des Steuerschuldners führt (BFH-Urteil vom 26. Oktober 2011 VII R 50/10, BFH/NV 2012, 
552).


120 cc) Darüber hinaus sieht der sog. Sanierungserlass, soweit er gleichwohl Billigkeitsmaßnahmen nach §§ 163 
und 227 AO für Sanierungsgewinne anordnet, keine Einzelfallprüfung vor, sondern enthält typisierende 
Regelungen, welche die sachliche Unbilligkeit unter den dort beschriebenen Voraussetzungen ohne 
Rücksicht auf die Höhe des Sanierungsgewinns und der darauf entfallenden Steuer sowie ungeachtet einer 
zu befürchtenden Gefährdung der Unternehmenssanierung als gegeben unterstellen.


121 Gerade bei der vom sog. Sanierungserlass unter Nr. III geforderten vorrangigen Verlustverrechnung kann 
der nach Verrechnung verbleibende Sanierungsgewinn so gering sein, dass seine Besteuerung eine 
Gefährdung der Unternehmenssanierung nicht befürchten lässt. Gleichwohl gewährt der sog. 
Sanierungserlass in jedem Fall eines verbleibenden Sanierungsgewinns den Steuererlass. Die auch in 
Fällen sog. Gruppenunbilligkeit erforderliche Prüfung der Unbilligkeit im Einzelfall (vgl. BFH-Urteil in BFHE 
99, 448, BStBl II 1970, 696) unterbleibt.


122 Eine weitere Typisierung enthält das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240, unter Nr. II, soweit die 
geforderten Voraussetzungen eines Sanierungsgewinns (Sanierungsbedürftigkeit und -fähigkeit des 
Unternehmens, Sanierungseignung des Schuldenerlasses und Sanierungsabsicht der Gläubiger) als 
gegeben angesehen werden, wenn ein Sanierungsplan vorliegt. Diese Typisierung geht auf die (bereits 
dargestellte) frühere BFH-Rechtsprechung zu § 3 Nr. 66 EStG a.F. zurück. Im Rahmen der damaligen 
gesetzlichen Regelung war sie zulässig; im Rahmen eines Steuererlasses aus Billigkeitsgründen ist sie es 
nicht.


123 b) Da eine Regelung, die der Gesetzgeber abstrakt hätte treffen können, nicht Gegenstand von 
Billigkeitsmaßnahmen sein kann (BFH-Urteil in BFHE 99, 448, BStBl II 1970, 696), spricht gegen die mit 
dem sog. Sanierungserlass angenommene sachliche Unbilligkeit des Weiteren, dass die Steuerfreiheit eines 
Sanierungsgewinns über viele Jahre hinweg --zunächst im KStG, dann im EStG-- auf einer gesetzlichen 
Regelung beruhte.


124 Vor allem aber kam mit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. der Wille des Gesetzgebers klar und 
deutlich zum Ausdruck, Sanierungsgewinne künftig nicht mehr steuerlich zu privilegieren. Ein 
Sanierungsgewinn ist danach steuerlich genauso zu behandeln wie jeder andere durch Vermögensvergleich 
ermittelte Gewinn. Damit sind Billigkeitsmaßnahmen in Einzelfällen nicht von vornherein ausgeschlossen 
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(wie die Vorinstanz mit Urteil in EFG 2013, 1898 und das FG München mit Urteil in EFG 2008, 615 
möglicherweise meinen), sondern kommen in Fällen sachlicher Unbilligkeit durchaus in Betracht. 
Dementsprechend heißt es in der Gesetzesbegründung zur Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. 
abschließend (vgl. BTDrucks 13/7480, 192): "Einzelnen persönlichen oder sachlichen Härtefällen kann im 
Stundungs- oder Erlasswege begegnet werden."


125 Gleichwohl lässt sich nicht annehmen, gerade diejenigen Voraussetzungen, die bisher nach langjähriger 
höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns führten 
(Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens, Forderungsverzicht der Gläubiger in Sanierungsabsicht sowie 
Sanierungseignung des Forderungsverzichts) und die dem Gesetzgeber bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG 
a.F. bekannt waren, könnten nach Aufhebung dieser Vorschrift die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung 
eines Sanierungsgewinns begründen. So hat auch der vorlegende Senat mit Urteil in BFHE 229, 502, BStBl 
II 2010, 916 sowie mit Beschluss vom 8. Juni 2011 X B 209/10 (BFH/NV 2011, 1828) zu Recht entschieden, 
Billigkeitsmaßnahmen könnten nicht nach den Kriterien einer Vorschrift beurteilt werden, die der 
Gesetzgeber bewusst aufgehoben habe.


126 c) Auch die nunmehr zusätzlich neben die früheren Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 66 
EStG a.F. tretenden Bedingungen, die der sog. Sanierungserlass stellt, können den Steuererlass aus 
Billigkeitsgründen nicht rechtfertigen.


127 aa) Soweit auf die vom sog. Sanierungserlass unter III. geforderte vorrangige und vollständige Verrechnung 
des Sanierungsgewinns mit Verlustvorträgen und negativen Einkünften verwiesen und vertreten wird, 
jedenfalls die Besteuerung eines solchen, nicht mehr durch Verlustverrechnung reduzierbaren 
Sanierungsgewinns sei als sachlich unbillig anzusehen, weil der zur Zeit der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG 
a.F. unbegrenzt mögliche Verlustvortrag mittlerweile durch § 10d Abs. 2 EStG in Gestalt einer sog. 
Mindestbesteuerung wieder beschränkt worden sei (Krumm, DB 2015, 2714, 2716; Seer, FR 2014, 721, 
727; Vorlagebeschluss in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696, Rz 65), folgt der Große Senat dieser 
Auffassung aus mehreren Gründen nicht.


128 (1) Die Annahme, die Besteuerung eines nach vollständiger Verlustverrechnung verbleibenden 
Sanierungsgewinns laufe den Wertungen des Gesetzgebers zuwider, weil nach der Begründung des 
Entwurfs eines Steuerreformgesetzes 1999 der CDU/CSU- und FDP-Fraktion (BTDrucks 13/7480, 192) mit 
der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. allein eine sog. "Doppelbegünstigung" (Steuerbegünstigung des 
Sanierungsgewinns bei zugleich unbegrenzt möglichem Verlustvortrag) habe vermieden werden sollen (vgl. 
z.B. Krumm, DB 2015, 2714, 2716; Gondert/Büttner, DStR 2008, 1676; Braun/Geist, Zur Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen, BB 2009, 2508; Vorlagebeschluss in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696, Rz 60, 61, 
65), trifft nicht zu. Vielmehr waren nach der Begründung des vorgenannten Gesetzentwurfs mehrere Motive 
für die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. ausschlaggebend, wobei an erster Stelle hervorgehoben wurde, 
dass die Bemessungsgrundlage zu verbreitern und Steuervergünstigungen abzuschaffen seien und dass die 
Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns nach den Grundprinzipien des Einkommensteuerrechts systemwidrig 
sei, da der durch den Erlass der Verbindlichkeiten entstehende Gewinn entgegen den allgemeinen 
ertragsteuerlichen Regeln nicht besteuert werde. Anschließend wurde in der Begründung zwar auf den 
seinerzeit unbegrenzt möglichen Verlustvortrag verwiesen, daneben aber auch das Motiv der 
Steuervereinfachung genannt (vgl. BTDrucks 13/7480, 192). Dass darüber hinaus die Generierung eines 
höheren Steueraufkommens ein weiteres zentrales Motiv für die Streichung der Steuervergünstigung war, 
zeigt die damalige Schätzung der finanziellen Auswirkungen, in der die durch die Aufhebung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. veranschlagten Mehreinnahmen für das Jahr 2001 mit 42 Mio. DM ausgewiesen wurden 
(BTDrucks 13/7480, 165; s.a. Bericht des Finanzausschusses vom 24. Juni 1997, BTDrucks 13/8023, 43). 
Der Vorschlag, § 3 Nr. 66 EStG a.F. aufzuheben, wurde schließlich vorgezogen und zur Gegenfinanzierung 
der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer in das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform 
vom 29. Oktober 1997 aufgenommen.


129 Es ist nicht zulässig, aus diesem Bündel gesetzgeberischer Motive für die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG 
a.F. allein die Vermeidung einer sog. "Doppelbegünstigung" herauszulösen und als Begründung für eine 
angebliche sachliche Unbilligkeit der Besteuerung für solche Fälle zu verwenden, in denen 
Sanierungsgewinne trotz Verrechnung mit Verlusten verbleiben. Damit blieben zum einen die übrigen Motive 
des Gesetzgebers und infolgedessen zum anderen die ständige Rechtsprechung des BFH sowie des 
BVerwG unbeachtet, der zufolge eine steuerliche Belastung, die der Wertentscheidung des Gesetzgebers 
entspricht, weil er sie auch in Anbetracht der Umstände des betreffenden Einzelfalls in Kauf genommen hat, 
grundsätzlich hinzunehmen ist und nicht durch eine Billigkeitsmaßnahme beseitigt werden kann (BFH-Urteile 
vom 5. Oktober 1966 II 111/64, BFHE 88, 382, BStBl III 1967, 415; vom 26. April 1979 V R 67/74, BFHE 
127, 556, BStBl II 1979, 539; vom 4. Februar 2010 II R 25/08, BFHE 228, 130, BStBl II 2010, 663, und vom 
20. September 2012 IV R 29/10, BFHE 238, 518, BStBl II 2013, 505, jeweils m.w.N.; BVerwG-Urteile in HFR 
1984, 595, und in HFR 1985, 481).


130 (2) Darüber hinaus gibt es im Hinblick auf die Zeitpunkte weder der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. 
noch der Aufnahme einer Mindestbesteuerung in § 10d EStG Anhaltspunkte für die Annahme, der 
Gesetzgeber habe seinerzeit die Möglichkeit auch nach Verlustverrechnung gleichwohl verbleibender 
Sanierungsgewinne übersehen. Schon unter der Geltung sowohl des § 11 Nr. 4 KStG a.F. als auch des § 3 
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Nr. 66 EStG a.F. gab es nämlich bis zum Beschluss des Großen Senats in BFHE 93, 75, BStBl II 1968, 666 
eine langjährige BFH-Rechtsprechung, der zufolge nur nach Verlustverrechnung verbleibende 
Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt waren. Diese Rechtsprechung kann nicht übersehen worden sein.


131 Jedenfalls hätte mit der Neufassung des § 10d EStG das Problem trotz Verlustverrechnung verbleibender 
Sanierungsgewinne wieder in den Blick rücken müssen, denn spätestens zu jenem Zeitpunkt war klar, dass 
sich die bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. gegebene Möglichkeit eines uneingeschränkten 
Verlustvortrags geändert hatte und es vermehrt zu nicht verrechenbaren Sanierungsgewinnen kommen 
könnte. Gleichwohl wurden keine Sonderreglungen für Sanierungsgewinne geschaffen.


132 (3) Ob hierin zu Recht ein Versäumnis oder ein widersprüchliches Verhalten des Gesetzgebers gesehen 
wird (vgl. insoweit die Stellungnahme des beigetretenen BMF; ebenso Seer, FR 2010, 306, 308; 
Braun/Geist, BB 2009, 2508), bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls war und ist es vor dem Hintergrund 
einer nunmehr wieder beschränkten Verlustverrechnung allein Sache des Gesetzgebers, die aufgehobene 
Privilegierung von Sanierungsgewinnen neu zu überdenken. Es liegt hingegen nicht in der Kompetenz der 
Finanzverwaltung, vermeintlich unschlüssige Gesetzesänderungen durch Billigkeitsmaßnahmen zu 
korrigieren.


133 (4) Darüber hinaus wird ein den Billigkeitsvorschriften der §§ 163, 227 AO fremdes Motiv deutlich, soweit der 
sog. Sanierungserlass die vorrangige umfassende Verlustverrechnung sowie bei später auftretenden 
Verlusten den Verlustrücktrag zwingend vorsieht und für den Fall eines hiervon abweichenden Verhaltens 
des Steuerpflichtigen die Rücknahme seines Erlassantrags fingiert (Nr. III Abs. 2 des BMF-Schreibens in 
BStBl I 2003, 240), denn die sachliche Unbilligkeit der Besteuerung folgt --wie ausgeführt-- aus dem den 
Sinn und Zweck einer steuerrechtlichen Vorschrift verfehlenden Ergebnis in einem atypischen Einzelfall und 
kann nicht --wie es der sog. Sanierungserlass vorsieht-- von bestimmten dem Steuerpflichtigen abverlangten 
Handlungen und der Wahrnehmung anderer Möglichkeiten des Steuersparens abhängig sein.


134 Dies gilt umso mehr, als der sog. Sanierungserlass diese Maßnahmen zum Teil ohne Rücksicht auf 
entgegenstehende gesetzliche Verrechnungsbeschränkungen verlangt, was von Stimmen in der Literatur als 
"schlicht rechtswidrig" bezeichnet wird (Janssen, Erlass von Steuern auf Sanierungsgewinne, DStR 2003, 
1055; kritisch auch Siebert/Lickert, Handels- und steuerrechtliche Behandlung eines Forderungsverzichts mit 
Besserungsschein und eines Rangrücktritts bei der GmbH, online-Dokument, S. 19). Daran zeigt sich, dass 
es beim sog. Sanierungserlass nicht um die Abwendung steuerlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO 
geht, sondern ein anderes Ziel verfolgt wird, nämlich die steuerliche Subventionierung der Sanierung 
notleidender Unternehmen. Eine solche Subvention kann von bestimmten Bedingungen wie der vorrangigen 
totalen Verlustverrechnung abhängig gemacht werden. Billigkeitsmaßnahmen mit solchen Bedingungen zu 
verknüpfen, kommt hingegen nicht in Betracht.


135 bb) Auch soweit der sog. Sanierungserlass unter Nr. I.1. nur unternehmensbezogene, nicht aber 
unternehmerbezogene Billigkeitsmaßnahmen vorsieht, unterscheidet er sich zwar von der früheren 
Rechtslage unter der Geltung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. Jedoch lässt sich auch hieraus kein die sachliche 
Unbilligkeit der Besteuerung rechtfertigender Grund herleiten. Vielmehr spricht gerade diese Voraussetzung 
gegen die im sog. Sanierungserlass liegende Billigkeitsregelung, denn es kann unter Annahme sachlicher 
Unbilligkeit der Erhebung oder Einziehung einer Steuer keinen Unterschied machen, wem die sich daraus 
ergebende Billigkeitsmaßnahme zugutekommt. Erweist sich die Besteuerung im Einzelfall als sachlich 
unbillig, sind die Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass unabhängig davon gegeben, ob das 
Unternehmen oder der Unternehmer von diesem profitiert.


136 Gerade diese Beschränkung des Billigkeitserlasses auf das betroffene Unternehmen, indem der sog. 
Sanierungserlass (von einem Ausnahmefall abgesehen) verlangt, dass das Unternehmen fortgeführt wird 
(Nr. I.2. des BMF-Schreibens in BStBl I 2003, 240), zeigt wiederum deutlich, dass es nicht um steuerliche 
Unbilligkeit geht, sondern um das wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Ziel, die Sanierung eines 
wirtschaftlich notleidenden Unternehmens nicht zu erschweren und Arbeitsplätze zu erhalten (so auch 
Bareis/Kaiser, DB 2004, 1841; Hoffmann-Theinert/Häublein, a.a.O.). Ob es aber mit Blick auf wirtschafts- 
und arbeitsmarktpolitische Ziele geboten ist, sich seitens des Fiskus daran zu beteiligen, Unternehmen vor 
dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragfähig zu machen, ist keine Entscheidung, 
welche die Finanzverwaltung ohne gesetzliche Grundlage im Wege eines Erlasses treffen kann. Diese 
politische Entscheidung obliegt dem Gesetzgeber.


137 cc) Sind nach alledem die neben die Erzielung eines Sanierungsgewinns tretenden Bedingungen, die der 
sog. Sanierungserlass für einen Billigkeitserlass zusätzlich fordert, nicht geeignet, die sachliche Unbilligkeit 
der Besteuerung zu begründen, verbleibt die Feststellung, dass die Finanzverwaltung mit dem sog. 
Sanierungserlass, der sowohl in inhaltlicher als auch zeitlicher Hinsicht ausdrücklich an die Aufhebung des 
§ 3 Nr. 66 EStG a.F. anknüpft (Nr. IV des BMF-Schreibens in BStBl I 2003, 240), die vom Gesetzgeber 
aufgehobene Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne jedenfalls im Ergebnis durch Verwaltungsvorschrift 
wieder eingeführt hat. Darin liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
(vgl. dazu: BVerfG-Beschluss in BVerfGE 40, 237).
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138 d) Daran ändert auch die im sog. Sanierungserlass unter Nr. III Abs. 1 vertretene Ansicht des BMF nichts, 
die Besteuerung von Sanierungsgewinnen nach Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei sachlich unbillig, 
weil sie mit den Zielen der InsO in Konflikt stehe (so auch statt vieler: Kahlert, FR 2014, 731, 733; ebenso 
Rz 71 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696).


139 aa) Das mit der InsO verfolgte Ziel, insolvente Unternehmen zu erhalten und die außergerichtliche 
Sanierung zu fördern, zwingt nicht zu der Folgerung, der Fiskus habe sich mit Steuersubventionen an 
Sanierungen zu beteiligen. Im Übrigen waren dem Gesetzgeber im Zeitpunkt der Aufhebung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. im Jahr 1997 die Vorschriften der InsO und ihre Ziele bekannt, denn die InsO ist zwar erst am 
1. Januar 1999 in Kraft getreten (Art. 110 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994, BGBl I 1994, 2911), war jedoch bereits 1994 verabschiedet und im BGBl I 1994, 2866 
verkündet worden. Wenn aber der Gesetzgeber die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen gemäß § 3 
Nr. 66 EStG a.F. in Kenntnis des neuen Insolvenzrechts beseitigte, ist anzunehmen, dass er dessen 
Regelungen für ausreichend hielt, die Sanierung insolventer Unternehmen zu fördern.


140 bb) Darüber hinaus kann auch bei Annahme eines gesetzgeberischen Zielkonflikts, wie er im sog. 
Sanierungserlass beschrieben ist, nicht angenommen werden, er könne durch Billigkeitsmaßnahmen der 
Finanzverwaltung gelöst werden. Lassen sich gesetzgeberische Ziele nicht miteinander vereinbaren, 
kommen regelmäßig mehrere Möglichkeiten der Konfliktlösung in Betracht. Die Entscheidung, welcher Weg 
der Konfliktlösung zu beschreiten und welchem Ziel der Vorrang einzuräumen ist, ist allein vom Gesetzgeber 
zu treffen und kann nicht Gegenstand einer Verwaltungsvorschrift sein. Wenn in diesem Zusammenhang im 
Schrifttum zustimmend vermerkt wird, das BMF habe mit dem sog. Sanierungserlass den Zielkonflikt 
zugunsten der InsO gelöst (vgl. Kahlert, FR 2014, 731, 733), fehlt die Auseinandersetzung mit der Frage, ob 
diese Art der Konfliktlösung in der Kompetenz der Finanzverwaltung liegt.


141 e) Liegen somit in Fällen durch Schuldenerlass erzielter Sanierungsgewinne, wie sie der sog. 
Sanierungserlass beschreibt, die Voraussetzungen sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO nicht vor, 
lässt sich der nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 vorgesehene Steuererlass aus 
Billigkeitsgründen auch nicht mit dem Vorbringen des dem Streitfall beigetretenen BMF rechtfertigen, solche 
Billigkeitsmaßnahmen entsprächen dem mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers, weil in verschiedenen 
Begründungen zu Gesetzentwürfen Billigkeitsmaßnahmen im Allgemeinen oder der sog. Sanierungserlass 
im Besonderen erwähnt würden (vgl. insoweit auch: Frotscher in Schwarz, a.a.O., § 163 Rz 132; HHR/Musil, 
§ 4 EStG Rz 134; Kanzler, FR 2008, 1116, 1117; Geist, Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen, BB 
2008, 2658; Gondert/Büttner, DStR 2008, 1676; Hoffmann-Theinert/Häublein, a.a.O.; Buschendorf/Vogel, 
DB 2016, 676, 679 ff.; s.a. Rz 66 des Vorlagebeschlusses in BFHE 249, 299, BStBl II 2015, 696).


142 Diesen Auffassungen, die sich auf den Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD vom 27. März 2007 (BTDrucks 16/4841, 76), auf die Empfehlungen der Ausschüsse 
zum Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung vom 23. März 2009 (BRDrucks 168/1/09, 33) und die 
diesbezügliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. April 2009 (BTDrucks 16/12674, 10) stützen, in 
denen Billigkeitsmaßnahmen bzw. die Möglichkeit der Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen gemäß 
dem sog. Sanierungserlass des BMF erwähnt werden, folgt der Große Senat nicht.


143 Zum einen sind derartige Äußerungen in deutlich späteren Begründungen zu Gesetzentwürfen von 
Parlamentsfraktionen oder in Stellungnahmen von Ausschüssen nicht geeignet, auf einen mutmaßlichen 
Willen des historischen Gesetzgebers zu schließen. Zum anderen ist der verfassungsrechtliche Aspekt des 
insbesondere im Steuerrecht geltenden Legalitätsprinzips zu beachten: Bedürfen Steuervergünstigungen für 
Sanierungsgewinne einer gesetzlichen Regelung, weil das Tatbestandsmerkmal sachlicher Unbilligkeit der 
§§ 163, 227 AO, auf das sich der sog. Sanierungserlass stützt, nicht vorliegt, ist es ohne Bedeutung, ob sich 
in bestimmten Gesetzesmaterialien Hinweise finden, dass der Gesetzgeber den sog. Sanierungserlass 
stillschweigend oder konkludent billigt. Die notwendige, aber fehlende rechtliche Grundlage für eine 
steuerrechtliche Begünstigung von Sanierungsgewinnen kann nicht durch die Erwägung ersetzt werden, 
dass der Gesetzgeber in Anbetracht einer vorhandenen Problemlösung durch Verwaltungsvorschrift keinen 
Anlass sieht, tätig zu werden.


144 4. Zusammenfassung und Ergebnis


145 Das von der Finanzverwaltung und von Teilen der Rechtsprechung sowie des Schrifttums als richtig 
erkannte Ziel, Sanierungsgewinne generell, jedenfalls aber nachdem sie mit Verlusten verrechnet worden 
sind, nicht zu besteuern, lässt sich mit einem Billigkeitserlass nach § 163 Satz 1 oder § 227 AO nicht 
erreichen. Die nach der BFH-Rechtsprechung für das Merkmal sachlicher Unbilligkeit maßgebenden 
Kriterien rechtfertigen keine Billigkeitsmaßnahmen für die im sog. Sanierungserlass beschriebenen Fälle. 
Auf besondere, außerhalb des sog. Sanierungserlasses liegende Gründe des Einzelfalls, insbesondere auf 
persönliche Billigkeitsgründe gestützte Billigkeitsmaßnahmen bleiben allerdings unberührt.


146 Der sog. Sanierungserlass gewährt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen eine 
steuerliche Begünstigung, die durch den Umstand veranlasst wird, dass die Gläubiger mit ihrem 
Forderungsverzicht zu erkennen gegeben haben, dass sie die Unternehmenssanierung für erforderlich und 
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die ergriffenen Maßnahmen für erfolgversprechend halten. Das Bedürfnis für eine solche Begünstigung wird 
aus dem wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Interesse am Erfolg der eingeleiteten 
Unternehmenssanierung hergeleitet. Ob sich der Fiskus in Anbetracht eines solchen Interesses an der 
Sanierung von Unternehmen beteiligt und in welcher Weise er dies tut, d.h. welche der verschiedenen in 
Betracht kommenden steuerlichen Erleichterungen für Sanierungsgewinne gewährt werden (vgl. zu 
unterschiedlichen gesetzlichen Lösungen in anderen Ländern: Maus, ZIP 2002, 589), ist eine allein dem 
Gesetzgeber obliegende politische Entscheidung.


147 Indem das BMF durch sein Schreiben vom 27. März 2003 (BStBl I 2003, 240) mit im Rahmen von 
Billigkeitsmaßnahmen nicht zulässigen typisierenden Regelungen die vom Gesetzgeber aufgehobene 
Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen unter (leicht) modifizierten Bedingungen wieder einführt, um 
(u.a.) einen angeblichen Zielkonflikt mit der InsO zu bereinigen, wird es in gesetzesvertretender Weise tätig. 
Mit der Schaffung typisierender Regelungen für einen Steuererlass außerhalb der nach §§ 163 und 227 AO 
im Einzelfall möglichen Billigkeitsmaßnahmen nimmt das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und 
verstößt damit gegen das sowohl verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) als auch einfachrechtlich (§ 85 
Satz 1 AO) normierte Legalitätsprinzip.


148 D. Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage


149 Mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 
2003, 240; ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 
2010, 18; sog. Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeitserlass der auf einen Sanierungsgewinn 
entfallenden Steuer verstößt das BMF gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


150 Damit bedarf es keiner Stellungnahme des Großen Senats zu sich im Zusammenhang mit dem sog. 
Sanierungserlass stellenden beihilferechtlichen Fragen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 10/17 vom 8.2.2017
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Pressemitteilung
Nr. 10 vom 07. Februar 2017


BFH verwirft Sanierungserlass des BMF
Beschluss vom 28.11.2016   GrS 1/15 


Die im Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vorgesehene Steuerbegünstigung von 
Sanierungsgewinnen verstößt gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Diese Entscheidung des 
Großen Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 28. November 2016 GrS 1/15 ist von grundlegender Bedeutung für 
die Besteuerung insolvenzgefährdeter Unternehmen.


1. Rechtslage


Ein Sanierungsgewinn, der dadurch entsteht, dass Schulden zum Zwecke der Sanierung ganz oder teilweise vom 
Gläubiger erlassen werden, erhöht das Betriebsvermögen und ist grundsätzlich steuerbar. Bis zum 
Veranlagungszeitraum 1997 waren Sanierungsgewinne nach § 3 Nr. 66 des Einkommen-steuergesetzes (EStG) a.F. 
in voller Höhe steuerfrei. Voraussetzung war die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens, der volle oder teilweise 
Erlass seiner Schulden, die insoweit bestehende Sanierungsabsicht der Gläubiger sowie die Sanierungseignung des 
Schuldenerlasses. Seit Aufhebung dieser Vorschrift durch das Gesetz zur Fortsetzung der 
Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I 1997, 2590) ist ein Sanierungsgewinn demgegenüber 
grundsätzlich steuerpflichtig. Eine Steuerbefreiung solcher Sanierungsgewinne kann nur durch Billigkeitsmaßnahmen 
im Einzelfall erreicht werden.


In dem Sanierungserlass, der sich auf die Billigkeitsregelungen der § 163 und § 227 der Abgabenordnung (AO) 
stützt, hat das BMF in einer allgemeinverbindlichen Verwaltungsanweisung geregelt, dass Ertragsteuern auf einen 
Sanierungsgewinn unter ähnlichen Voraussetzungen wie unter der früheren Rechtslage erlassen werden können 
(BMF-Schreiben vom 27. März 2003 IV A 6 S 2140 8/03, BStBl I 2003, 240; ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 
22. Dezember 2009 IV C 6 S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18). Liegt ein Sanierungsplan vor, wird davon 
ausgegangen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Prüfung im Einzelfall, ob persönliche oder sachliche 
Billigkeitsgründe vorliegen, findet nicht mehr statt.


2. Streitfall


Die Entscheidung des Großen Senats erging im Streitfall eines Klägers, der als Einzelunternehmer seinen Gewinn 
nach § 4 Abs. 1 EStG ermittelte. Er war mit seinem Betrieb über mehrere Jahre mit Verlust tätig. Im Dezember 2007 
verzichteten eine Sparkasse und eine Bankengruppe auf "nicht bedienbare Forderungen". Das für den Kläger 
zuständige Finanzamt (FA) berücksichtigte bei den Einkünften des Klägers aus Gewerbebetrieb auch die 
Forderungsverzichte der Banken in Höhe von ca. 620.000 € und setzte mit Steuerbescheid vom 17. Februar 2009 
Einkommensteuer entsprechend fest. Der hiergegen eingelegte Einspruch hatte keinen Erfolg.


Der Kläger beantragte zudem den "Erlass der Steuern für 2007 aus dem Sanierungsgewinn". Auch diesen Antrag 
lehnte das FA ab. Mit Einspruchsentscheidung vom 18. April 2012 entschied das FA, dass dem Kläger kein 
Billigkeitserlass nach dem Sanierungserlass zustehe. Es fehle insbesondere an einer Sanierungseignung, da der 
Kläger auch im Folgejahr einen Verlust erlitten habe. Die Klage zum Finanzgericht hatte keinen Erfolg.


Im Revisionsverfahren, dem das BMF beigetreten ist, legte der X. Senat des BFH dem Großen Senat die Frage vor, 
ob der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt.


3. Entscheidung des Großen Senats


Nach dem Beschluss des Großen Senats des BFH verstößt der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dass Sanierungsgewinne der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen 
sollen, hat der Gesetzgeber im Jahr 1997 ausdrücklich entschieden, indem er die bis dahin hierfür geltende 
gesetzliche Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 66 EStG a.F.) abschaffte.


Der Finanzverwaltung ist es verwehrt, diese Gewinne aufgrund eigener Entscheidung gleichwohl von der 
Besteuerung zu befreien. Sie verstößt gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, indem sie mit dem 
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Sanierungserlass die Besteuerung eines trotz Ausschöpfung der Verlustverrechnungs-möglichkeiten verbleibenden 
Sanierungsgewinns unter Bedingungen, die der damaligen gesetzlichen Steuerbefreiung ähnlich sind, allgemein als 
sachlich unbillig erklärt und von der Besteuerung ausnimmt. Die im Sanierungserlass aufgestellten Voraussetzungen 
für einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen beschreiben keinen Fall sachlicher Unbilligkeit i.S. der §§ 163, 227 AO. 
Mit der Schaffung typisierender Regelungen für einen Steuererlass außerhalb der nach §§ 163 und 227 AO im 
Einzelfall möglichen Billigkeitsmaßnahmen nimmt das BMF eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und verletzt damit 
das sowohl verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes) als auch einfachrechtlich (§ 85 Satz 1 AO) 
normierte Legalitätsprinzip.


4. Bedeutung der Entscheidung


Der Sanierungserlass gewährte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen eine steuerliche 
Begünstigung. Dies beruhte darauf, dass die Gläubiger mit ihrem Forderungsverzicht zu erkennen geben, dass sie 
die Unternehmenssanierung für erforderlich und die ergriffenen Maßnahmen für erfolgversprechend halten. Das 
Bedürfnis für die Begünstigung wurde aus dem wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Interesse am Erfolg der 
Unternehmenssanierung abgeleitet. Wichtig war und ist dies insbesondere für insolvenzgefährdete Unternehmen.


Für den Erfolg des Forderungsverzichts als Sanierungsmaßnahme kommt es auch auf die Beteiligung des 
Steuergläubigers an. Denn der aus betrieblichen Gründen vom Gläubiger erklärte Verzicht auf eine betriebliche 
Darlehensforderung ist als Betriebseinnahme beim Schuldner zu erfassen. Damit führt der Forderungsverzicht zu 
einem steuerpflichtigen Gewinn. Die Besteuerung dieses Gewinns wird im Hinblick auf das mit dem 
Forderungsverzicht verfolgte Sanierungsziel teilweise als problematisch angesehen. In der Literatur wird zudem 
darüber diskutiert, ob die Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne den Charakter einer europarechtswidrigen Beihilfe 
in Form einer Steuervergünstigung aufweist.


Aus der Entscheidung des Großen Senats folgt nicht, dass Billigkeitsmaßnahmen auf der Grundlage einer 
bundesweit geltenden Verwaltungsanweisung generell unzulässig sind. Vorauszusetzen ist nur, dass in jedem davon 
betroffenen Einzelfall tatsächlich ein Billigkeitsgrund für die Ausnahme von der Besteuerung vorliegt. Die 
Entscheidung des Großen Senats steht auch nicht einem im Einzelfall möglichen Erlass von Steuern auf einen 
Sanierungsgewinn aus persönlichen Billigkeitsgründen entgegen.


Auf der Grundlage des Beschlusses des Großen Senats ist davon auszugehen, dass finanzgerichtliche Klagen auf 
Gewährung einer Steuerbegünstigung nach dem Sanierungserlass keinen Erfolg mehr haben werden. Unberührt 
bleiben individuelle Billigkeitsmaßnahmen, die auf besonderen, außerhalb des Sanierungserlasses liegenden 
Gründen des Einzelfalls wie etwa auf persönlichen Billigkeitsgründen beruhen. 


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Beschluss des Großen Senats vom 28.11.2016 - GrS 1/15 -
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